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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Bürgerversammlung 
abgesagt werden. Sie sind eingeladen, mittels Volksabstimmung 
am 10. April 2022 über folgende Geschäfte zu entscheiden:

1.  Wollen Sie die Jahresrechnung 2021, beinhaltend Erfolgs-
rechnung, Investitionsrechnung und Bilanz per 31. Dezember 
2021 genehmigen und der Gutschrift des Ertragsüberschus-
ses in das Konto der kumulierten Ergebnisse der Vorjahre für 
zukünftige Aufwandüberschüsse zustimmen?

2.  Wollen Sie der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Chinder-
hus Rosengarten vom 29. September 2021 zustimmen?

3.  Wollen Sie die Volksmotion des Industrie- und Gewerbever-
eins IGVS mit dem Titel «Der Gemeinderat wird beauftragt, 
der Bürgerschaft Antrag zu stellen für einen Projektierungs-
kredit für den Bau der Entlastungsstrasse Allmeind mit direk-
tem Anschluss an die A15» gutheissen?

4.  Wollen Sie dem Budget 2022 des allgemeinen Gemeinde-
haushaltes sowie dem Steuerplan 2022 mit einem Steuer-
fuss von 116 %, einem Grundsteueransatz von 0,8 Promille 
des Liegenschaftswertes und einer Feuerwehrersatzabgabe 
von 12 % zustimmen?

Die Abstimmungsunterlagen werden jeder / jedem Stimmberech-
tigten per Post zugestellt.

Die persönliche Stimmabgabe an der Urne kann vorgenommen 
werden am Sonntag, 10. April 2022, von 10.00 bis 11.00 Uhr.

Briefliche Stimmabgaben können am Abstimmungssonntag bis 
spätestens 11.00 Uhr in den Briefkasten der Gemeinde Schmerikon 
geworfen werden.

Die briefliche Stimmabgabe ist gültig, wenn

  Der / die ausgefüllte/n Stimmzettel in das beigelegte Stimm-
zettelkuvert oder in ein privates Kuvert gelegt wird / werden. 
Ohne Kuvert ist die Stimmabgabe ungültig.

  Der Stimmausweis unterzeichnet ist. Ohne Unterschrift ist 
die Stimmabgabe ungültig.

Das Kuvert mit dem / den Stimmzettel/n sowie der Stimmaus-
weis mit der unterzeichneten Erklärung können Sie in dasselbe 
Fenster kuvert legen, mit dem Sie das Stimmmaterial erhalten 
haben.

GEMEINDERAT SCHMERIKON
Gemeindepräsident
Félix Brunschwiler

Ratsschreiber
Claudio De Cambio
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Zeugnis davon ist der schnelle und sichtbare Ausbau der exter-
nen Kinderbetreuung, die auch Abstimmungsgegenstand ist. 
Ebenfalls sind es auch die Veränderungen in der Altersbetreu-
ung; sowohl stationär wie ambulant. Aktiv haben die Gemeinden 
Schmerikon und Eschenbach den Schritt der übrigen Linth-
gebietsgemeinden nachvollzogen, die vor einigen Jahren die 
Regionalisierung der ambulanten Pflege durch Gründung des 
Vereins Spitex Linth vollzogen haben. In diesem Zusammenhang 
wurde auch die Haushalthilfe neu der Pro Senectute übertragen 
und der Mahlzeitendienst neu aufgestellt. Die schmerzhafte und 
unausweichliche Schliessung des Pflegezentrums Linthgebiet 
offenbart die enormen Umwälzungen als Folge der demografi-
schen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts. Auch die 
Mütter-Väter-Beratung als regionale Verbundaufgabe wurde auf 
neue Beine gestellt.

Nicht im befürchteten Umfang auf die soziale Sicherheit aus-
gewirkt hat sich die nun seit zwei Jahren andauernde Corona- 
Pandemie. Die Anzahl Menschen, die auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind, ist nicht angestiegen. Auf die Gemeindefinan-
zen wirkte sich die Pandemie ebenfalls nur geringfügig aus. 
Einnahmenausfälle im Hallenbad und kaum wahrnehmbare finan-
zielle Zusatzaufwendungen für Schutzmassnahmen schlagen 
einzig zu Buche. Hingegen sind personeller Mehraufwand und 
insbesondere psychische Mehrbelastung deutlich wahrnehmbar. 
Überall dort, wo intensiver Austausch mit Dritten im Mittelpunkt 
der Arbeit steht: in der Schule im Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern und auch wiederum im Hallenbad, 
im Umgang mit Badegästen.

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in den Räten und 
Kommissionen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung und der Schule für ihren Einsatz unter die-
sen erschwerten Bedingungen. Es ist mir hierbei bewusst, dass 
es unter Ihnen doch zahlreiche Mitbürgerinnen und Mit bürger 
gibt, die wesentlich schwerer getroffen wurden durch die Pande-
mie. Auch Ihnen spreche ich Mut und Zuversicht zu. 

Ihr Gemeindepräsident
Félix Brunschwiler

GESCHÄTZTE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER

Zum dritten Mal in Folge sind Sie 
eingeladen über die üblichen Ge-
schäfte der ordentlichen Bürger-
versammlung an der Urne abzu-
stimmen. Wie bereits im Frühjahr 
2021 ist dieser Verweis an die 
Urne angekündigt. Der Gemeinde-
rat ist zum Zeitpunkt der Redaktion 
des Amtsberichtes zwar überzeugt, 
dass die einschränkenden Mass-
nahmen zur Bekämpfung der 
Corona- Pandemie bald der Vergan-

genheit angehören werden. Trotzdem kommt er unter Berücksich-
tigung einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Monaten für eine 
Urnenabstimmung oder für eine Bürgerversammlung nicht umhin, 
der Planungssicherheit Priorität einzuräumen. 

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Bürgerversamm-
lung, als direktdemokratisches Instrument nicht alleine der Ab-
stimmung zu Sachgeschäften dient, sondern darüber hinaus auch 
den Diskurs darüber ermöglicht. Dem kann entgegengehalten 
werden, dass eine Urnenabstimmung durch eine deutlich grös-
sere Anzahl teilnehmender Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
eine höhere Legitimität und Verbindlichkeit der Ergebnisse er-
zeugt. Als kleine Gemeinde ohne Budgetgemeinde im Herbst, ist 
die Verschiebung der Bürgerversammlung bis in den Mai keine 
Option, da wir möglichst frühzeitig auf ein genehmigtes Budget 
angewiesen sind.

Für die Urnenabstimmung haben wir den Abstimmungsunterla-
gen eine Broschüre beigelegt, die in geraffter Form die Sachge-
schäfte und jeweiligen Anträge wiedergibt. Ich freue mich, dass 
Sie auch den vollständigen Amtsbericht einsehen, und sich mit 
den umfangreichen Tätigkeiten der Gemeinde vertiefter ausein-
andersetzen und sich über die zur Abstimmung anstehenden 
Geschäfte weitergehend informieren. Sie bezeugen hiermit allen 
Wertschätzung, die an dem überschaubaren «Unternehmen» 
Politische Gemeinde Schmerikon mitwirken.

Einmal mehr wurden nebst den zahlreichen Tagesgeschäften 
der Verwaltung und der Schule wieder zahlreiche Infrastruktur-
massnahmen im Umfang von 2,1 Mio. Franken umgesetzt. Zu-
weilen neigt man dazu, darin die Entwicklung der Gemeinde zu 
messen. Bei genauerer Betrachtung, sind es jedoch wohl viel-
mehr die zahlreichen Veränderungen im gesellschaftlichen Be-
reich, die uns als Behörden stark beschäftigen. Sehr oft geht es 
darum, Strukturen des staatlichen Angebotes dem veränderten 
Umfeld anzupassen. Und zunehmend geschieht dies in Zusam-
menarbeit der Gemeinden im regionalen Kontext. 
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Geschäftsprüfungskommission
Die Geschäftsprüfungskommission ging ihrem Auftrag in folgen-
der Zusammensetzung nach: Stefan Wäckerlin, Präsident, Silvia 
Bracci, Thomas Eberle, Daniela Gull und Sylvia Keller, Schreiberin. 
Die Rechnungsprüfung erfolgte durch:
Dr. Manfred Fey, FEY AUDIT & CONSULTING AG. 

Rechtsetzung
Die Vereinbarung mit der Stadt Rapperswil-Jona und der Ge-
meinde Eschenbach für den Beitritt von Schmerikon zum Regio-
nalen Führungsstab See-Linth wurde genehmigt. Damit ist der 
Gemeindeführungsstab Schmerikon in diesen Verbund aufge-
nommen worden.

Personelles aus der Verwaltung
Im Jahr 2021 haben folgende Personen die Gemeindeverwaltung 
Schmerikon verlassen:
Anita Rastoder, Mitarbeiterin Einwohneramt und Betreibungsamt
Heiko Gembrys, Mitarbeiter Finanzverwaltung
Alina Müller, Lernende

Neu begrüsst werden konnten folgende Mitarbeiter/innen:
Vanessa Nauer, Mitarbeiterin Einwohneramt und Betreibungsamt
Fiona Glarner, Mitarbeiterin Finanzverwaltung
Blerant Memeti, Mitarbeiter Finanzverwaltung
Davide Bracci, Lernender Kaufmann
Colin Bocchetti, Lernender Fachmann Betriebsunterhalt

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Aus dem Einbürgerungsrat
Im Jahr 2021 hat der Einbürgerungsrat an zwei Sitzungen über 
die Erteilung der Bürgerrechte der Ortsgemeinde und der politi-
schen Gemeinde entschieden.

Ausländische Staatsangehörige

Anzahl
Gesuche

Anzahl
Personen

Bisherige
Staatsbürger-

schaft

Allgemeine
Einbürgerung 2 2

Nordmazedonien
(1 Person)

Kosovo 
(1 Person)

Nach dem Entscheid des Einbürgerungsrates werden die Gesuche 
ausländischer Staatsangehöriger zur Prüfung und Genehmigung 
weitergeleitet. Die definitive Erteilung des Schweizer Bürger-
rechts erfolgt erst nach der Genehmigung durch das Staats-
sekretariat für Migration (SEM) und die Regierung des Kantons 
St. Gallen.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Mit den nachstehenden Ausführungen informieren wir Sie über 
die wesentlichen Schwerpunkte der Gemeinderatstätigkeit im 
Jahr 2021. Diverse Themen wurden in den Kommissionen bear-
beitet und sind in deren Berichten dargestellt. Während des 
Jahres orientieren wir Sie jeweils via Medien, Gemeindeblatt 
und Internet über die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse.

BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

Gemeinderat
Der Gemeinderat hat an 26 Sitzungen insgesamt 336 Geschäfte 
behandelt. Darunter befinden sich zahlreiche wiederkehrende 
Bewilligungen, Genehmigungen oder Beitragszusicherungen. 
Rund ein Fünftel betreffen Baugenehmigungen. Hervorzuheben 
sind aus den weiteren Geschäften des vergangenen Jahres die 
Beschlüsse zu nachfolgenden Themen:

Amtsintern beschloss er die Bauverwaltung neu aufzustellen 
und die Erarbeitung der Baubewilligungen vollumfänglich auszu-
lagern.

Er hat den Pensenplan der Schule und die Schulraum
planung auf der Grundlage einer Zunahme der Schülerinnen und 
Schüler genehmigt. Für die Tagesstrukturen der Schule hat er 
der Miete des ehemaligen Pfarrhauses zugestimmt.

Er hat die Leistungsvereinbarung für die ambulante Pflege 
neu der Spitex Linth und diejenige für die Hilfe und 
Betreuung zu Hause der Pro Senectute übertragen. Die 
Schliessung des Regionalen Pflegezentrums Linthgebiet sowie 
einen Finanzbeitrag zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit 
nahm er zustimmend zur Kenntnis.

Mit dem Chinderhus Rosengarten schloss er eine neue Leis-
tungsvereinbarung für die familienexterne Betreuung im 
Vorschulalter ab.

Der Kredit für das Projekt der Dorfplatzgestaltung (Zentrums-
bereich – Ortsdurchfahrt – Tiefgarage) wurde von der Bürger-
schaft an der Urne gutgeheissen. Der Gemeinderat passte im 
Verlauf des Jahres die Parkgebühren an.

Im Verbund der Agglo Obersee wurde das 4. Agglomerations-
programm beim Bund eingereicht. Bestandteil sind zahlreiche 
Infrastrukturmassnahmen in Schmerikon. Das Auflageprojekt 
Aabach 2. Etappe wurde an Kanton und Bund zur Genehmigung 
eingereicht. Die Ortsplanungskommission erarbeitete das 
Innenverdichtungskonzept und startete die Überarbeitung 
des kommunalen Richtplans. Viel Zeit und mediale Aufmerk-
samkeit erzeugte der Höchstwasserstand des Obersees und 
im Nachgang der Befall mit toxischen Blaualgen dem Ufer 
entlang.

In Übereinstimmung mit den Klimazielen von Bund und Kanton 
genehmigte der Rat das regionale Energiekonzept und trieb 
in Zusammenarbeit mit der Energie Zürichsee Linth die Projektie-
rung von zwei Wärmeverbünden voran. 

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON
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Seerettungsdienst
Der Seerettungsdienst rückte im Jahr 2021 zu 29 Einsätzen aus 
(32 Einsätze im Jahr 2020). Er leistete Hilfestellung bei diversen 
Ereignissen wie Motorenpannen, Boots- und Autobergung, Über-
brücken einer Batterie und hat zudem Personen in Notsituationen 
geholfen. Ein Höhepunkt war auch die Teilnahme an der Übung 
«Neptun» (siehe Bericht nachfolgend bei Feuerwehr).

Schweizer Bürger

Gesuchstellern, welche bisher nicht Bürger des Kantons St. Gal-
ler waren, muss das Kantonsbürgerrecht noch durch die Kantons-
regierung erteilt werden. Erst danach wird der Beschluss des 
Einbürgerungsrates Schmerikon rechtswirksam.

Erleichterte Einbürgerung
Die Zuständigkeit für das Verfahren der erleichterten Einbürge-
rung liegt beim Staatssekretariat für Migration (SEM). Die Wohn-
gemeinde führt im Auftrag des SEM ein Gespräch mit der/den 
gesuchsstellenden Person/en, falls diese aktuell in Schmerikon 
wohnhaft sind und reicht zu Handen des SEM einen Erhebungs-
bericht ein. Erhebungsberichte werden ausgestellt für Personen, 
die aktuell in Schmerikon wohnen oder in den letzten fünf Jahren 
vor der Gesuchseinreichung in Schmerikon wohnhaft waren. Der 
Entscheid über die Erteilung des Schweizer Bürgerrechts obliegt 
dem SEM.

* BüG = Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des 
Schweizer Bürgerrechts

Konstituierung
Der Einbürgerungsrat setzt sich paritätisch aus zwei Mitgliedern 
der politischen Gemeinde und zwei Mitgliedern der Ortsgemeinde 
zusammen. Aufgrund ihres Rücktritts als Verwaltungsrätin der 
Ortsgemeinde Schmerikon, ist Ruth Wespe per 31. Dezember 
2021 aus dem Einbürgerungsrat ausgeschieden. Der Einbürge-
rungsrat setzt sich ab 1. Januar 2022 wie folgt zusammen:

Präsidium: Félix Brunschwiler
   Präsident politische Gemeinde

Mitglieder:  Andreas Kuster
   Verwaltungsratspräsident Ortsgemeinde
   Jolanda Couchet
   Gemeinderätin politische Gemeinde
   Francesca Wälti
   Verwaltungsrätin Ortsgemeinde

Anzahl
Gesuche

Anzahl
Personen

Bereits Bürger 
Kanton St. Gallen

Besondere
Einbürgerung
(seit über 5 Jahren 
in Schmerikon)

1 1 1

Allgemeine
Einbürgerung 
Schweizer Bürger

1 1 0

Anzahl 
Berichte

Bisherige
Staatsbürgerschaft

Art. 21 Abs. 1 BüG
(verheiratet mit
CH-Bürger/in)

2 Kolumbien
United Kingdom

Art. 24 a BüG
(3. Generation) 1 Türkei
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Übung Neptun
Die Meldung «Brand auf Kursschifff Limmat» leitete am 8. Juli 
eine grossangelegte Übung im Verbund der Einsatzkräfte ein. 
Das Kursschiff Limmat, so das Szenario, brenne unter starker 
Rauchentwicklung im Maschinenraum und treibe manövrierun-
fähig 100 Meter vom Ufer entfernt im See. Es seien 80 bis 
100 Passagiere zu retten, darunter leicht- bis schwerverletzte 
Personen. Es ging in der Folge darum an Bord zu gelangen, die 
Personen von Bord, das Feuer, den Rauch und das Schiff unter 
Kontrolle zu bringen und hierfür die geeigneten Mittel aufzubie-
ten und am Schadensplatz zu koordinieren. Nebst der Feuerwehr 
Uznach-Schmerikon waren unter anderem die umliegenden See-
rettungsdienste, der Sanitätszug Rapperswil-Jona, die Feuer-
wehr Benken, Regio 144 und Schiffe der JMS und der Rickli 
Schifffahrt im Einsatz. Die Übung zeigte hoch motivierte und auf 
das Ziel fokussierte Frauen und Männer, die sämtliche Aufgaben 
meisterten und damit einmal mehr sich in ihrer Freizeit in den 
Dienst der Allgemeinheit stellten. 

Sicherung des Kursschiffes

Regional-Stützpunktfeuerwehr Uznach-Schmerikon
12 Frauen und 64 Männer sprich 76 Feuerwehrleute standen 
2021 in den Gemeinden Uznach und Schmerikon für den Schutz 
und die Sicherheit im Einsatz. Mit einem anspruchsvollen 
Übungs- und Ausbildungsprogramm konnten das Kader und die 
Mannschaft der Feuerwehr das vergangene Jahr erfolgreich be-
enden, das glücklicherweise unfallfrei verlief. 

Die Feuerwehr musste im Berichtsjahr zu 56 kleineren und 
grösseren Einsätzen ausrücken und leistete insgesamt 1411 Ein-
satzstunden. Trotz Corona war die Einsatzfähigkeit der Feuer-
wehr wiederum über das ganze Jahr jederzeit sichergestellt.

Einsatzstatistik nach Alarmaufgeboten:

Einsatzstatistik nach Einsatzort: 

Ersteinsätze

2021 2020 2019 2018
Brand-Einsätze 15 14 9 12
Alarm-Einsätze
ohne Schaden 9 11 9 10

Öl- / Chemiewehr- 
Einsätze 6 8 11 7

Technische Einsätze, 
Rettungen 26 18 16 21

Total 56 51 45 50

2021 2020 2019 2018
Uznach 27 36 24 25
Schmerikon 20 11 19 16
Nachbargemeinden 6 2 2 6
Autobahn A15
(ehemals A53) 3 2 0 3

Total 56 51 45 50

Fahrzeugbrand Tunnel Uznaberg, 20. Februar

Hallenbrand Zürcherstrasse Uznach, 22. Mai
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Einsatz im Verbund braucht Platz

Eine Übung, die fordert

Zivilschutz
Schmerikon ist Mitglied der Regionalen Zivilschutzorganisation 
Zürichsee-Linth, die seit anfangs 2018 die St. Galler Gemeinden 
von Rapperswil-Jona bis Amden umfasst. Das Zivilschutzjahr 
2021 war reich befrachtet an Aufgaben, auch aufgrund der Pan-
demie, indem Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) die Skige-
biete in der Region Zürichsee-Linth sowie dem unteren Toggen-
burg auf die Einhaltung der Covid-Schutzmassnahmen überprüft 
haben. Ende März wurde in Zusammenarbeit mit der RZSO 
Toggenburg das kantonale Impfzentrum in Jona aufgebaut. Die 
Pioniere führten ihre Wiederholungskurse durch. In diversen Zivil-
schutzanlagen fanden der Anlageunterhalt und die periodische 
Anlagekontrolle (PAK) statt. Ende August war eine Gruppe frei-
williger AdZS (sechs Personen pro Tag) im Alterszentrum Sonn-
halde in Kaltbrunn. Dort wurde das Alterszentrum beim Umzug in 
den renovierten Gebäudeteil unterstützt. Weitere Einsätze ge-
leistet wurden auf der Alp Schindelberg für Weidepflege, einfa-
chen Holzerarbeiten (Schutzwaldpflege) und Erneuerung einzel-
ner Wanderwege. Aktuell leisten 471 AdZS ihren Dienst in dieser 
Organisation, der eigentliche Sollbestand liegt bei 380 AdZS. 

Regionaler Führungsstab (RFS) See-Linth
Nach Abschluss des Rechtsetzungsprozesses gehört die Ge-
meinde Schmerikon neu dem RFS See-Linth an. Ratsschreiber 
Claudio De Cambio wurde vom Gemeinderat in den Führungs-
stab, als Vertreter der Gemeinde Schmerikon, delegiert. Der Stab 
ist dabei, sich personell neu zu formieren, nachdem Rücktritte 
von Vertretern der Gemeinde Eschenbach und Rapperswil-Jona 
zu verzeichnen waren.

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kultur und Freizeit
Corona hat jegliche kulturellen Angebote bzw. den Betrieb der 
Sommerbühne in der Badi Schmerke verunmöglicht.

Hallen- und Seebad Schmerikon
Erneut im Zeichen von Corona
Das Hallen- und Seebad Schmerikon hatte wie im Vorjahr 2020 
erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden. 
Nach dem vollständigen Lockdown im April und Mai 2020 waren 
die Schutzmassnahmen in den späteren Wellen im Winter 
2020/2021 und im Winter 2021/2022 spezifischer, wenngleich 
nicht minder einschneidender und anspruchsvoll in der Umsetzung.

Ab Dezember 2020 wurde die Anzahl der Badegäste in Abhän-
gigkeit der Wasser- und Hallenfläche beschränkt. Dies führte zu 
aufwendigen Zulassungskontrollen. Der Saunabetrieb wurde 
unter diesen Randbedingungen bis Juni 2021 gänzlich einge-
stellt. Durch die Einführung der Zertifikate als Folge der Impfun-
gen ab Herbst 2021 wurden die Zulassungsbeschränkungen in 
Abhängigkeit der G-Kriterien zunehmend einschneidender formu-
liert. Auch dies führte zu einem substantiellen Besucher- und 
Umsatzrückgang. Sehr schwer lastete das Corona-Management 
insgesamt auf der Betriebsführung und dem Personal. Stets 
mussten die Schutzkonzepte überprüft werden. Öffnungszeiten 
waren mehrfach den neuen Bedingungen anzupassen. Am 
Schwierigsten erwies sich die Durchsetzung der Massnahmen 
und deren Kommunikation. Das Verständnis zahlreicher Bade-
gäste und der Umgang mit dem Personal liess zuweilen sehr zu 
wünschen übrig.

Insgesamt bedeuten die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 für das 
Hallen- und Seebad herbe Rückschläge, nachdem in der Folge 
der Erneuerung des Hallenbades inklusiv Technik und der Neu-
errichtung der Saunalandschaft von 2013 bis 2017 ein sehr 
eindrückliches Besucherwachstum eingetreten war, das sich 
auch in erfreulichen Betriebsergebnissen niederschlug. Es bleibt 
zu erwarten, dass ab 2022 der Erfolgskurs von 2017– 2019 wieder 
aufgenommen werden kann. 

Ein grosses Dankeschön gebührt an dieser Stelle den umlie-
genden Gemeinden, die auch während der Schliessung ihre 
reservierten Wasserflächen fürs Schulschwimmen bezahlten und 
dadurch ihre Solidarität zu unserem Hallenbad eindrücklich 
bekundet haben. Der Gemeinderat spricht insbesondere auch 
den Mitarbeitenden einen grossen Dank für den Zusatzaufwand 
und insbesondere für die zusätzliche psychische Belastung zur 
Durchsetzung der Schutzmassnahmen aus.
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Herausforderungen an Leistungsfähigkeit und Flexibilität. In der 
ambulanten Pflege besteht grosser Bedarf das Personal aufzu-
bauen, sowohl quantitativ wie fachlich. Ein 24h-Service ist anzu-
streben. Das klassische Altersheim in diesem Sinne gibt es nicht 
mehr. In der stationären Pflege sind sämtliche Wohnheime zu 
Pflegeheimen mit hohen Pflegestufen mutiert. Die mittlere Auf-
enthaltsdauer ist auf einige Monate geschrumpft.

Ambulante Pflege
Bereits vor einigen Jahren beschlossen die Gemeinden Amden, 
Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Uznach und Gommiswald 
die öffentliche Spitex regional zusammenzufassen, um den neuen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Spitex Eschen-
bach-Schmerikon blieb dieser Neustrukturierung fern. Zwischen-
zeitlich sind die Räte dieser beiden Gemeinden zum Schluss 
 gekommen, dass es an der Zeit ist, diesen Schritt ebenfalls zu 
vollziehen. Per 1. Januar 2022 ist nun der Leistungsauftrag der 
ambulanten Pflege in beiden Gemeinden der Spitex Linth per 

GESUNDHEIT

Die Alterspflege ist ein gesetzlicher Auftrag der gemäss Sozial-
hilfegesetz den Gemeinden obliegt. Die Anforderungen sind ste-
tig wandelnd. Dies ist auch den demographischen Veränderungen 
zuzuschreiben. Der Anteil Menschen mit hohem Alter steigt ste-
tig. Damit steigt automatisch die Anzahl der Menschen mit Pfle-
gebedarf. Durch die Zunahme der Lebenserwartung verändern 
sich zudem auch die gesundheitlichen Einschränkungen. Psychi-
sche Beeinträchtigungen wie Demenz und Alzheimer erfasst ei-
nen hohen Anteil der Hochbetagten. Die Wohnformen in diesem 
Lebensabschnitt haben sich stark gewandelt. Der Umzug vom 
eigenen, selbstbestimmten Wohnen zu Hause in ein Altersheim, 
mit einer Aufenthaltsdauer von vielen Jahren, wie ehemals üb-
lich, wurde von neuen Lebensformen abgelöst. Der Wechsel von 
der eigenen Wohnung, über eine Alterswohnung ohne und mit 
Service, Wohngruppen bis letztlich in eine stationäre Institution 
ist fliessend. Hieraus ergeben sich für alle Teilnehmenden hohe 

Besucherstatistik 2015 – 2021
 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total

Hallenbad              
2015 6’415 6’418 6’628 4’259 7’329 5’949 2’865 3’458 5’934 4’282 6’660 5’268 65’465
2016 7’827 7’181 6’887 6’643 8’809 8’556 4’602 3’364 7’375 3’751 9’379 6’170 80’544
2017 7’902 7’907 9’649 6’443 7’652 6’766 1’903 0 7’543 5’037 9’618 6’118 76’538
2018 8’377 7’615 8’652 4’669 7’196 6’764 3’536 3’533 7’250 3’572 8’809 6’453 76’426
2019 8’516 7’154 9’503 6’550 9’032 6’783 4’153 4’577 7’565 3’710 8’593 6’288 82’424
2020 7’961 7’993 3’692 0 0 5’718 3’151 4’582 7’634 6’133 7’542 3’342 57’748
2021 44 520 4’033 1’925 4’382 6’717 5’999 5’023 7’421 4’771 4’367 3’110 48’312
Freibad              
2015 0 0 0 0 527 4’737 7’207 3’896 37 0 0 0 16’404
2016 0 0 0 0 657 1’924 5’597 5’156 1’635 0 0 0 14’969
2017 0 0 0 0 2’374 4’579 1’293 0 38 0 0 0 8’284
2018 0 0 0 0 1’515 4’285 5’536 4’110 598 0 0 0 16’044
2019 0 0 0 0 175 6’474 3’477 2’892 363 0 0 0 13’381
2020 0 0 0 0 0 895 5’350 4’156 749 0 0 0 11’150
2021 0 0 0 0 167 3’230 2’118 2’500 668 0 0 0 8’683
Sauna              
2015 599 524 493 290 322 225 167 207 278 307 482 469 4’363
2016 624 603 509 429 347 267 198 192 242 268 555 564 4’798
2017 593 531 382 328 319 198 58 0 0 218 842 799 4’268
2018 927 904 786 410 443 311 257 252 354 340 721 858 6’563
2019 968 721 740 617 694 272 263 348 515 385 839 771 7’133
2020 788 787 350 0 0 332 274 380 423 715 660 465 5’174
2021 0 0 0 0 16 440 507 616 454 546 559 464 3’602
Total              
2015 7’014 6’942 7’121 4’549 8’178 10’911 10’239 7’561 6’249 4’589 7’142 5’737 86’232
2016 8’451 7’784 7’396 7’072 9’813 10’747 10’397 8’712 9’252 4’019 9’934 6’734 100’311
2017 8’495 8’438 10’031 6’771 10’345 11’543 3’254 0 7’581 5’255 10’460 6’917 89’090
2018 9’304 8’519 9’438 5’079 9’154 11’360 9’329 7’895 8’202 3’912 9’530 7’311 99’033
2019 9’484 7’875 10’243 7’167 9’901 13’529 7’893 7’817 8’443 4’095 9’432 7’059 102’938
2020 8’749 8’780 4’042 0 0 6’945 8’775 9’118 8’806 6’848 8’202 3’807 74’072
2021 44 520 4’033 1’925 4’565 10’387 8’624 8’139 8’543 5’317 4’926 3’574 60’597
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Die zunehmende Professionalisierung auch in diesem Bereich, 
verbunden mit der Erschwernis, Menschen zur Freiwilligenarbeit 
im Trägerverein zu finden, bewog die Region, diese Dienstleis-
tung zukünftig in die Organisation der Politischen Gemeinde 
Uznach als «Sitzgemeinde» einzubinden. Das Beratungsangebot 
bleibt in den Grundzügen das gleiche.

SOZIALE WOHLFAHRT

Jugendkommission
Die Kinder- und Jugendarbeit Schmerikon war im Jahr 2021 
wesentlich von den Einschränkungen und den Schutzkonzepten 
rund um Sars-CoV-2 geprägt. Bis in den Frühling war kein ordent-
licher Betrieb im Treff oder Budeli möglich. Aufgrund der über-
schaubaren Grösse der Gemeinde Schmerikon, konnte die offene 
Jugendarbeit, anders als in vielen anderen Gemeinden der 
Region, wenigstens mit einem kleinen Grundangebot für die 
Jugendlichen da sein. Das alternative Outdoor-Angebot mit 
 Feuerschalen vor dem Chillout wurde gut genutzt und besucht. 
Gerade in Zeiten mit immer wieder neuen Regelungen und Kon-
takteinschränkungen, ist es für viele Jugendliche ein Bedürfnis, 
sich im Rahmen der Möglichkeiten treffen und austauschen zu 
können.

Vereinbarung übertragen worden. Der Verein Spitex Eschenbach- 
Schmerikon wurde aufgelöst. Das Personal wurde übernommen 
und wird vom Stützpunkt Kaltbrunn geführt.

Da die Spitex Linth die Hilfe und Betreuung zu Hause nicht 
 anbietet, wurde hierfür in Anlehnung an die weiteren Regions-
gemeinden mit der Pro Senectute eine entsprechende Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen. Auch der Mahlzeitendienst wurde 
neu geregelt. Er wird durch die Gemeindekanzlei koordiniert.

Stationäre Pflege
Die Stiftung St. Josef kümmert sich in Schmerikon seit über 150 
Jahren um Menschen in Not. Ursprünglich gegründet um für 
arme, vernachlässigte Kinder, Kranke und Altersschwache zu 
sorgen, führt die Stiftung heute die Pension Obersee mit rund 
fünfzig Pflegeplätzen an schönster Lage an der Oberseestrasse. 
Ergänzt wird dieses Alters- und Pflegeheim durch rund dreissig 
Alterswohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Damit erfüllt 
die Stiftung in verdankenswerter Weise für die Gemeinde den 
gesetzlichen Bedarf an Plätzen für die Alterspflege.

Die Gemeinden des Linthgebiets gründeten vor über fünfzig 
Jahren ein regionales Pflegeheim in Uznach. Dies zu einem Zeit-
punkt, als in allen Verbandsgemeinden, so auch in Schmerikon 
die Pension Obersee, Alterswohnheime (ohne Pflege) waren. 
Dies hat sich zwischenzeitlich grundlegend geändert. Alle kom-
munalen Heime bieten heute Alterspflege bis zu den höchsten 
Stufen an. Hiermit wurde der regionale Auftrag als Allein-
stellungsmerkmal des Pflegezentrums Linthgebiet obsolet. Die 
Verantwortlichen versuchten vergebens, durch die Suche eines 
Kooperationspartners für eine andere pflegerische Ausrichtung 
im regionalen Interesse, das Zentrum neu auszurichten. Wohl 
nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, die das Gesundheits-
wesen durchgeschüttelt hat, entwickelten sich die Verhandlun-
gen zeitlich nicht wunschgemäss, sodass die Schliessung, ver-
bunden mit der Verlegung der Bewohnenden und Entlassung der 
Mitarbeitenden unausweichlich wurde. Dem Gemeinderat ver-
blieb daher die Schliessung des Regionalen Pflegezentrums 
 Linthgebiet sowie einen Finanzbeitrag über CHF  170’000 zur 
Abwendung der Zahlungsunfähigkeit zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen.

Mütter- und Väterberatung
Die Mütter- und Väterberatung hat eine lange Tradition. Das 
niederschwellige Angebot sorgt für eine nachhaltig wirkende 
Gesundheitsförderung und Prävention in der frühen Kindheit und 
fördert das Wohl von Kind und Familie. Sie hat sowohl eine ge-
sundheitliche wie auch soziale Komponente. Wie an zahlreichen 
anderen Orten wurde im Linthgebiet die Mütter- und Väterbera-
tung durch einen Verein geführt und mit den Gemeinden, die das 
Betriebsdefizit übernehmen, eine Leistungsvereinbarung abge-
schossen.
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ders der Ortsgemeinde Schmerikon gedankt werden. Diese stellt 
uns sehr grosszügig die Grundstücke des Jugendtreffs, des 
Pumptracks sowie Trockenplätze kostenlos zur Verfügung. 

Alterskommission
Die im Berichtsjahr gegründete Alterskommission hat sich mit 
dem bestehenden Altersleitbild auseinandergesetzt, die darin 
enthaltenen Massnahmen nach ihrer Aktualität geprüft und neu 
aufzunehmende Themen diskutiert. Ein Schwerpunkt war die 
Erarbeitung einer Broschüre aufgrund der Feststellung, dass es 
in Schmerikon und in der Region zahlreiche Angebote für Senio-
rinnen und Senioren gibt, diese jedoch teilweise nicht genügend 
bekannt sind.

Angesichts der demografischen Alterung steht die Gemeinde 
Schmerikon, nebst allen Gemeinden und Städten in der Schweiz, 
vor planerischen und strategischen Herausforderungen. Sie ist 
gefordert, verantwortlich und auch gesetzlich verpflichtet, wenn 
es darum geht, ein Umfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen der 
älteren Generationen gerecht wird und deren Gesundheit, Parti-
zipation und selbstbestimmtes Handeln fördert. Die Alterskom-
mission hat erkannt, dass dieser Aufgabe die notwendige Auf-
merksamkeit zu schenken ist durch professionelles Handeln, 
welches auch die politische Behörde in ihrer Verantwortung für 
die Steuerung und Entwicklung unterstützt. Sie hat aber vorerst 
davon abgesehen, dem Gemeinderat die Schaffung von Stellen-
prozenten zu beantragen für die professionelle Umsetzung, da 
die Region Zürichsee Linth RZL das Thema aufgegriffen und er-
kannt hat, dass insbesondere kleine Gemeinden die Aufgaben 
nicht alleine stemmen können und der Ansatz einer regionalen 
Lösung diskutiert wird. Es macht Sinn, die Ergebnisse des regio-
nalen Prozesses abzuwarten.

Die positiven Beobachtungen liessen sich auch bei einer Befra-
gung der Jugendlichen durch Jugendarbeitende in der ganzen 
Region feststellen: Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass 
die Sicherheitsmassnahmen und Schutzkonzepte rund um 
Sars-Cov-2 von den allermeisten Jugendlichen nicht nur befolgt, 
sondern auch sehr akzeptiert wurden. Obwohl beinahe alle 
Befragten dieses als grosse bzw. sehr grosse Einschränkung 
wahrnahmen und teilweise auch nicht nachvollziehbar fanden, 
übernahmen sie ihre Verantwortung und verzichteten auf viele 
Aktivitäten und Gewohnheiten. Als positiver Effekt wurde von 
vielen Jugendlichen genannt, dass sie seit der Pandemie viel 
weniger Geld brauchten. Als negativer Effekt wurden deutlich 
am meisten die zunehmende Anonymität und der zunehmende 
Rückzug vieler Gleichaltriger genannt.

Der Kreativraum Budeli scheint in der Zwischenzeit bei den 
meisten Kindern von Schmerikon ein gut bekanntes Angebot zu 
sein. Im Herbst sprengte die Besucherzahl am Mittwochnach-
mittag beinahe die Betreuungskapazität und die Anzahl der ver-
fügbaren Arbeitsplätze. Aufgrund der vorgängig erwähnten 
Massnahmen, konnten die Familiensamstage leider nur teilweise 
durchgeführt und ebenso schwach beworben werden.

Das Team der Jugendarbeit teilt sich nach wie vor zu dritt 
80  Stellenprozente, um vor allem für die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Freizeit da zu sein. Gerade 2020 wie auch 2021 
war für viele Jugendliche und Kinder, aber auch deren Eltern 
sehr herausfordernd. Dementsprechend ist es grossartig, dass 
wir in der Seegemeinde dennoch ein breites Freizeitangebot 
aufrechterhalten konnten.

Zusammen mit der Jugendkommission der Gemeinde Schme-
rikon, ist es uns ein grosses Anliegen, diversen Körperschaften, 
Firmen und Privatpersonen zu danken, welche uns in diesem 
speziellen Jahr unterstützt haben. Einmal mehr soll dabei beson-
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Mit 33 angerechneten Asylsuchenden, vorübergehend auf-
genommenen und dauerhaft aufgenommenen Flüchtlingen hat 
Schmerikon eine positive Bilanz (Soll 25). In den mobilen 
Wohneinheiten an der Obergasse sind männliche Asylsuchende 
einquartiert. Im Wohnhaus an der Obergasse 42 wohnen Frauen 
und Kinder. Zudem konnten für Familien Wohnungen gemietet 
werden.

Die Kommission für Integration hat im Berichtsjahr schwerge-
wichtig folgende Massnahmen bearbeitet bzw. umgesetzt:
 Deutschkurse für Erwachsene
 Früherkennung und -förderung durch Sprachfrühförderung
 Unterhalt von eigenen Gebäuden und Liegenschaften
 Integration in den Arbeitsmarkt

Die Anstrengungen tragen weiterhin Früchte und es können 
Personen in die wirtschaftliche Selbständigkeit entlassen werden. 
Das im 2018 entwickelte Erfolgsprojekt der Sozialen Dienste, die 
Sprach- und Frühförderung im Rahmen der Integrationsmassnah-
men für Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund, ist nach 
wie vor auf Kurs. Im Berichtsjahr wurde speziell ein Abend mit 
portugiesischen Familien organisiert mit dem Ziel, die Vorteile 
und Wirkung der frühkindlichen Sprachentwicklung und des Ler-
nens unserer Landessprache vorzustellen und die Angebote 
Sprach- und Frühförderung und Spielgruppe zu nutzen.

Sozialversicherungen
Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (SVA) hat 
im Jahr 2021 an die Versicherten mit Wohnsitz in Schmerikon 
folgende Leistungen ausbezahlt:

Anzahl Bezüger 
(in Klammer 

Vorjahr)

Leistungen in 
CHF (in Klam-

mer Vorjahr)

AHV-Renten 402 (391) 8’637’394 
(8’450’338)

IV-Renten 59 (64) 992’048 
(1’044’704)

Hilflosenentschädigungen 
zur AHV 13 (16) 112’358 

(155’174)
Hilflosenentschädigungen 
zur IV 12 (12) 82’411  

(131’040)
Ordentliche Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV 109 (113) 1’397’313 

(1’480’260)
Ausserordentliche
Ergänzungsleistungen
zur AHV und IV

0 (10) 0  
(29’973)

Familienexterne Kinderbetreuung
Die familienbegleitende Betreuung von Kleinkindern im Vorschul-
alter entspricht einem zunehmenden gesellschaftlichen Bedürf-
nis. Das Angebot wurde in den letzten Jahren sukzessive verbes-
sert. Schmerikon hat in Kürze einen beachtlichen Stand erreicht 
und belegt in einem St. Gallischen Benchmarking Spitzenplätze 
sowohl hinsichtlich Versorgungsgrad (angebotene Plätze im 
Verhältnis zur Anzahl Kinder) wie auch in der Betreuungsquote 
(beanspruchte Plätze im Verhältnis zur Anzahl Kinder). Die Leis-
tungsträger des Angebotes im Vorschulalter sind die Vereine 
Chinderhus Rosengarten und Tagesfamilien Linthgebiet. Der 
Verein Chinderhus Rosengarten betreibt nebst der langjährigen 
Kindertagesstätte in Uznach seit Herbst 2019 eine neue Kita in 
Schmerikon mit einer Gruppe à dreizehn Plätze. Die Nachfrage 
ist so hoch, dass bereits ab dem 1. Januar 2022 zehn zusätzliche 
Plätze angeboten werden. 

Die Politische Gemeinde Schmerikon unterstützt schon seit 
vielen Jahren die familienergänzende Betreuung im Vorschul-
alter. Ab 2005 übernahm die Gemeinde anteilmässig mit Uznach 
das Betriebsdefizit der Kita im Uzner Rotfarb-Quartier. Das 
«objektbezogene» Finanzierungsmodell wurde 2018 durch eine 
Leistungsvereinbarung abgelöst. Mit der nunmehr «subjektbezo-
genen» Finanzierung zahlen die Familien einen Tarif, der sich 
nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit richtet. Die Gemeinde 
übernimmt die Differenz zwischen dem Vollkostentarif und dem 
an die Familien verrechneten Tarif. Die Überführung der Leis-
tungsvereinbarung mit dem Verein Chinderhus Rosengarten ist 
Gegenstand des 2. Antrages der Urnenabstimmung vom 10. April 
2022.

Auch das Betreuungs- und Mittagstischangebot der Tagesfami-
lien Linthgebiet wird von der Politischen Gemeinde Schmerikon 
finanziell unterstützt.

Sozialhilfe
Das Sozialamt hat ein breites Aufgabenspektrum – von der 
Grundsicherung über Elternschaftsbeiträge, Alimentenbevor-
schussungen, Kostengutsprachen für Fremdplatzierungen, Auf-
enthalte in Institutionen, sozialpädagogischen Familienbeglei-
tungen bis zur Asyl- und Flüchtlingsbetreuung und frühen Förde-
rung. Mit den aktuell 160 Stellenprozenten werden nachstehende 
Fälle administrativ bearbeitet: 36 Dossiers Sozialhilfe (59 Per-
sonen), fünf Dossiers Asyl, acht Dossiers Flüchtlinge, elf Dos-
siers Alimentenbevorschussung und ein Dossier Elternschafts-
beiträge. Im Berichtsjahr stehen den 14 Neuanmeldungen 24 
Fallabschlüsse entgegen.

Asylwesen
Die Zuteilung der Asylsuchenden erfolgt vom Bund zu den Kantonen 
und von diesen an die Gemeinden proportional zur Bevölkerung. 
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Strassenbau und -unterhalt
Im vergangenen Jahr wurden Investitionen in einem Ausmass in 
den Strassenbau und Unterhalt getätigt, wie schon seit zahlrei-
chen Jahren nicht mehr. Insgesamt 1,085 Mio. Franken wurden 
investiert. Hiervon waren jedoch knapp CHF 900’000 tatsächliche 
Baukosten. Es handelt sich im Wesentlichen um die Strassen-
bauprojekte:
  Sandstrasse: Belagserneuerung im Nachgang zu Werklei-

tungsbauten.
  Neue Eschenbacherstrasse: zwischen Spitzi und Grottenweg 

wurde eine Hangsicherung nach dem Ribbert-Verfahren 
erstellt und die Strasse erneuert.

  In der Bürgitalstrasse erfolgte die Belagserneuerung. Die 
Schlussabrechnung ist ausstehend.

Zentrumsbereich und Ortsdurchfahrt
Das Bauprojekt Zentrumsbereich und Ortsdurchfahrt mit Tiefga-
rage wurde bereits 2020 finalisiert. Die Urnenabstimmung zum 
Baukredit wurde aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals ver-
schoben und konnte endlich am 27. September 2021 erfolgen. 
Die Bürgerschaft stimmte der Vorlage mit 795 Ja- zu 697 Nein- 
Stimmen bei einer Stimmbeteiligung vom 61,1 % zu. Der Ge-
meinderat hat nun die Fertigstellung des Ausführungsprojekts 
und die Projektorganisation in Abstimmung mit dem kantonalen 
Tiefbauamt definiert. Die öffentliche Auflage soll in der zweiten 
Hälfte 2022 erfolgen. Der früheste Zeitpunkt für den Baubeginn 
ist 2024. Bis dahin wird der Bund abschliessend über die 
Bezuschussung mit Geldern aus dem Agglomerationsprogramm 
(AP) befinden.

Verkehrssicherheit am Strandweg
Grosse Aufmerksamkeit erzeugte die Diskussion um die Sicher-
heit der Verkehrsteilnehmenden auf dem Strandweg. Nach zwei 
tödlichen E-Bike Unfällen im Herbst 2020 und Februar 2021 auf 
der Ortsquerung Schmerikon der Radroute Linthebene-Rapperswil 
erwog der Gemeinderat einschränkende Massnahmen um insbe-
sondere den Konflikt zwischen Fussgängern und Radfahrenden zu 
reduzieren. Ein befristetes Fahrverbot zwischen «Bad am See» 
und «Pier 8716» wurde zugunsten einer Fussgängerzone mit be-
schränkter Fahrerlaubnis für Fahrräder verworfen. Diese Anord-
nung soll 2022 umgesetzt werden. 

Direktanschluss der Industrie Allmeind
Die beste Option für Schmerikon ist die Realisierung des schran-
kenlosen Zugangs zum Industriegebiet mit der Regionalen 
Verbindungsstrasse A15Gaster. Die Fertigstellung des Auf-
lageprojekts verzögert sich weiterhin. 2022 dürfte nun festste-
hen, ob dieses kantonale Projekt zur Umsetzung gelangt oder 
nicht. Der Gemeinderat hält nach wie vor das kommunale Projekt 
zum Direktanschluss im Köcher, welches 2011 bis zu einem Bau-
projekt vorangetrieben worden war, dessen Weiterbearbeitung 
jedoch wegen des kantonalen Projekts vorerst sistiert wurde. 
Mit Erfolg wurde um die Aufnahme dieser Option ins 4. AP der 
Agglo Obersee verhandelt. Bei einer Realisierung dürften Bun-
desgelder im Umfang von rund einem Drittel erwartet werden. 
Mittels Volksmotion fordert der Industrie- und Gewerbeverein 
die planerische Vorbereitung dieser Option. Der Gemeinderat 
empfiehlt die Motion zur Annahme (Vorlage 3) und würde bei 
einer Annahme spätestens binnen zwölf Monaten einen Projek-
tierungskredit beantragen. Zu diesem Zeitpunkt sollte Klarheit 
über das Schicksal der RVS A15-Gaster bestehen.

Parkgebühren
Der Gemeinderat hat auf Mitte Jahr in Abstimmung mit der Orts-
gemeinde die Parkgebühren angepasst. Insbesondere die Lang-
zeitparkenden bezahlen deutlich höhere Gebühren. Im Interesse 
des Gewerbes soll nach wie vor die erste Parkstunde im Dorfkern 
gratis sein.

Vorhaben 2022
Das Budget 2022 sieht folgende Strassenbauprojekte vor.
  Bürgitalstrasse: Fertigstellung und Schlussrechnung 
  Allmeindstrasse: Im Zusammenhang mit dem Doppelspur-

ausbau soll am Bahnübergang auf der Westseite ein Trottoir 
erstellt werden, das südseitig des Bahntrassees bis zur See-
strasse geführt werden soll. Unter Nutzung der provisori-
schen Baupiste der SBB soll nordseitig ein Verbindungsweg 
von den Schranken bis zum Seefeld / Bahnhofplatz entste-
hen.

  Gedeckte Aabachbrücke: Die Ortsgemeinde sieht den Ersatz 
der Brückenplatte und die Erneuerung des Holzaufbaus die-
ser historischen Brücke. Die politische Gemeinde beteiligt 
sich mit einem Baukostenbeitrag.
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  Oberseestrasse: Im Nachgang zum Werkleitungsbau (Kanali-

sationserneuerung im Trennsystem) erfolgt eine Belagser-
neuerung.

Öffentlicher Verkehr
Im Herbst wurden die Arbeiten der SBB an der Doppelspur 
begonnen. Die Arbeiten dauern bis in den Herbst 2023. 2022 er-
folgen insbesondere die Arbeiten auf dem offenen Feld, u.a. der 
Ersatz der Brücken über den Aabach und den Ernetschwilerbach. 
Die Arbeiten im Schmerkner Siedlungsgebiet, dem Bahnüber-
gang Allmeind und die Anpassungen am Perron 2 (Seeseite) 
erfolgen ab Frühjahr 2023.

Mit dem Doppelspurausbau bzw. dem nachfolgend angestreb-
ten Fahrplan auf der Schiene werden auch Veränderungen des 
Fahrplans auf der Strasse möglich. So ist vorgesehen, auf diesen 
Zeitpunkt zwischen den Bahnhöfen Schmerikon und Uznach auf 
der Hauptstrasse den Halbstunden-Takt einzuführen. Dieser 
Sachverhalt wird auch im Projekt Zentrumsbereich und Orts-
durchfahrt berücksichtigt; soll doch das Wenden des Busses am 
Bahnhof Schmerikon möglich werden. Der Gemeinderat hat den 
Standort der Bushaltestellen am Bahnhof überprüft und den Halt 
des Busses von und nach Eschenbach auf der Fahrbahn der 
Hauptstrasse bestätigt. Der wendende Bus von und nach Uznach 
wird hingegen beim Bahnhofsgebäude migrolino vorfahren.

Der Gemeinderat hat vorgesehen die Haltstellen Mürtschen-
strasse und Lanzenmossstrasse mit Buswartehäuschen auszu-
statten. Der Kanton wird an sämtliche Haltestellen die Haltekan-
ten auf 22 cm anheben, um die Forderungen des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes zu erfüllen.

UMWELT, RAUMORDNUNG UND BAUWESEN

Raumplanung / Ortsplanung
Der Gemeinderat hat die Ortsplanungsrevision eingeleitet. Eine 
neu gebildete Ortsplanungskommission erarbeitete in einem 
ersten Schritt ein Innenverdichtungskonzept und ist derzeit 
daran, darauf abgestützt den kommunalen Richtplan zu erneu-
ern. Die Bürgerschaft wird im Rahmen eines Mitwirkungsverfah-
rens und anschliessend mit der öffentlichen Auflage Möglichkeit 
zur Partizipation erhalten.

Nicht abgeschlossen wurde nach wie vor die Revision der 
Schutz verordnung. Nach Abschluss der Inventarisierung der 
Bauten hinsichtlich denkmalpflegerischem Schutz sollen nun 
auch die natürlichen Schutzobjekte inventarisiert werden. Hierzu 
hat der Gemeinderat die 2015 erlassene Schutzverordnung, die 
nie in Kraft trat, widerrufen.

Gewässer / Wasserbau
Ganz im Mittelpunkt stand 2021 der Zürcher Obersee. Im Juni 
und Juli führten starke und anhaltende Niederschläge zu einem 
Höchstwasserstand von 406.73 m ü. M. am 18. Juli 2021. Das 
Hochwasser führte zu einem Rückstau in den Meteorwasserlei-
tungen bis in den Bahnhofplatz hinein. Zwischen Seefeld und 
Bahnhof stand das Wasser auf der Strasse und drohte in Keller 
und Tiefgaragen einzudringen. Grössere Schäden konnten verhin-
dert werden. Allerdings führten die Niederschläge und der ein-
gestaute Grundwasserspiegel zu hohen Sauberwassermengen in 
der Schmutz wasserkanalisation. Dies führte gemäss Angaben 
des AVO dazu, dass während Wochen die halbe Schmutzwasser-
fracht in den See entlastet wurde. Ebenfalls eine Folge der ho-
hen Wasserfrachten waren die Unmengen an Schwemmholz, 
die die Zuflüsse in den Obersee trugen. Die zwei Mal aus-
gebrachte Schwemmholzsperre blieb wirkungslos. Mit Unter-
stützung von Privatunternehmen mussten grosse Mengen an 
Schwemmholz vom Ufer aus entnommen und der Entsorgung 
zugeführt werden. 

Sehr hohe mediale Aufmerksamkeit generierte der Befall mit der 
Blaualge des Typs Tychonema. Dieses Toxin-abscheidende 
Bakterium nistete sich im Uferbereich des Aabachs und der 
«Seeanlage» sowie in den Hafenbecken ein und war bis in den 
Spätherbst bis nach Jona nachweisbar. Einzig in Schmerikon 
scheint die Toxin-Konzentration ein für Hunde letales Niveau 
erreicht zu haben. Insgesamt neun Todesfälle von Hunden wer-
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den in Zusammenhang mit dem Vorkommnis dieser Blaualge 
gebracht. Der Gemeinderat war gefordert eine ausgewogene und 
wirksame Kommunikation aufzugleisen, um insbesondere Hun-
dehaltende von einem Aufsuchen des Uferbereichs abzuhalten, 
ohne gleichzeitig in Alarmismus zu verfallen.

Beim Goldberg und dem Kürzibach wurde nach Auswertung 
des Mitwirkungsverfahrens vom Herbst 2020 das Projekt konzep-
tionell verändert. Der Oberflächenabfluss des Kürzibachs in der 
Alten Eschenbacherstrasse, mit Objektschutzmassnahmen bei den 
einzelnen Liegenschaften, wurde fallen gelassen. Die Erneuerung 
beschränkt sich in einem ersten Schritt auf die Erstellung einer 
Eindolung für den Goldbergbach in der Falllinie durch die Kirch-
gasse bis in die Rösslihaab. Das Auflageprojekt wird nun finalisiert 
und nach einer weiteren kantonalen Prüfung im Herbst 2022 öf-
fentlich aufgelegt. Gleichzeitig soll auch der Baukredit voraus-
sichtlich an einer a.o. Bürgerversammlung eingeholt werden.

Das Vorprojekt für den Schlatt und den Kanzelbach von 
2020 hat aufgezeigt, dass die durch die Siedlungsentwicklung 
generierten Randbedingungen und insbesondere die Schienen-
koten im Verhältnis zum Seespiegel eine praktikable Lösung zur 
Ableitung des Hochwassers des gesamten östlichen Siedlungs-
gebiets bei einem Extremfall verunmöglichen. Der Gemeinderat 
beschloss die weitere Bearbeitung dieser wasserbaulichen 
Herausforderung für einige Jahre auf Eis zu legen.

Für den Aabach wurde das Auflageprojekt für die Sanierung 
der gesamten Etappe zwischen Tobelaustritt und SBB-Unterfüh-
rung abgeschlossen und nach Genehmigung durch die Gemein-
deräte Uznach und Schmerikon dem Kanton zur Prüfung und 
Beitragszusicherung eingereicht. Der Kanton holt auch die Bei-
tragszusicherung des Bundes ein. Insgesamt darf mit einer Kos-
tentragung durch diese beiden Staatsebenen von 75 % ausge-
gangen werden. Die Schätzungskommission hat in Abstimmung 
mit den Räten die Grundzüge für den Beitragsplan oder Perimeter 
weit definiert. Die öffentliche Auflage des Projekts inklusive 
Sondernutzungsplan zur Gewässerraumfestlegung und Beitrags-
plan wird in der zweiten Hälfte 2022 erfolgen.

Im Aabach-Unterlauf erfolgte aufgrund der Planung und 
Genehmigung im Verlauf von 2019, im Januar 2020 die Reprofi-
lierung des südlichen Damms zwischen der gedeckten Holzbrü-

cke und der Mündung. Der nördliche Damm soll nach erfolgrei-
chen Verhandlungen mit den Fischereivereinen und dem ANJF im 
Herbst 2022 reprofiliert werden. Hierbei sollen durch Strukturein-
bauten in den Wasserlauf die Aufstiegsmöglichkeiten für Fische 
erhöht werden. 

Abwasser
Im vergangenen Jahr wurden zwei grössere Kanalisations
erneuerungen vorgenommen, bzw. abgeschlossen:
  Sandstrasse: Abschluss der Verlegung und Erneuerung der 

Mischwasserleitung Sand-Seegarten.
  Reblaubenweg: Ersatz der Schmutz- und der Meteorwasser-

leitung.

Die Umsetzung des Trennsystems entlang der Oberseestrasse 
wurde planerisch vorangetrieben und soll 2022 baulich umge-
setzt werden. Entgegen den Absichten, wurde die planerische 
Vorbereitung der Kanalsanierung in der Mürtschenstrasse sis-
tiert. Durch präzise Ausmessung der Schachtniveaus sollen die 
Grundlagen für eine Überprüfung der genauen hydraulischen 
Belastung des Kanalisationsnetzes geliefert werden. Insbeson-
dere in der Ebene reagieren die Dimensionierungsmodelle sehr 
sensibel auf geringe Abweichungen. Daher sollen 2022 die An-
strengungen in der Siedlungsentwässerung insbesondere der 
Kanal-TV Aufnahmen und Vermessung des Netzes gewidmet 
werden, um darauf aufbauend den Generellen Entwässerungs-
plan (GEP) zu aktualisieren.

Mit fachlicher Begleitung durch den Abwasserverband 
Obersee (AVO) wurde die Erneuerung von drei «Sonderbauwer-
ken»  initiert. Hier handelt es sich vor allem um Ersatz der Rohr-
leitung, Armaturen, Pumpen, Elektroinstallation und Steuerung. 
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Im Nachgang sollen die betreffenden Werke (Pumpstation Helb-
ling, Pumpstation «Stoll» / Strandweg und Regenüberlaufbecken 
Obstwachs) in Betrieb und Unterhalt des AVO übergehen.

Abfallentsorgung
Der Entsorgungspark der Landolt Transport AG, Pfäffikon, auf 
dem JMS-Areal an der Allmeindstrasse erfreut sich unverändert 
grosser Beliebtheit. Aufgrund der im Vorjahr getroffenen Verein-
barung betreffend die Preise für Wertstoffe hat die politische 
Gemeinde ab Mitte Jahr von deutlich besseren Weltmarktprei-
sen profitiert und erhält teilweise Rückerstattungen. Ansteigend 
sind die im Entsorgungspark abgegebenen Grünabfälle. «Tritt-
brettfahrten» von Entsorgenden aus anderen Gemeinden lassen 
sich schwer verhindern. 

Die im Vorjahr identifizierten Standorte für Unterflurbehälter 
werden derzeit insbesondere in und um die Kernzone umgesetzt. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung mehr Schwung erhält.

VOLKSWIRTSCHAFT

Landwirtschaft / GAöL
Der St. Gallische Bauernverband (SGBV) hat vereinbarungs-
gemäss sämtliche Aufgaben im Bereich Landwirtschaft und 
ausgewählte Aufgaben im Bereich Naturschutz im Mandat 
ausgeführt. Neu wurde der Kontrolldienst KUT AG in Flawil mit 
der Kontrolle der Pufferstreifen zum Schutz von Gewässern und 
Umwelt vor Flüssig- und Festmist beauftragt.

Der SGBV berichtet, dass die alljährliche Strukturdatenerhe-
bung im Frühjahr 2021 weitgehend unproblematisch verlief. Die 
Prüfung der nicht beitragsberechtigten bzw. nicht angemeldeten 
Kleinflächen im Auftrag des LWA verursachte einen Mehrauf-
wand gegenüber dem Vorjahr. Das ANJF hat die Gemeinden 
Ende 2020 orientiert, dass auslaufende GAöL-Verträge nach al-
tem Recht gekündigt werden sollen und neue Verträge nach dem 
revidierten Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen 
(GAOL) von 2015 abgeschlossen werden sollen. Ende 2020 ist 
kein Vertrag ausgelaufen, womit keine Kündigungen nötig wa-
ren. Die noch bestehenden altrechtlichen GAöL-Verträge wurden 
2021 erneuert. Es bestehen nun keine altrechtlichen Verträge 
mehr in der Gemeinde Schmerikon. Die bestehenden Verträge 
mit der politischen Gemeinde wurden in die Finanzierung über 
das Pflegekonzept überführt. Zusätzliche Verträge über eine 
Wald randaufwertung und eine Hecke wurden mit der Ortsge-
meinde Schmerikon abgeschlossen.

Naturschutz / Tierschutz
Der traditionelle Naturschutztag mit der Oberstufe Schmerikon 
konnte 2021 wieder durchgeführt werden. Unter Anleitung der 
Naturschutzbeauftragten fand die Bekämpfung der invasiven 
Neophyten, d.h. gebietsfremden Pflanzen statt. 2021 wurde 
hierfür und für den Rietunterhalt eigens eine Einsatzgruppe unter 
Leitung eines Schmerkner Gartenbauers ins Leben gerufen. Rund 
fünf bis sechs Asylsuchende, derzeit vom Asylzentrum Bergruh in 
Amden führen jeweils einmal pro Woche Einsätze durch. Sie 
entfernen Neophyten, mähen und schneiden Sträucher.

Schutzgebiet im Riet
Das zwischen Aabach und rechtem Hintergraben liegende Riet 
ist mehrfach geschützt (siehe auch Umschlagbild). Es ist ein na-
tional geschütztes Flachmoor («Schmerikoner Riet»), ein nationa-
les Amphibienschutzgebiet sowie auch Bestandteil des nationa-
len Landschaftsschutzgebiets Zürcher Obersee. Es wird als Bio-
top-Hotspot erachtet, der zahlreichen seltenen und gefährdeten 
Pflanzen und Tieren einen ganzjährigen oder saisonalen Lebens-
raum bietet. Als ehemalige Rietfläche bedarf das Gebiet zur 
Entfaltung seiner Wirkung eines anspruchsvollen Unterhalts. 
Würde dieser ausbleiben, würde das Gebiet verbuschen und für 
die Biodiversität an Wert verlieren. Der Unterhalt erfolgt nach 
dem durch den Kanton erarbeiteten und weitestgehend finanzier-
ten Pflege- und Unterhaltskonzept. Als Schutzgebietsbeauftragte 
wirkt Ruth Wespe. Der Unterhalt erfolgt durch zahlreiche Land-
wirte mit entsprechenden GAöL-Verträgen. Ergänzt wird die Ar-
beit durch die vorgenannte Einsatzgruppe mit Asylsuchenden. 
Zwischen dem 15. März und dem 31. August besteht ein grund-
sätzliches Betretungsverbot.

Das Schutzgebiet reagiert sehr sensibel auf den Wasserspie-
gel. 2022 soll ein einfaches Wehr im mittigen Abflussgraben zur 
Regelung des Wasserstands errichtet werden.

Wasserversorgung 
Im vergangenen Jahr wurden drei Netzsanierungsprojekte 
vorgenommen, bzw. abgeschlossen:
  Sandstrasse: Verlegung der Hydrantenleitung in die Strasse.
  Reblaubenweg: Ersatz der Hydrantenleitung.
  Breitestrasse (Süd): Ersatz der Hydrantenleitung.

In Bezug auf die Erneuerung des Reservoirs Lanzenmoos wurde 
der Grundsatzentscheid gefällt, auf eine umfassende Sanierung 
mit einer Zufahrtsrampe zu verzichten. Es konnte mit dem Grund-
eigentümer des zu durchfahrenden Landes keine Einigung erzielt 
werden. Die Sanierung soll daher lediglich eine Variante «Light» 
sein, mit der die Defizite einzig im inneren des bestehenden 
Baukörpers behoben werden. Die Anpassung der Strasse wird 
nicht ausgeführt. 

Der Gemeinderat beschloss in drei Etappen zwischen 2021 und 
2023 sämtliche Wasserzähler in den Liegenschaften der Was-
serbezüger zu ersetzen. Die bisherigen mechanischen Zähler 
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weichen digitalen Zählern, die nach dem Ultraschall-Prinzip 
messen und durch einen integrierten Funksender die Fernable-
sung ermöglichen. Dadurch entfällt die jährliche Zählerablesung 
durch die Kunden oder einen Mitarbeiter oder Beauftragten der 
Wasserversorgung. Die erste Etappe konnte 2021 erfolgreich 
abgeschlossen werden. 

2022 stehen zwei Netzsanierungsprojekte an:
  Mürtschenstrasse: Ersatz und Verlegung der Hydranten-

leitung. Aufgrund der Dringlichkeit kann die gemeinsame 
Erneuerung mit der Kanalisation nicht abgewartet werden.

  Alte Eschenbacherstrasse (Kürzestrasse bis Haldenstrasse): 
Ersatz und Verlegung der Hydrantenleitung.

Der Wasserbezug schwankt wie seit Jahren um einen Jahres-
verbrauch zwischen 350’000 und 400’000 m³, entsprechend ei-
nem Tageswert von 1’000 m³. Nach wie vor besteht ein signifi-
kanter Unterschied zwischen Bezug und Verkauf; der im Wesent-
lichen auf Netzverluste zurückzuführen sein sollte.

Die Wasserbereitstellung folgte weitestgehend dem Muster 
der beiden Vorjahre. Es wurde der verfügbare Überschuss aus 
der Wasserversorgung Eschenbach übernommen. Dadurch 
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konnte der Bezug aus dem eigenen Grundwasserpumpwerk 
Kleine Allmeind beschränkt werden. Dies ist auch ökologisch 
sinnvoll, fliesst doch das Wasser von Eschenbach frei zu, wäh-
rendem das eigene Grundwasser in die obenliegenden Reser-
voire gepumpt werden muss. 

Energie
Die politische Gemeinde hat in Zusammenarbeit mit Dritten zwei 
Wärmeverbunde im Siedlungsgebiet vorangetrieben. 
  Gemeinsam mit der Ortsgemeinde und der Politischen Ge-

meinde Uznach wurde eine Vereinbarung mit der Energie 
Zürichsee Linth (EZL) als Leistungserbringer unterzeichnet. In 
einem Vorprojekt soll unter dem Arbeitstitel Wärmever
bund Linth ein Fernwärmenetz für das Industriegebiet 
Schmerikon sowie das westliche Siedlungsgebiet von Uz-
nach vertieft werden. Als Energiequelle soll Umweltwärme 
aus dem Linth kanal genutzt werden, die bei der ARA Ober-
see mittels Wärmepumpe unter zusätzlicher Nutzung der 
Abwasserwärme auf das Temperaturniveau für Fernwärme 
angehoben werden soll.

  Mit finanzieller Unterstützung der Energieagentur St. Gallen 
soll die Machbarkeit eines weiteren Wärmeverbundes 
«West», zwischen Spitzi und Schulhausstrasse überprüft 
werden. Gemeinsam mit der Stiftung St. Josef, Betreiberin 
der Pension Obersee wurde eine entsprechende Verein-
barung mit der Energie Zürichsee Linth (EZL) als Leistungs-
erbringer unterzeichnet. Geprüft werden sollen das Ausbrei-
tungsgebiet sowie der Standort und die Technologie der 
Wärmequelle. Als Vorinvestition wird die EZL anlässlich des 
Werkleitungsprojekts an der Oberseestrasse Fernwärme-
leitungen verlegen. 

Der Gemeinderat genehmigte das regionale Energiekonzept 
2020, erarbeitet im Auftrag der Region ZürichseeLinth. Der Ge-
meinderat anerkennt hierbei im Grundsatz die Notwendigkeit, 
bis spätestens 2050 
  die energiebedingten Treibhausgasemissionen nahezu voll-

ständig zu eliminieren (Netto-Null 2050);
  die Elektrizitäts- und Wärmeversorgung sowie die Mobilität 

zu 100 % auf erneuerbare Energien auszurichten und
  energieeffizient im Sinne der 2000 Watt-Gesellschaft zu 

nutzen. 

Das Konzept zeigt die Massnahmen auf, die zur Zielerreichung 
erforderlich sind. Es ersetzt in kleinen Gemeinden das Energie- 
Stadt-Label.
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Steuern
Die Gemeindesteuern (Steuern natürlicher Personen) schlossen 
mit 10,9 Mio. Franken nur knapp über dem Vorjahresergebnis 
(10,8 Mio. Franken) ab. Damit liegt das Ergebnis zwar über dem 
Vorjahreswert, vermochte die budgetierten Erwartungen aber 
nicht zu erfüllen. Dies ist auf Wertberichtigungen und Forde-
rungsverluste und insbesondere auf die definitive Veranlagung 
von früheren Steuerperioden, die per Saldo zu CHF 250’000 
Rückerstattungen führte, zurückzuführen.

Das Gesamtergebnis wird jedoch einmal mehr durch die wei-
teren Steuern verbessert. Mit 2,08 Mio. Franken liegen die An-
teile an den Kantonssteuern um CHF 178’000 über Budget. Der 
ausserordentliche Vorjahreswert (2,56 Mio. Franken) konnte wie 

erwartet nicht erreicht werden. Hierbei schlossen die Steuern 
der juristischen Personen knapp unter Budget ab. Demgegenüber 
war die Abweichung bei den Quellensteuern deutlicher unter 
Budget. Erheblich darüber hingegen waren die Grundstückge-
winnsteuern. 

Der weiterhin expandierende Immobilienmarkt sorgte auch bei 
den weiteren Steuern ebenfalls für hohe Einnahmen. So gene-
rierten die Handänderungssteuern Mehrerträge gegenüber dem 
Budget. Die Grundsteuern stiegen wie budgetiert um knapp 
3,6 %. 

Die Feuerwehrersatzabgaben schlossen im Gleichschritt mit 
den Steuern der natürlichen Personen mit einer hohen Budgetge-
nauigkeit ab.

Das Delkredere wird gemäss Hinweisen der Rechnungsrevision 
gebildet. 

Kontonummer Text Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021

  Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H

910 Steuern 15’181’157.79 H 14’449’000.00 H 14’634’964.90 H

9100 Allgemeine Steuern 10’805’351.17 H 11’120’000.00 H 10’940’572.60 H

91000
Gemeindesteuern
(Steuern natürliche Personen)

10’805’351.17 H 11’120’000.00 H 10’940’572.60 H

91000.318000 Wertberichtigungen auf Forderungen − 298’500.00 S   − 1’500.00 S

91000.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 334’096.84 S   16’066.76 S

91000.400000
Einkommens- und Vermögenssteuern des laufenden 
Jahres

10’745’908.51 H 10’800’000.00 H 10’885’483.03 H

91000.400010 Einkommens- und Vermögenssteuern aus Vorjahren 319’226.15 H 320’000.00 H − 120’923.44 H

91000.400090 Steuerfusskorrektur Laufendes Jahr − 226’408.84 H     

91000.400091 Steuerfusskorrektur Vorjahre 2’222.19 H   190’579.77 H

9101 Anteile an Kantonseinnahmen 2’564’147.20 H 1’900’000.00 H 2’078’583.00 H

91010 Anteile an Kantonseinnahmen 2’564’147.20 H 1’900’000.00 H 2’078’583.00 H

91010.400200 Quellensteueranteile inkl. BGSA 299’085.10 H 300’000.00 H 269’952.95 H

91010.402210 Grundstückgewinnsteuern 1’222’160.10 H 800’000.00 H 1’016’072.75 H

91010.460110 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 1’042’902.00 H 800’000.00 H 792’557.30 H

9102 Sondersteuern 1’811’659.42 H 1’429’000.00 H 1’615’809.30 H

91020 Sondersteuern 1’811’659.42 H 1’429’000.00 H 1’615’809.30 H

91020.360100 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 1’880.00 S     

91020.402100 Grundsteuern 873’866.67 H 910’000.00 H 918’406.35 H

91020.402100.1 Grundsteuern Satz 0,8 ‰ 860’163.17 H 895’000.00 H 904’753.25 H

91020.402100.2 Grundsteuern 0,2 ‰ 13’703.50 H 15’000.00 H 13’653.10 H

91020.402310 Handänderungssteuern 920’872.75 H 500’000.00 H 676’402.95 H

91020.403300 Hundetaxen 18’800.00 H 19’000.00 H 21’000.00 H

93 Finanz- und Lastenausgleich 15’000.00 H 21’400.00 H 21’400.00 H

930 Finanz- und Lastenausgleich 15’000.00 H 21’400.00 H 21’400.00 H

9301 Finanzausgleich 1. Stufe 15’000.00 H 21’400.00 H 21’400.00 H

93010 Finanzausgleich 1. Stufe 15’000.00 H 21’400.00 H 21’400.00 H

93010.462100 Ressourcenausgleich / Soziodemographischer SL 15’000.00 H     

93010.462130 Sonderlastenausgleichsbeitrag Schule   21’400.00 H 21’400.00 H

15000 Feuerwehr 318’836.47 H 320’000.00 H 322’939.37 H

15000.420000 Ersatzabgaben 318’836.47 H 320’000.00 H 322’939.37 H
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Rechnungsabschluss 2021
Die Erfolgsrechnung des Jahres 2021 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 164’710 ab. Erwartet worden war ein 
ausgeglichenes Ergebnis bei gleichbleibendem Steuerfuss. Dem 
Gesamtaufwand von netto CHF − 22’010’878 stand ein höherer 
Gesamtertrag von CHF 22’175’588 gegenüber. Der Finanzteil des 
Jahresberichtes gibt umfangreich Auskunft über den Rechnungs-
abschluss.

Dank
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
für Ihren Beitrag zur Lösung unserer gemeinsamen Aufgaben. Ein 
weiterer Dank geht an alle Mitglieder in Kommissionen, an die 
Funktionäre und weiteren Helferinnen und Helfer für die konst-
ruktive und gute Zusammenarbeit und das Engagement im Inte-
resse unserer Gemeinde. Ebenso danken wir allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und die zuverläs-
sige Aufgabenerfüllung.

8716 Schmerikon, 22. Februar 2022

GEMEINDERAT SCHMERIKON
Gemeindepräsident
Félix Brunschwiler

Ratsschreiber
Claudio De Cambio
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POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

AMTSBERICHT DER SCHULE

SCHULDIREKTORAT UND SCHULVERWALTUNG

Wir sind noch da
Liebe Schmerknerinnen und Schmerkner
Mehr als üblich (…) brauchten wir im vergangenen Jahr eine 
gehörige Portion Humor. Klar, wir sitzen alle im selben Boot und 
das Pandemiegeschehen ist allgegenwärtig. Was es jedoch 
heisst, Ersatz für fünf kranke Lehrpersonen finden zu müssen 
oder laufend mit neuen Schutzkonzepten zu hantieren und diese 
auch noch umzusetzen: Dazu haben wir neben starken Nerven 
und Organisationsgeschick vor allem viel Humor, oder sollte ich 
sagen Galgenhumor gebraucht.

Gegen Ende Jahr war auch an unserer Schule spürbar, dass die 
Stimmung bei einem Teil der Eltern über die immer neuen Vor-
schriften gehässiger wurde. Was konnten wir mehr tun, als uns 
die Anliegen anzuhören und immer wieder zu erklären, dass El-
tern zwar eigenverantwortlich für ihre Kinder entscheiden durf-
ten, jedoch dann die Restriktionen der Schule darauf einzuhalten 
haben.

Hier mussten wir einen schwierigen Spagat meistern zwischen 
Tolerieren und Massregeln. 

Das Erfreuliche
Im Berichtsjahr wurde die Schule Schmerikon bereits zum zwei-
ten Mal vom Amt für Volksschule, Abteilung Aufsicht und Schul-
qualität, auditiert. Es handelt sich dabei primär um eine Prüfung 
der Organisation und der Abläufe im administrativen Bereich. 
Jedoch wurde auch die Einführung des Qualitätskonzepts ge-
nauer angeschaut. Der Prüfungsbericht gibt uns durchwegs sehr 
gute Noten. Insbesondere wird die gute Strukturierung der Orga-
nisation hervorgehoben. Zitate aus dem Bericht:

«Die Schule Schmerikon zeichnet sich durch einen hohen  
Organisationsgrad aus.

Umfassende Konzepte und aktuelle Instrumente sowie  
praxisnahe Dokumente bilden die Grundlage für einen struktu-

rierten Betrieb und zielführenden Unterricht.»

«Die Analysen der Dokumente und die Kontakte mit dem  
Schuldirektor, den Schulleitungen und der Schulsekretärin  

zeigen Kompetenz, Engagement und Einsatz auf allen Ebenen.»

Die Villa Kunterbunt
Zum Schulstart im letzten August konnten wir die neue Villa 
Kunterbunt an der Kirchgasse 35 offiziell eröffnen. Damit wurde 
nach einer fast zweijährigen Planungs- und Umsetzungsphase 
die neue Tagesstruktur Realität. Als Leiterin der Tagesstruktur 
konnte die Schule Frau Ruth Haller gewinnen. Frau Haller ist 
Mitglied der Schulführung mit eigener Personalverantwortung. 
Damit ist sichergestellt, dass die einzelnen Einheiten in der 
Schulorganisation gut zusammenarbeiten können. Ich freue 
mich, dass die Tagesstruktur künftig im Amtsbericht eigenstän-
dig über ihre Aktivitäten berichten wird. 

Schulraum bereitstellen
Die Schule Schmerikon erwartet in den nächsten Jahren anstei-
gende Schülerzahlen. Dies zeigt der Prognosebericht der Firma 

Eckhaus, den der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat. Konkret 
führen wir seit dem letzten Schuljahr eine erste Klasse dreifach. 
Im Schulhaus Sand wurde die Planung für einen fünften Kinder-
garten bis zur Projektstufe ausgearbeitet. Die Bürgerversamm-
lung kann über das Budget die Ausbauten rechtzeitig bewilligen. 
Die Schulräume sind in der Schule Schmerikon gut ausgelastet 
und somit betriebswirtschaftlich optimal genutzt. Es wird sich 
zeigen, ob in den nächsten Jahren eine Aufstockung über dem 
Neubau im Schulhaus Sand nötig werden wird. 

Führen in schwierigen Zeiten
Das letzte Jahr hat den unschätzbaren Wert einer guten Unter-
nehmenskultur vor Augen geführt. Führen heisst kommunizieren. 
Ein offenes Ohr, Zeit haben und immer der Versuch, die Ruhe zu 
bewahren. Das haben nicht nur die Schulführung und die Verwal-
tung, sondern vor allem auch die Lehrpersonen grossartig getan. 
Schule machen heute – das ist vor allem interdisziplinäres Zu-
sammenarbeiten. Das reicht vom Hausdienst und allen Klassen- 
und Fachlehrpersonen über die Spezialistinnen der Logopädie, 
der Schulsozialarbeit und der Heilpädagogik bis zur Schulverwal-
tung und Schulführung und zurück zum Gärtner, der uns die 
Bäume für den Frühling zurechtstutzt.

Ein warmes und herzliches Dankeschön allen.

SCHULE SCHMERIKON
Thomas Pedrazzoli
Schuldirektor



22 PERSONAL

Beschäftigte Mitarbeitende
In der Schule Schmerikon arbeiteten am 31. Dezember 2021, 
81 Personen. Die Mitarbeitenden führen ihre Arbeit sehr enga-
giert und mit hoher Fachkompetenz aus. Wir danken allen Mitar-
beitenden ganz herzlich für die geleistete Arbeit.

Dienstjubiläen
Im Jahre 2021 konnten folgende Lehrpersonen und Mitarbei-
tende für ihre Treue an der Schule Schmerikon geehrt werden.

Bislin Nadia  5 Jahre
Fäh Rebecca  5 Jahre
Marty Claudia  5 Jahre
Orler Caroline  5 Jahre
Schläpfer Franziska  5 Jahre
Stütz Katharina  5 Jahre
Kalt Melanie  5 Jahre

Fricker Pascal  10 Jahre
Steiner Claudia  10 Jahre
Soto Franziska  10 Jahre
Wernli Simon  10 Jahre

Stössel Martin  20 Jahre

Austritte
Im vergangenen Jahr haben folgende Lehrpersonen und Mit-
arbeitende die Schule Schmerikon verlassen.

Bislin Nadia
Fricker Pascal
Gübeli Marie-Theres
Kalt Melanie
Keller Kathrin
Stadler Trudy
Stütz Katharina

Der Schuldirektor hat die Mitarbeitenden mit dem besten Dank 
für die geleistete Arbeit und mit guten Wünschen für die Zukunft 
verabschiedet. 

Eintritte
Im Berichtsjahr wurden folgende neue Lehrpersonen und Mit-
arbeitende angestellt.

Aebi Katharina  Primarschule
Bekleviç Sumaly  Klassenassistenz
Diesel Robelek Gabriela Primarschule
Fankhauser Stefanie Kindergarten
Flückiger Marie-Anne Primarschule
Hager Iris   Primarschule / Oberstufe
Haller Ruth  Tagesstruktur
Klein Olivia  Primarschule
Loop Melanie  Primarschule
Maag Anja  Primarschule

Vianin Graf Nathalie Primarschule
Vontobel Jacqueline Klassenassistenz
Wittinger Daniela  Primarschule

Der Schuldirektor heisst die neuen Mitarbeitenden an der Schule 
Schmerikon herzlich willkommen und wünscht ihnen viel Freude 
und Erfüllung bei der beruflichen Tätigkeit.

Weiterbildung
Das Personal der Schule Schmerikon ist zur ständigen Fort- und 
Weiterbildung verpflichtet. Diese Kurse und Weiterbildungen 
konnten ab März 2020 wegen Covid-19 nicht stattfinden.

SCHULBETRIEB

Tagesstruktur: Morgen-, Mittagstisch- und 
Nachmittags betreuung der Schule Schmerikon
Die Schule Schmerikon bietet am Montag, Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag eine Morgenbetreuung, einen Mittags-
tisch und eine Nachmittagsbetreuung an. Es nehmen 46 Kinder teil.

Die Betreuung findet in der Villa Kunterbunt, nähe Schulhaus 
Zentral statt. Die kleineren Kinder vom Schulhaus Sand werden 
zur Tagesstruktur begleitet.

Mittagstischangebot des «Vereins Tagesfamilien 
 Linthgebiet»
Der «Verein Tagesfamilien Linthgebiet» bietet täglich betreute 
Mittagstischangebote an. Es nehmen 17 Kinder teil. Im Jahre 
2021 wurden total 957 Mittagessen bei verschiedenen Familien 
eingenommen. 

Entwicklung der Schülerzahlen
Anzahl der Schüler/innen:

  Im August 2021 traten 40  Kinder in den Kindergarten ein, 52 
in die Primarschule.

  Auf der Primarstufe werden 13  Klassen geführt. Aufgrund 
des grossen Jahrgangs in der 1. Klasse, zwei Klassen im 
Schulhaus Sand und eine Klasse im Zentralschulhaus. Je 
zwei Klassen von der 2.– 6. Klasse.

  36  Jugendliche traten im August in die Oberstufe (OS) ein. 
22  SuS in die 1. Sekundarklasse, 14  SuS in die Realschule.

  Musikschüler von Schmerikon: 71  SuS.

Fördermassnahmen 
Die Schule Schmerikon führt keine Kleinklassen, sondern integ-
riert Kinder mit Schulschwierigkeiten in den Regelklassen. 
Enorm wichtig ist dabei die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 

Stand Schmerikon auswärts Total
31.12.2017 398 21 419
31.12.2018 390 22 412
31.12.2019 411 24 435
31.12.2020 432 37 469
31.12.2021 417 46 463
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KINDERGARTEN UND PRIMARSCHULE 

Ein weiteres Jahr mit Corona liegt hinter uns. Gerne hätten wir 
diese Pandemie als abgeschlossen in die Geschichtsbücher 
eingehen lassen. Dem ist leider nicht so. Corona hatte uns im 
vergangenen Jahr weiterhin fest im Griff. 

Nebst dem normalen Schulalltag bringen all diese sich wech-
selnden Weisungen, Regelungen und Massnahmen einen enor-
men zusätzlichen organisatorischen Aufwand für Lehrpersonen, 
Schulführung und Schulverwaltung. 

Es ist uns glücklicherweise stets gelungen, Stellvertretungen 
für ausfallende Lehrpersonen zu finden. Noch mehr freut es, dass 
sich alle wieder schnell und gut von einer Infektion erholt haben. 
Die grosse Flexibilität aller Lehrpersonen und gegenseitige Un-
terstützung in den Teams ist keine Selbstverständlichkeit. 

Die Skilager mussten leider abgesagt werden. Als Alternative 
erfreuten sich die Klassen an einem Sommerlager oder an einem 
Spezialprogramm. 

Personelle Mutationen
Das Jahr 2021 war ein Jahr des Zuwachses und des Umbruchs. 

Fünf Babys haben das Licht der Welt erblickt:

12. April 2021
Theodor Michael von Katharina Stütz, 1. Klasse, Schulhaus Sand

28. Mai 2021
John von Jessica Sommer, Heilpädagogin, Schulhaus Zentral 

31. Mai 2021
Lina von Nadia Bislin, 2. Klasse, Schulhaus Sand

30. August 2021
Emilia von Lusi Gündüz, 3. Klasse, Schulhaus Zentral 

18. Dezember 2021
Fabio von Corinne Greco, 2. Klasse, Schulhaus Zentral 

Wir wünschen den Familien alles Gute und viel Freude! 

Mutterschaftsvertretungen
Simona Müller
Förderlehrperson Zyklus 2, Schulhaus Zentral für Jessica Sommer

Irene Burgener
3. Klasse, Schulhaus Zentral für Lusi Gündüz

Marie-Anne Flückiger
1. / 2. Kasse, Schulhaus Sand für Katharina Stütz

Manuela Gschwend
2. Klasse, Schulhaus Sand für Nadia Bislin

Zum Teil geschieht dies auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen z.B. dem Logopädischen Dienst. Neben den Klas-
senlehrpersonen unterstützen Schulische Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen die Schüler/innen und stehen den Eltern bera-
tend zur Seite. Kinder und Jugendliche mit Schul- und Lern-
schwierigkeiten werden ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen 
entsprechend gefördert, damit auch für sie ein ganzheitliches 
Lernen im schulischen und sozialen Bereich möglich ist. Folgende 
Fördermassnahmen wurden mit Stand 31. Dezember 2021 in 
Anspruch genommen:

Schularztdienst und Schulzahnpflege
Alljährlich werden die 2. Kindergartenkinder, die Schüler/innen 
der 5. Primarklassen sowie die Jugendlichen der 2. Oberstufe 
zum Schularztuntersuch aufgeboten. Ebenfalls jährlich steht die 
Zahnkontrolle für alle Schüler/innen der Schule Schmerikon an.

Die Untersuche beim Schularzt sowie beim Schulzahnarzt sind 
vom Kanton vorgeschrieben und obligatorisch. Die Eltern haben 
jedoch die Möglichkeit, den schulärztlichen Untersuch sowie die 
jährliche Zahnkontrolle, auf eigene Kosten bei einem Arzt ihres 
Vertrauens durchführen zu lassen. Die Untersuche auf privater 
Basis müssen vom zuständigen Arzt / Zahnarzt schriftlich zuhan-
den der Schule bestätigt werden.

Die schulärztlichen Untersuche stellen eine wichtige Kontrolle 
bei der Entwicklung der Schüler/innen dar. Je nach Alter wird 
verschiedenen Entwicklungsbereichen Beachtung geschenkt. 
Beim Schuleintritt spielt vor allem die Kontrolle der körperlichen 
Reife (Grösse, Gewicht, Sinnesfunktionen, Skelett, Motorik usw.) 
sowie eine Überprüfung der Schulreife eine wichtige Rolle. Der 
Untersuch in der Mittelstufe dient in erster Linie der Früherfas-
sung von Wachstumsstörungen der Wirbelsäule. Zudem werden 
die Sinnesorgane sowie Gewicht und Grösse kontrolliert. In der 
zweiten Oberstufe liegt das Augenmerk bei der allgemeinen ge-
sundheitlichen Verfassung und den Schüler/innen wird auf 
 freiwilliger Basis eine Gesundheitsberatung angeboten.

Bei allen drei schulärztlichen Untersuchen während der obliga-
torischen Schulzeit besteht immer, mit der Einwilligung der 
 Eltern, die Möglichkeit zu impfen. Der Impfausweis wird kon-
trolliert und auf allfällige fehlende Impfungen hingewiesen.

Wichtige Informationen zu den verschiedenen Impfmöglichkei-
ten erhalten Sie auch auf unserer Homepage:

www.schule-schmerikon.ch/gesundheit oder direkt bei Ihrem 
Hausarzt.

Fördermassnahmen Anzahl SuS
ISF (integrative schulische Förderung) 59
Logopädie (logopädisch erfasst) 62
Psychomotorik 6
DaZ 90
Begabungs förderung 21
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Neue Lehrpersonen

DaZ Intensiv
Primar- und Oberstufe 

Iris Hager

5. / 6. Klasse 
Schulhaus Zentral 

Melanie Loop

1. / 2. Klasse Schulhaus Sand

Daniela Wittinger

1. / 2. Klasse Schulhaus Sand

Olivia Klein 

2. Klasse Schulhaus Sand

MarieAnne Flückiger

Schulische Heilpädagogin 
Zyklus 1

Schulhaus Sand

Katharina Aebi

Förderlehrperson
Zyklus 2

Schulhaus Sand

Anja Maag

DaZ Lehrperson KG 
Schulhaus Sand & Zentral 

Stefanie Fankhauser

Weiter begrüssen wir mit einem kleinen Pensum
Nathalie Graf
Fachlehrperson Französisch, Schulhaus Zentral 

Gabriela Diesel
DaZ Lehrperson, Schulhaus Zentral 

Austritte
Melanie Kalt
5. / 6. Klasse, Schulhaus Zentral

Katharina Stütz
1. / 2. Klasse, Schulhaus Sand

Nadia Bislin
1. / 2. Klasse, Schulhaus Sand

Pascal Fricker
SHP Zyklus 1, Schulhaus Sand

Trudy Stadler
SHP Zyklus 2, Schulhaus Sand

Projekt Frühe Förderung
Die Frühe Förderung unterstützt die Entwicklung und Entfaltung 
des Kleinkindes in einem umfassenden und ganzheitlichen Sinn. 
Der Besuch der Spielgruppe oder der Sprach- & Frühförderung 
der Gemeinde Schmerikon bedeutet keine Vorverlegung des 
Kindergartens. Im Zentrum stehen vielmehr das kindliche Spiel, 
kinderfreundliche Entwicklungsräume sowie Sprech- und Kontakt-
gelegenheiten. Dabei geht es auch um die Vermittlung von kultu-
rellen Werten. 

Bereits vor zwei Jahren startete eine Projektgruppe mit der 
Organisation von Elterninformationsabenden. Leider mussten die 
Abende wegen der Pandemie zweimal verschoben werden. 

Am 15. September 2021 konnte im Pfarreisaal Jodokus endlich 
mit einem informativen und fröhlichen Abend mit einer grossen 
Anzahl portugiesischer Eltern gestartet werden. 

Schullaufbahn 
Das Amt für Volksschule St. Gallen hat die Handreichung der 
Schullaufbahn auf das Schuljahr 2021/2022 aktualisiert. Die 
Lehrpersonen haben sich an mehreren Weiterbildungstagen und 
Sitzungen intensiv mit der neuen Beurteilung auseinander-
gesetzt. Zusätzlich hat die Schulführung an zwei Abenden die 
 Eltern über die Neuerungen informiert.
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Überzeugende Projektarbeiten der Schulabgänger
Im Rahmen der diesjährigen selbständigen Projektarbeit (SPA), 
die einen wichtigen Meilenstein am Ende der Volksschule dar-
stellt, setzten sich die Schülerinnen und Schüler wiederum mit 
einem frei gewählten Thema auseinander und erstellten in Ein-
zelarbeit ein individuelles Produkt, dessen Entstehungs- und 
Realisationsphasen in einer Dokumentation festgehalten wur-
den. Das Thema wählten die Jugendlichen aus ihrer unmittelba-
ren Lebenssituation, die einen Bezug zu ihrem Alltag hat oder 
sich aus dem Umfeld der Schule ergibt. In den ausgestellten Ar-
beiten kamen nicht nur Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die 
Schüler/innen im Laufe ihrer obligatorischen Schulzeit erworben 
haben, zum Ausdruck. Die Exponate sind gleichermassen auch 
Spiegel der Persönlichkeit, zeigen die Kreativität, Reflexionsfä-
higkeit, Motivation und nicht zuletzt den Durchhaltewillen jedes 
Einzelnen – Kompetenzen, die die Schulabgänger für ihr späteres 
Berufsleben mitbringen. Die überzeugenden Ergebnisse sind 
Lohn und Anerkennung für diesen persönlichen Einsatz.

Die diesjährigen Projektarbeiten der beiden Abschlussklassen 
der OS Schmerikon setzten bezüglich Individualität, Originalität 
und fachlicher Qualität neue Massstäbe. Betreuende Lehrperso-
nen, Besucher, Gäste und auch Mitschüler waren von der Leis-
tung unserer Schulabgänger/innen begeistert. Wir wünschen 
ihnen von Herzen, dass dieses Feuer und der Enthusiasmus sie 
auf ihrem beruflichen Weg begleiten wird.

SCHULAKTIVITÄTEN AUS DEM KINDERGARTEN 
UND DER PRIMARSCHULE 

Website der Schule Schmerikon 
Regelmässige Beiträge aus den Klassen bereichern die Website 
auch in diesem Jahr. Unsere Schule ist bunt und lebendig. Lehr-
personen und Kinder zeigen mit Texten und Fotos Einblicke in 
den Schulalltag.

Besuchen Sie unsere Schulwebsite. Unter SH Sand und SH 
Zentral «aus den Klassen» finden Sie Beiträge von der Verkehrs-
schulung, der Lesenacht, vom Englischunterricht, vom Lichter-
umzug der 1. und 2. Klassen beider Schulhäuser, dem Werkstatt-
unterricht im Kindergarten, Audiodateien von Schülerinnen und 
Schülern, dem Begabungsunterricht, Pilzsammlungen aus dem 
Textilen Gestalten u.v.m. 

Die Schulleiterin bedankt sich bei all den vielen Eltern, die mit 
Wohlwollen und Vertrauen auf die Umsetzung der kantonal vor-
gegebenen Pandemie-Massnahmen reagierten. Die positiven 
Feedbacks tun gut. 

Die Lehrpersonen und alle Mitarbeitenden der Schule Schme-
rikon haben täglich eine grosse Flexibilität gezeigt und einen 
enormen Mehraufwand, ohne einen Mehrwert zu erhalten, leis-
ten müssen. Unermüdlich haben sie sich dafür eingesetzt, den 
Kindern einen möglichst normalen Schulalltag zu bieten.

Ein grosses herzliches Dankeschön!

SCHULE SCHMERIKON
Anita Allenspach
Schulleiterin Kindergarten und Primarschule
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konnte die Lehrstellensuche respektive die Suche nach einer 
geeigneten Anschlusslösung bei allen Schüler/innen der 3. Ober-
stufe erfolgreich abgeschlossen werden.

Folgende Anschlusslösungen wählten die diesjährigen Schulabgänger/innen

Anschlusslösungen Realabteilung Anschlusslösungen Sekundarabteilung
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ Fachmann/-frau Gesundheit EFZ M-Profil
Maler EFZ Fachmann/-frau Gesundheit EFZ
Fachfrau Gesundheit EFZ Kaufmann/-frau EFZ E-Profil
Kauffrau EFZ Kaufmann/-frau EFZ M-Profil
Fachfrau Gesundheit EFZ Zeichner/in EFZ Fachrichtung Architektur
Fachfrau Gesundheit EFZ Fachmittelschule
Detailhandelsfachfrau EFZ Fachmittelschule
Fachfrau Gesundheit EFZ Fachmittelschule
Fachfrau Betreuung Kindertagesstätte Fachmittelschule
Montageelektriker EFZ Fachmittelschule
Fachfrau Betreuung EFZ Fachmann/-frau Gesundheit EFZ
Detailhandelsfachfrau EFZ Fachfrau Betreuung Kinder EFZ
Fachfrau Gesundheit EFZ Automatiker/in EFZ
Elektroinstallateur EFZ Elektroinstallateur/in EFZ
Dentalassistentin EFZ Elektroniker/in EFZ
Polymechaniker EFZ Kunststofftechnologe/-in EFZ
Dentalassistentin EFZ Milchtechnologe/-in EFZ
Fachfrau Kinderbetreuung EFZ Polymechaniker EFZ
Coiffeuse EFZ
Fachmann Betreuung EFZ
Automobilassistent EBA

Lehrstellensuche und Anschlusslösungen unserer 
Schulabgänger
Die angespannte Covid-Situation, die alle Bereiche des öffent lichen 
Lebens stark einschränkte, zeigte auch erhebliche Erschwernisse 
im Berufswahlprozess unserer Schulabgänger/innen. An Schnup-
perlehren im herkömmlichen Sinn war nicht zu denken. Einige 
Unternehmen zeigten sich auch unter misslichen Umständen 
sehr flexibel und innovativ und führten Vorstellungs- oder Bewer-
bungsgespräche mit unseren Schüler/innen via Skype oder 
Teams durch. Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an 
alle Unternehmen, an die Mitarbeitenden und Ausbildner, die 
auch während der Corona-Zeit unseren Oberstufenschüler/innen 
eine berufliche Perspektive und Zukunft ermöglichten.

Dank der kompetenten Begleitung und Betreuung durch die 
Klassenlehrpersonen Frau Kathrin Keller und Frau Anne Kraus 
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Ein Dank zum Schluss
Die Schulleitung der OS Schmerikon blickt zusammen mit den 
Lehrpersonen auf ein wiederum herausforderndes Schuljahr 
zurück. Die Corona-Pandemie hatte den Schulalltag fest im Griff, 
die den Schüler/innen und Lehrpersonen auferlegte Masken-
pflicht war im täglichen Miteinander und beim gemeinsamen 
Lernen nicht immer einfach. Mit grossem Einsatz haben Lehr-
personen und Schüler durch solidarisches Verhalten dazu beige-
tragen, dass der Präsenzunterricht jederzeit möglich war. Und 
immer wieder gab es da die kleinen Farbtupfer im schulischen 
Alltag, ein aufmunterndes Wort, ein hinter der Maske zu erah-
nendes Lächeln und zum Schluss des Schuljahres die lang-
ersehnten Klassenlager, Schul- und Abschlussreisen, die im 
gemeinsamen Lernen so wichtige Erfahrungsfelder sind.

Die Schulleitung dankt ganz besonders allen Lehrpersonen, die 
durch ihren unermüdlichen Einsatz dazu beigetragen haben, dass 
unsere Schule das ist, was sie auszeichnet: ein bunter, lebens-
froher Ort des gemeinsamen Lernens.
https://schule-schmerikon.ch/agenda-oberstufe 

Schmerikon, 11. Februar 2022

SCHULE SCHMERIKON
M. Stössel
Schulleitung OS Schmerikon

TAGESSTRUKTUR

Schmerkner Schüler haben eine Villa – 
dies laut einem Zeitungsartikel in der «Linth Zeitung» 
vom 17. Dezember 2021
Nach einiger Vorarbeit konnten wir, das fünfköpfige Betreuungs-
team, und die Schulkinder von Schmerikon am 16. August 2021 
die neuen Tagesstrukturräume an der Kirchgasse 35 beziehen. 
Wir waren sehr gespannt und auch etwas nervös, wie sich der 
Alltag mit den Kindern im alten Pfarrhaus mit den vielen Zim-
mern einpendeln würde. Die Kinder fühlten sich zum Glück sehr 
schnell wohl im neuen Umfeld. Die verschiedenen Themen-
zimmer im oberen Stock lassen Rückzugsmöglichkeiten, gemein-
sames Spiel und wildes Toben zu. Im unteren Stock wird gemütlich 
gegessen und gebastelt, gelesen und gespielt. Ein Highlight war 
schnell der wunderschöne Garten direkt vor dem Haus, wo es 
das ganze Jahr hindurch immer wieder vieles zu entdecken gibt 
und sich viele Spielmöglichkeiten anbieten.

Nun sollte das Haus einen Namen bekommen – so hatten jede 
Schulklasse und alle Kindergartenklassen die Möglichkeit, einen 
Spielmorgen im Haus zu verbringen. Im Rahmen eines Wettbe-
werbs konnte jede Klasse zwei Namensvorschläge einreichen. Es 
kamen viele lustige, schräge und kreative Namen zusammen. 
Schon bald war einer im Fokus und wurde von den Kindern im-
mer und immer wieder genannt. Vier Schulklassen haben ihn 
eingereicht, und bei der Kinderjury war er der absolute Sieger. 
So heisst unser Haus jetzt «Villa Kunterbunt». Der Name passt, 
denn unser Haus betreut jeden Tag eine bunte Mischung von 
Kindern, vom kleinen Kindergarten bis zur 6. Klasse. Kinder, die 

Auszeichnungen Liftprojekt 2021
Zum Ende des Schuljahres durfte die Schulleitung den diesjähri-
gen Liftschüler/innen ihre Jahresauszeichnung überreichen. Die 
2.  Realschüler/innen haben Ausdauer, Durchhaltewillen und 
Einsatz gezeigt und das Liftpraktikum erfolgreich zum Abschluss 
gebracht. An dieser Stelle bedankt sich die Schulleitung bei den 
beiden Liftkoordinatoren der OS Schmerikon für ihre engagierte 
Arbeit. Frau Martina Walker betreute die Liftschüler im wöchent-
lichen Modulunterricht und Herr Fasching pflegte die engen 
Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben.

Auch im kommenden Schuljahr wird das Liftprojekt unter der 
Leitung von Frau Walker und Herr Fasching weitergeführt. Die 
Erfolgsgeschichte geht also weiter. Ebenfalls ein herzliches Dan-
keschön geht an all jene WAP Betriebe der Gemeinde, die mit 
ihrer Teilnahme am Projekt Lift die Jugendlichen in der Berufs-
wahl aktiv unterstützen.
https://schule-schmerikon.ch/aus-den-klassen-oberstufe 

Das OK der Berufsmesse Linthgebiet blickt optimistisch und 
voller Zuversicht in die Zukunft und teilt mit, dass die nächste 
Berufsmesse am 16. September und 17. September 2022 
stattfinden wird. Wir freuen uns, wiederum eine grosse Anzahl 
an Ausstellern präsentieren zu dürfen.
https://berufsmesse-linthgebiet.ch/ 

PERSONELLES

Verabschiedung von Frau Kathrin Keller
Zum Schuljahresende verabschiedeten wir Frau Kathrin Keller 
aus dem Team der OS Schmerikon. Auf das Schuljahr 2018/2019 
trat Frau Kathrin Keller als Klassenlehrerin der 1.  Sek in den 
Schuldienst ein. Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss an 
der PHSG übernahm sie mit grosser Freude und viel Engagement 
ihre erste «eigene» Klasse als Klassenlehrperson und begleitete 
die Schülerinnen und Schüler erfolgreich durch ihre dreijährige 
Oberstufenzeit.
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täglich mehrere Stunden kommen, oder nur an einem Mittag. 
Zudem gestaltet sich der Alltag mit der unterschiedlichen 
Zusammensetzung oft sehr bunt. 

Das Haus soll in Zukunft auch von aussen sichtbar bunter wer-
den, dazu haben wir einige Ideen entwickelt und werden im 
kommenden Semester gemeinsam mit den Kindern daran arbeiten.

Grosser Bedarf
Der Bedarf an ausserschulischer Betreuung steigt in allen Regi-
onen der Schweiz. Neue Familienmodelle, alleinerziehende 
Elternteile, die Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Kinder-
betreuung zwischen Elternpaaren sowie die Tatsache, dass die 
Mütter zumindest teilzeiterwerbstätig sind oder bleiben, sind zur 
Regel geworden. Dies hat zur Folge, dass Familien auf familien-
ergänzende Betreuung angewiesen sind. Die Wirtschaft und die 
Gesellschaft profitieren auch davon, wenn Familie und Beruf gut 
vereinbar sind. Schmerikon bietet dazu im kantonalen Vergleich 
ein sehr gutes Angebot. Wir freuen uns, dass wir in der Villa 
Kunterbunt neben der Kinderkrippe und den Tageseltern einen 
wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Kinderbetreuung leisten können.

Gerne möchten wir das Haus der Bevölkerung zeigen – und 
hoffen, dass dies schon bald einmal möglich sein wird.

Das Angebot der Villa Kunterbunt umfasst:
 6.30 bis  7.50 Uhr Morgenbetreuung mit Morgenessen
11.50 bis 13.20 Uhr Mittagsbetreuung mit Mittagessen
13.20 bis 18.00 Uhr Nachmittagsbetreuung

SCHULE SCHMERIKON 
Ruth Haller
Leiterin Tagesstruktur

BERICHT DER ICT-KOMMISSION KALENDERJAHR 2021

Der Lehrplan Volksschule legt grossen Wert auf die Nutzung und 
die Produktion von Medien. Als Lehrkräfte haben wir zum Bei-
spiel die Möglichkeit, mit dem Anybook Audiostift selber eine 
Audiodatei herzustellen. Wir können damit eine Erklärung oder 
eine Geschichte so vorbereiten, dass die Schülerinnen und Schü-
ler beim Berühren eines Stickers mit unserer Stimme durch eine 
komplexe Aufgabe geführt werden. Auch die Lernenden selbst 

produzieren spannende Medien. Im September 2021 fand im 
Schulhaus Sand die Nacht der Geschichten statt. An diesem 
Abend gestalteten die Kinder mithilfe der App BookCreators mit 
ihren eigenen Spielfiguren und Plüschtieren selbsterfundene 
Comics.

Mit der Informatik beginnen wir schon früh, nämlich im Kinder-
garten! Mithilfe eines Roboters lernen die Kinder auf einfachste 
Art und Weise zu programmieren. So schicken sie eine Biene los, 
die passende Felder erreichen muss. Die Kinder sind fasziniert, 
schulen das analytische Denken und verbessern ihr räumliches 
Vorstellungsvermögen. Zuerst muss die Biene nur geradeaus 
gehen. Aber es wird immer schwieriger. Sich nach links drehen – 
wo ist links? Rechts abbiegen, dann wieder geradeaus gehen. 
Alle diese Schritte müssen im Kopf geplant und dem Bee-Bot in 
der richtigen Reihenfolge mitgeteilt werden. Hier gilt: Nur die 
Übung macht den Meister.

Der Bee-Bot im Einsatz

Ein ganz grosses Kompliment dürfen wir an dieser Stelle den 
Oberstufenschüler/innen machen. Per Teams haben es alle Be-
troffenen geschafft, während ihrer Isolations- oder Quarantäne-
wochen von zu Hause aus aktiv am Fernunterricht teilzunehmen. 
Einige hätten in den vergangenen Monaten bis zu vier Schulwo-
chen verpasst. Via Webcam und Chromebook konnten die Lehr-
kräfte die Schülerinnen und Schüler in den regulären Klassenun-
terricht integrieren und so den Lernrückstand deutlich minimie-
ren. 

Per Ende 2021 verfügen wir nun über eine mehr als vierjährige 
Erfahrung mit der 1:1 Ausrüstung auf der Oberstufe. Basis dafür 
bildet das Medien- und Hardwarekonzept der Schule Schmerikon 
aus dem Jahre 2017. In diesen wenigen Jahren haben sich die 
Ansprüche an die ICT, aber auch ihre Möglichkeiten, deutlich 
gesteigert. Den seit Oktober 2021 gültigen Empfehlungen zur 
digitalen Transformation in der Volksschule werden wir zum 
grössten Teil gerecht, eine pragmatische Überarbeitung ist aber 
angezeigt und wurde bereits in die Wege geleitet. Auch weiter-
hin hat eine stabile, zuverlässige Infrastruktur oberste Priorität. 
ICT soll da ankommen, wo sie hingehört, bei den Schülerinnen 
und Schülern zur sinnvollen Nutzung und Produktion von vielfäl-
tigen Medien.

Schmerikon, im Februar 2022 

SCHULE SCHMERIKON 
Felix Sieber
ICT Schule Schmerikon

Erklärungen oder Geschichten im eigenen Tempo anhören
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Stufe Knaben Mädchen Total

Kindergarten

Kindergarten Sand Moser Fabienne 11 9 20

Kindergarten Sand Gysin Sabrina 11 7 18

Kindergarten Sand Hauser Mirjam 7 7 14

Kindergarten Zentral Orler Caroline 8 10 18

Kindergarten Zentral Picmous Nelly / Kuster Simone 7 11 18

Total Kindergarten 44 44 88

Primarschule

1. Kl. Zentral Burri Svenja 8 10 18

1. Kl. a Sand Wittinger Daniela 6 11 17

1. Kl. b Sand Klein Olivia 6 11 17

2. Kl. Zentral Greco Corinne 10 4 14

2. Kl. Sand Flückiger Marie-Anne 8 13 21

3. Kl. Zentral Gündüz Lusi / Lottenbach Andrea 9 7 16

3. Kl. Sand Petrolo Tiziana 10 3 13

4. Kl. Zentral Hediger Patricia 10 8 18

4. Kl. Sand Affentranger Cyril 9 10 19

5. Kl. Zentral Loop Melanie 13 6 19

5. Kl. Sand Weichart Jonathan 4 16 20

6. Kl. Zentral Leuenberger Rahel 10 6 16

6. Kl. Sand Aebersold Cécile 12 8 20

Total Primarschule 115 113 228

Oberstufe

Realschule:

1. Real Kraus Anne 8 5 13

2. Real Müller Rolf / Rupff Daniela 5 6 11

3. Real Wernli Simon 10 6 16

Total Realschule 23 17 40

Sekundarschule:

1. Sek Bächtiger Mario 10 12 22

2. Sek Sieber Felix 16 11 27

3. Sek Fäh Rebecca 4 8 12

Total Sekundarschule 30 31 61

Total Oberstufe 53 48 101

Total aller Stufen 212 205 417

Schulkinder in auswärtigen Schulen und Schulheimen 29 17 46

Total 241 222 463

STATISTIK SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER PER 31. DEZEMBER 2021 
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WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) und
TTG (Textiles und Technisches Gestalten)
Artho Jeannette
Fuchs Gabriela
Gerber David
Reiser Alexandra
Steiner Claudia
Zilly Siella 

Deutsch als Zweitsprache
Diesel Robelek Gabriela
Domeisen Franziska
Fankhauser Stefanie
Hager Iris
Zuppinger Andrea

Hauswarte und Mitarbeitende Hausdienst 
Baggenstos Angelo
Da Cruz Paula
Morger Daniela
Morger Hans Peter
Nötzli Michael
Steiner Silvia 
Wespe Janick

Betreute Hausaufgabenhilfe
Basler Vreni
Mächler Ursi

Bibliothek
Schläpfer Franziska

Klassenassistenz
Aebischer Monika
Bekleviç Sumaly
Frei Cornelia
Mächler Ursi
Vontobel Jacqueline

Tagesstruktur
Ersöz Hannah
Haller Ruth
Müller Tamara
Stadler Wayan
Sutter Brigitte

Schwimmhilfen
Geisser Vreny 
Helbling Karin

Schuldirektor
Pedrazzoli Thomas

Schulleitung 
Allenspach Anita, Kindergarten & Primarschule
Stössel Martin, Oberstufe

Schulverwaltung 
Marty Claudia
Truniger Regula

LEHRPERSONEN UND MITARBEITENDE 
STAND: 31. DEZEMBER 2021

Kindergarten
Corvo Daniela
Gysin Sabrina
Hauser Mirjam
Kuster Simone
Moser Fabienne
Müller Franziska
Orler Caroline
Picmous Nelly
Stadler Walz Daria

Primarschule
Aebersold Cécile
Affentranger Cyril
Burri Svenja
Flückiger Marie-Anne
Greco Corinne
Gündüz Lusi
Häni Sarah
Hediger Patricia
Klein Olivia
Lendi Elisabeth
Leuenberger Rahel
Loop Melanie
Lottenbach Andrea
Petrolo Tiziana
Sieber Sarah
Soto Franziska
Vianin Graf Nathalie
Weichart Jonathan
Wittinger Daniela

Oberstufenschule
Bächtiger Mario
Crépin Evelin
Fäh Rebecca
Kraus Anne
Müller Rolf
Rupff Daniela
Schätti Robert
Sieber Felix
Sieber Sarah
Stössel Martin
Walker Martina
Wernli Simon

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Aebi Katharina
Broder Nicole 
Maag Anja (Förderlehrperson)
Vorburger Roger
Sommer Jessica

Musik
Grob Stephan
Müller Franziska
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Patrick Züger

Aufgabenbereich:
  Sicherheit

Kommissionen:
  Aufsichtskommission Seerettungsdienst Oberer Zürichsee (P)
  Feuerwehrkommission Uznach-Schmerikon (M)
  Feuerschutzkommission Schmerikon (P)
  Hubretterkommission (P)
  Ortsplanungskommission (M)
  Schiessplatzkommission Chlausen (M)
  Verwaltungs- und Finanzkommission (M)
  Zivilschutzkommission ZürichseeLinth (M)

Sven Burlet

Aufgabenbereiche:
  Hallen- und Seebad
  Kultur

Kommissionen:
  Arbeitsgruppe Energie RZL (M)
  Betriebskommission Hallen- und Seebad (P)
  Feuerwehrkommission Uznach-Schmerikon (M)
  Kommission Zukunft Hallen- und Seebad (P)
  Ortsplanungskommission (M)
  Werkkommission (M)

1 (P) Präsidium, (M) Mitglied

GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Silvia Bracci
Thomas Eberle
Daniela Gull
Sylvia Keller, Schreiberin
Stefan Wäckerlin, Präsident

GEMEINDERAT

Amtsdauer 2021/2024

Félix Brunschwiler, Gemeindepräsident

Aufgabenbereiche:
  Präsidiales / Finanzen / Personal
  Tiefbauten / Infrastruktur
  Umwelt / Naturschutz

Kommissionen:
  Einbürgerungsrat1

  Ortsplanungskommission (P)
  Perimeterkommission Aabach (P)
  Schutzgebietskommission (P)
  Werkkommission (P)
  Verwaltungs- und Finanzkommission (P)

Werner Becker, Vizepräsident

Aufgabenbereich:
  Schule

Kommissionen:
  Koordination GR-SD
  Personalkommission Lehrpersonen
  Verwaltungs- und Finanzkommission

Jolanda Couchet

Aufgabenbereiche:
  Migration
  Soziales / Alter / Gesundheit
  Kinder / Jugend

Kommissionen:
  Einbürgerungsrat (M)
  Jugendkommission (P)
  Alterskommission (P)
  Kommission für Integration (P)

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

BEHÖRDENVERZEICHNIS

Gemeinderat Amtsdauer 2021/2024

Von links nach rechts: Jolanda Couchet, Werner Becker, Félix Brunschwiler, Claudio De Cambio (Ratsschreiber), Patrick Züger, Sven Burlet
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Schätzungswesen 2021
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 206 nichtlandwirtschaftliche 
Grundstücke sowie 21 landwirtschaftliche Grundstücke ge-
schätzt. Dabei wurden über das ganze Jahr hinweg zehn Tagfahr-
ten durchgeführt.

BAUVERWALTUNG

Die Bauverwaltung ist zuständig für die Durchführung der Bewilli-
gungsverfahren und die Anlaufstelle für Bauherren, Architekten etc.

Sie wird dabei von externen Fachbüros unterstützt. Bewilli-
gungsbehörde ist nach wie vor der Gemeinderat. Dieser hat im 
Berichtsjahr 79 Bewilligungen erteilt. Drei Baugesuche mussten 
abgelehnt werden. Acht Baugesuche sind noch pendent.

Nichtlandwirtschaftliche
Schätzungen

Anzahl geschätzte 
Grundstücke

Liegenschaften 110
Miteigentumsanteile 49
Stockwerkeigentumsanteile 42
Baurechte 5
Total 206

Landwirtschaftliche
Schätzungen

Anzahl geschätzte 
Grundstücke

Liegenschaften 20
Miteigentumsanteile 0
Stockwerkeigentumsanteile 0
Baurechte 1
Total 21

Art der Baute / Anlage
Anzahl

Bewilligungen
Neubau Einfamilienhaus 1
Neubau
Mehrfamilienhaus / Wohnüberbauung 

0

Projektänderung / -ergänzung 1
Gewerbliche Bauten oder Anpassungen 2
Anbaute / Umbaute / Renovierung 11
Neue Heizung / Heizungssanierung
(inkl. Wärmepumpe)

27

Erstellung Photovoltaikanlage 4
Reklame / Werbung 4
Diverses 17
Fassadenrenovation 4
Bauermittlungsgesuche 7
Kanalisationsgesuche 0
Abbruchgesuche 1

79

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

STATISTISCHES AUS DEN ÄMTERN

GRUNDBUCHAMT

Das Grundbuch ist die Grundlage für den Rechtsverkehr mit den 
Grundstücken und Rechten an Grundstücken. Im Kanton St. Gal-
len sind die Grundbuchämter für die Grundbuchführung sowie für 
die notarielle Tätigkeit in Grundbuchsachen zuständig.

Das Grundbuchamt:
  bereitet grundbuchrechtliche Verträge aller Art vor und beur-

kundet diese sofern notwendig,
  berät in grundbuchrechtlichen Angelegenheiten,
  führt das Grundbuch (Vormerkungen, Anmerkungen, Dienst-

barkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und Eigentums-
wechsel),

  verlangt Handänderungssteuern und erhebt Gebühren,
  führt den Schätzungskataster und organisiert Schätzungen 

(Versicherungs- und Steuerwerte).

Im Jahr 2021 hat das Grundbuchamt Schmerikon 390 Grund-
buchbelege verarbeitet. Die Übersicht zeigt die verschiedenen 
Rechtsgeschäfte.

2020 2021
Kauf 91 87
Abtretung 2 2
Schenkung 1 6
Tausch 1 0
Urteil 0 0
Erbteilung 3 5
Erbgang 7 10
Begründung Stockwerkeigentum 5 0
Begründung selbständiges Mitei-
gentum

1 0

Errichtung Grundpfandrechte 79 88
Erhöhung Grundpfandrechte 9 10
Löschung Grundpfandrechte 46 54
Pfandentlassungen 11 10
Umwandlung Papier- in  
Registerschuldbrief

2 0

Errichtung Dienstbarkeiten 23 4
Löschung Dienstbarkeiten 1 6
Vormerkungen 7 5
Löschung Vormerkungen 9 7
Anmerkungen 34 20
Löschung Anmerkungen 14 14
Grundstückteilungen 2 0
Grundstückvereinigungen 2 1
Grenzverschiebungen 0 0
Diverses (Gläubigereinträge, An-
meldung, Personendaten, Nach-
träge Stockwerkeigentum, Namen-
sänderungen usw.)

57 61

Total 407 390
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Wohnbevölkerung nach Heimat per 31.12.2021

Zuzüge nach Schmerikon  323 
Wegzüge aus Schmerikon  280 
Einwohner total per 31.12.2021  3’999 

Nationalitäten in %
Schweizer  3’002 75,07 %
Ausländer  997 24,93 %

Konfessionen in %
Katholisch  1’944 48,61 %
Evangelisch  518 12,95 %
Andere / Ohne  1’537 38,43 %

Zivilstand in %
Ledig  1’638 40,96 %
Verheiratet  1’844 46,11 %
Verwitwet  186 4,65 %
Geschieden  331 8,28 %

männlich weiblich Total
in % der 

Nationa-
lität CH

Ortsbürger  396  382  778 19,45 %
Übrige
Kantonsbürger

 392  402  794 19,85 %

Bürger 
anderer Kantone

 693  737  1’430 35,76 %

Total Schweizer  3’002 75,07 %

EU / EFTA Staaten männlich weiblich Total
in % 

der Aus-
länder

Belgien  –  2  2 0,20 %
Bulgarien  2  –  2 0,20 %
Dänemark  1  2  3 0,30 %
Deutschland  74  75  149 14,94 %
Frankreich  –  1  1 0,10 %
Griechenland  3  –  3 0,30 %
Grossbritannien  1  –  1 0,10 %
Irland  1  1  2 0,20 %
Italien  91  72  163 16,35 %
Kroatien  21  20  41 4,11 %
Niederlande  4  4  8 0,80 %
Österreich  11  15  26 2,61 %
Polen  4  10  14 1,40 %
Portugal  93  83  176 17,65 %
Rumänien  1  3  4 0,40 %
Schweden  –  1  1 0,10 %
Slowakische
Republik

 7  8  15 1,50 %

Übriges Europa männlich weiblich Total
Bosnien- 
Herzegowina

 9  6  15 1,50 %

Kosovo 33 46 79 7,92 %
Nordmazedonien  20  21  41 4,11 %
Serbien  10  13  23 2,31 %
Türkei  35  32  67 6,72 %
Ukraine  2  2  4 0,40 %
Total  109  120  229 

Amerika männlich weiblich Total
Vereinigte Staaten 
von Amerika

 –  2  2 0,20 %

Übriges Amerika  2  15  17 1,71 %
Total  2  17  19 

Afrika männlich weiblich Total
Übriges Afrika  20  11  31 3,11 %
Total  20  11  31 

Asien männlich weiblich Total
Asien  27  27  54 5,42 %
Total  27  27  54 

männlich weiblich Total
in % 

der Ein-
wohner

Total 
ausländische
Staatsangehörige

 501  496  997 24,93 %

Australien männlich weiblich Total
Australien  3  1  4 0,40 %
Total  3  1  4 

Staatenlos /  
Unbekannt

männlich  weiblich  Total 

Staatenlos /  
Unbekannt

 1  –  1 0,10 %

Total  1  –  1 

Slowenien  5  2  7 0,70 %
Spanien  12  8  20 2,01 %
Tschechische
Republik

 5  8  13 1,30 %

Ungarn  3  5  8 0,80 %
Total  339  320  659 
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Total eingeleitete Betreibungen 920
Total eingeleitete Fortsetzungsbegehren 595
Vollzogene Pfändungen 433
Konkursandrohungen 13
Vollzogene Verwertungen 1
Verlustscheine 388
Eigentumsvorbehalte 0

ZIVILSTANDSKREIS UZNACH

Im Zivilstandskreis Uznach sind die Zivilstandsämter folgender 
acht Gemeinden zusammengeschlossen: 
Amden, Benken, Gommiswald, Kaltbrunn, Schänis, Schmerikon, 
Uznach und Weesen.
Die folgenden Zahlen beziehen sich auf den ganzen Zivilstands-
kreis.

Geschäftsfall 2021 2020
Geburt 450 423
Tod 268 234
Ehe 113 111
Eingetragene Partnerschaft 1 2
Ehescheidung 124 144
Kindesanerkennung 53 52
Namenserklärung 24 26
Registrierung Vorsorgeauftrag 18 18

BELIEBTESTE VORNAMEN IM JAHR 2021

Rang Knaben Mädchen
1 Luca Nora

2
Finn
Lukas
Nevio

Lia

3 Nils Nina

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

Zur gemeinsamen Erfüllung von Gemeindeaufgaben ist die Poli-
tische Gemeinde Schmerikon an der Trägerschaft verschiedener 
Organisationen beteiligt und leistet Betriebsbeiträge, welche in 
der Rechnung ersichtlich bzw. auch separat ausgewiesen sind.

1. AVO Obersee (Abwasserverband Obersee)
2. Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet
3. Pflegezentrum Linthgebiet
4. Soziale Dienste Linthgebiet (Regionale Beratungsstellen)
5. Zweckverband Logopädischer Dienst
6. Feuerwehr Uznach-Schmerikon
7. Regionales Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehren
8. Chemiewehrstützpunkte
9. Notschlachtlokal Schmerikon-Eschenbach-Rapperswil-Jona
10. Regionale Zivilschutzorganisation ZürichseeLinth
11. Schiessanlage Chlausen Schmerikon-Tuggen
12.  Seerettungsdienst Oberer Zürichsee
 (Schmerikon, Rapperswil-Jona, Wangen, Tuggen)
13. Tierkörpersammelstelle Schmerikon-Eschenbach
14. Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet WTL
15. Zivilstandskreis Schmerikon-Uznach
16. Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz
 Zürichsee-Linth
17. Regionale Datenschutzfachstelle
18. Zweckverband Soziale Dienste (Schulsozialarbeit)
19. Verein Chinderhus Rosengarten, Uznach
20. Agglo Obersee
21. Mütter- / Väterberatung See / Gaster
22. Region ZürichseeLinth
23. Spitex Linth
24. Sozialpsychiatrische Beratungsstelle Linthgebiet
25. Zürichsee Tourismus
26. Tagesfamilien Linthgebiet
27.  Regionale Therapiestelle Psychomotorik (Schmerikon, 

Eschenbach, Gommiswald, Kaltbrunn, Schänis, Benken)
28. Pro Senectute
29. Netzwerk Potentialförderung Oberseeregion NEPO
30. Bibliothek Uznach
31. Regionaler Führungsstab See-Linth

Es wird darauf verzichtet, die Rechnungen dieser Organisationen 
im Amtsbericht aufzunehmen, da die Genehmigung durch die 
zuständigen Organe erfolgt. Die Rechnungen können bei der 
Gemeindekanzlei eingesehen werden.
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36 JAHRESRECHNUNG 2021, BERICHT UND ANTRÄGE 
DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Erfolgsrechnung des Jahres 2021 schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von CHF 164’710 ab. Erwartet worden war ein 
ausgeglichenes Ergebnis bei gleichbleibendem Steuerfuss. Dem 
Gesamtaufwand von netto CHF – 22’010’878 stand ein höherer 
Gesamtertrag von CHF 22’175’588 gegenüber. 

Die Entwicklung der finanziellen Situation der Politischen Ge-
meinde Schmerikon ist nach wie vor erfreulich. Das Wachstum 
der einfachen Steuer lag mit 3,5 % im langjährigen Mittel. Zwi-
schen 2000 und 2021 stieg die einfache Steuer um 109 % oder 
3,56 % jährlich. Demgegenüber stieg im gleichen Zeitraum das 
Bevölkerungswachstum 24 % oder 1.1 % jährlich.

In Übereinstimmung mit den Finanzplänen der vergangenen 
Jahre verläuft somit das Ertragswachstum über demjenigen des 
Aufwandwachstums. Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass sehr wesentlich hierzu die Halbierung der Abschreibungen 
infolge der neuen Abschreibungsdauern im RMSG ab 2019 bei-
getragen hat. Durch die langen Abschreibungszeiträume werden 
das aktivierte Verwaltungsvermögen und der Abschreibungsbe-
darf in den nächsten Jahren wieder sukzessive ansteigen. 

Kostentreiber im System sind nach wie vor die Sozial- und 
Gesundheitsausgaben. Erstaunlicherweise hat sich die Corona- 
Pandemie nicht in einem Rückgang des Wirtschaftswachstums 
und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit niedergeschlagen. Kos-
tenrelevant bzw. strukturell bedingt, jedoch von der Bürgerschaft 
als Standortvorteil mit grossem Mehr mitgetragen, sind in der 
Schmerkner Rechnung Schule und Sport / Kultur. Das Hallenbad 
ist letztendlich diejenige Kostenstelle die von der Corona-Pande-
mie am stärksten betroffen ist.

Die langfristige Entwicklung des Steuerfusses wird auch die 
Fremdverschuldung berücksichtigen müssen. Solange weniger 
abgeschrieben als investiert wird und keine erheblichen Ertrags-
überschüsse generiert werden, ist zur Wahrung der Liquidität 
weiterhin Fremdkapital aufzunehmen. Solange die Zinsen tief 
sind, vermag dies nicht von Bedeutung sein.

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

BERICHTE UND ANTRÄGE

Bilanz per 31.12.2021:

Die Bilanz zeigt einen erfreulichen Eigenkapitalbestand. Das 
Eigenkapital ohne Spezialfinanzierungen beträgt neu 9,3 Mio. 
Franken, wenn der Gewinn 2021 eingerechnet wird. Die langfris-
tigen Verbindlichkeiten konnten um eine Million reduziert wer-
den und betragen nun 11 Mio. Franken.

Kto Text
Anfangsbestand

2021
Endbestand

2021
T Bilanz  164’710 
1 Aktiven 31’141’632 29’426’333 
10 Finanzvermögen 13’589’235 10’909’614 

14 Verwaltungsvermögen 17’552’397 18’516’720 

2 Passiven 31’141’632 29’261’623 
20 Fremdkapital 19’201’802 17’611’973 

29 Eigenkapital 11’939’830 11’649’650 

Erfolgsrechnung Budget 2021 Rechnung 2021 Abw. R21 – B21
Aufwand
Ertrag
Saldo

− 21’803’950 
21’806’950 

3’000 

− 22’010’878 
22’175’588 

164’710 

− 206’928 
368’638 
161’710 

0 Allgemeine Verwaltung − 1’610’990 − 1’600’692 10’298 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit − 10’800 19’729 30’529 

2 Bildung − 8’841’600 − 9’178’151 − 336’551 
3 Kultur, Sport und Freizeit − 787’200 − 775’977 11’223 

4 Gesundheit − 799’900 − 757’019 42’881 

5 Soziale Sicherheit − 1’663’880 − 1’604’465 59’415 

6 Verkehr − 494’800 − 378’431 116’369 

7 Umweltschutz und Raumordnung − 315’000 − 333’226 − 18’226 
8 Volkswirtschaft − 41’700 − 31’835 9’865 

9 Finanzen und Steuern 14’568’870 14’804’776 235’906 

kursiv = Aufwandüberschuss / Schlechterstellung normal = Ertragsüberschuss / Besserstellung
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3 Kultur, Sport und Freizeit 
Das Konto 3 weist eine geringe Besserstellung von CHF 11’223 
auf. Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pandemie 
auf das Ergebnis des Hallenbades stark einwirkt. Aus den Erfah-
rungen des Vorjahres waren die Erträge deutlich tiefer budgetiert 
worden. Wesentliche Abweichungen:
32900 Kultur

Minderaufwand durch Verzicht auf 
 Sommerbühne. CHF 60’000

34110 Hallenbad
Per Saldo Mehraufwand CHF − 60’000 /  
Mehrertrag CHF 10’000 CHF − 50’000 

4 Gesundheit 
Das Konto 4 weist eine Besserstellung von CHF 42’881 auf.
Wesentliche Abweichungen:
41200 Regionales Pflegeheim

Nicht budgetierte Beitragszahlung von 
CHF 167’000 zur Sicherung der Liquidität. 
CHF 100’000 wurden in der Bilanz als 
Darlehen aktiviert.

CHF − 67’000

41210 Stationäre Pflegerestfinanzierung
Deutlich tieferer Aufwand als in den 
Vorjahren. CHF 110’000 

42110 Ambulante Pflege (Restfinanzierung)
Höhere Aufwendungen für Privat-
spitexleistungen. CHF − 13’000

Erfolgsrechnung / Differenzbegründungen 
(zu Budget 2021)

0 Allgemeine Verwaltung 
Das Konto 0 weist mit einer geringen Besserstellung von 
CHF 10’298 eine hohe Budgettreue auf. Es bestehen keine we-
sentlichen Abweichungen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Das Konto 1 weist eine Besserstellung von CHF 30’529 auf.
Wesentliche Abweichungen:

14000 Einwohnerkontrolle / 
Betreibungsamt
Geringerer Personalaufwand wegen 
vorübergehender Vakanz. CHF 13’000

Geringere Gebührenerträge. CHF − 38’000
14001 Grundbuchamt

Höhere Gebührenerträge. CHF 80’000 
14080 KES Linth

Die Rechnung 2021 beinhaltet die 
Schlussrechnung 2021 und 2020.
Nicht erfolgte Abgrenzung.

CHF − 20’000

2 Bildung
Das Konto 2 schliesst mit einer Schlechterstellung von 
CHF − 336’551 ab und weist damit im Gegensatz zu den übrigen 
Jahren, eine deutliche Budgetabweichung auf. Wesentliche Ab-
weichungen:
21700 Liegenschaften

Ausführung neue Eingangstüre SH Sand 
gemäss Budget 2020. CHF − 21’000

21800 Tagesbetreuung
Weniger Rückerstattungen, weil weniger 
Anmeldungen wegen Corona. 
Evtl. auch zu optimistisch budgetiert.

CHF − 43’000

21901 Verwaltung
Deutlich mehr Rechtsfälle und Rekurse 
auf Stufe Schule – Eltern im 2021 / nicht 
budgetierte DL Informatik
(Umstellung FiBu).

CHF − 27’000

21921 Schulsozialarbeit
Falsche Verbuchung der Leistungen der 
Tagesfamilien Linth. CHF − 46’000

21924 Schulgelder
1 Sportschüler mehr. CHF − 19’000
1 Schulgeld mehr für einen Kindergärtler. CHF − 15’000
Sonderschulgelder, Deutsch Intensivkurse 
und ein SuS mit hohem Sonderschulbe-
darf > nicht budgetiert, weil so noch 
nicht bekannt Anfang 2021.

CHF − 122’000

21929 Übriger Schulbetriebsaufwand
Coronamassnahmen, allen voran 
 Maskenbestellungen CHF − 12’000
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5 Soziale Sicherheit 
Das Konto 5 weist eine Besserstellung von CHF 59’415 auf.
Wesentliche Abweichungen:
51100 Krankenversicherung

Die Gemeinden übernehmen 100 % ab 
2021. Die Rechnungsstellung der SVA  
für die Verlustscheinbewirtschaftung 
verzögert sich ins 2022.

CHF 95’000

54400 Jugendschutz
Entschädigung Berufsbeistände nicht 
budgetiert.  CHF − 20’000 

54401 Jugendarbeit
Pandemie bedingt geringere Aktivitä-
ten / Erlös aus einem Fahrzeug-Verkauf.  CHF 39’000

54510 Kinderkrippe (Chinderhus Rosengarten)
Aufwand für subjektbezogene Sub-
ventionierung der Krippenplätze höher 
als erwartet; Vollbestand der Krippe 
schneller als erwartet.

 CHF − 31’000 

572 Wirtschaftliche Hilfe
Per Saldo Besserstellung.  CHF 185’000 

573 Asylwesen
Per Saldo Schlechterstellung; Höherer 
Integrationsaufwand.  CHF − 50’000 

57900 Sozialamt
Per Saldo Besserstellung.  CHF 26’000 

6 Verkehr
Das Konto 6 weist eine Besserstellung von CHF 116’369 auf.
Wesentliche Abweichungen:

615 Gemeindestrassen
Erträge aus vorübergehender
Landbeanspruchung durch SBB.
Doppelspurausbau,

 CHF 75’000

Landverkauf CHF 9’000
619 Werkdienst / Werkhof

Per Saldo Mehraufwand.  CHF − 15’000 

7 Umweltschutz und Raumordnung
Das Konto 7 weist eine Schlechterstellung von CHF − 18’226 auf.
Wesentliche Abweichungen:

799 Raumplanung
Ungenügend budgetierter Aufwand für 
die Ortsplanungsrevision.  CHF − 50’000

8 Volkswirtschaft
Das Konto 8 weist eine Besserstellung von CHF 9’865 auf. Es 
bestehen keine wesentlichen Abweichungen.

9 Finanzen und Steuern
Das Konto 9 weist eine Besserstellung von CHF 235’906 auf.
Wesentliche Abweichungen: 

91000 Gemeindesteuern
Einkommens- und Vermögenssteuern 
laufendes Jahr. CHF 85’000

Einkommens- und Vermögenssteuern 
vergangene Jahre (erhebliche 
 Rückzahlungen).

CHF − 250’000

91010 Anteil an Kantonsanteilen
Quellensteuern CHF − 31’000
Grundstückgewinnsteuern CHF 216’000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 
Personen (Staff entfaltet Wirkung). CHF − 8’000

91020 Sondersteuern
Grundsteuern CHF 8’000
Handänderungssteuern CHF 176’000

93010 Finanzausgleich 1. Stufe
Sonderlastenausgleich Schule
(Auszahlung jeweils gemäss Ankündi-
gung, daher keine Abweichung).

−
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Name Funktion Fixum Sitzungs-
und Taggelder Spesen weitere Total

Félix Brunschwiler (100 %) Gemeindepräsident 197’025 3’650 6’000 5’367 212’042

Pflegezentrum Linthgebiet Verbandspräsidium  510   510

EW Schmerikon Verwaltungsrat  2’020   2’020

Werner Becker Vizepräsident 10’500 9’400 2’000  21’900

Werner Becker Bereichspräsidium 
Schule

2’400    2’400

Sven Burlet Gemeinderat 8’000 9’143 2’000  19’143

Jolanda Couchet Gemeinderätin 8’000 10’881 2’000  20’881

Patrick Züger Gemeinderat 8’000 7’173 2’000  17’173

Stefan Wäckerlin GPK− Präsidium 4’600    4’600

Silvia Bracci GPK− Mitglied 400    400

Thomas Eberle GPK− Mitglied 2’500    2’500

Daniela Gull GPK− Mitglied 2’200    2’200

Sylvia Keller GPK− Mitglied 2’600    2’600

Félix Brunschwiler Rückerstattungen      
Abwasserverband Obersee Verbandspräsidium − 15’000 − 900   − 15’900

Pflegezentrum Linthgebiet Verbandspräsidium  − 12’250   − 12’250

Region Zürichsee Linth RZL Verbandspräsidium  − 10’733   − 10’733

EW Schmerikon AG Verwaltungsrat − 4’000    − 4’000

Total (Saldo) Gemeinderat  214’925  18’895  14’000  5’367  253’186 

 GPK  12’300 – – –  12’300 

Investitionsrechnung B2021  R2021  
Konten RMSG Saldo  Saldo  
Ausgaben Allgemein − 2’087’000 S − 1’104’452 S
Einnahmen Allgemein 450’000 H 24’175 H
Saldo Allgemein − 1’637’000 S − 1’080’277 S

217 Schulliegenschaften − 150’000 S   
341 Sport − 25’000 S   
615 Gemeindestrassen − 1’432’000 S − 1’061’182 S
741 Gewässerverbauungen − 30’000 S − 18’952 S

Ausgaben Spezialfinanzierungen − 1’450’000 S − 699’580 S
Einnahmen Spezialfinanzierungen 786’000 H 256’931 H
Saldo Spezialfinanzierungen − 664’000 S − 442’649 S

150 Feuerwehr     
710 Wasserversorgung − 494’000 S − 136’088 S
720 Abwasserbeseitigung − 170’000 S − 306’561 S

kursiv = Aufwandüberschuss / Schlechterstellung normal = Ertragsüberschuss / Besserstellung

Behördenentschädigungen
(in der Erfolgsrechnung enthalten)
Gemäss Art. 123b im Gemeindegesetz veröffentlicht der Rat die 
Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglie-
der nach Ablauf des Rechnungsjahrs im Geschäftsbericht, soweit 
die Bürgerschaft nicht auf andere geeignete Weise informiert 
wird. Nachstehend die im Jahr 2021 ausgerichteten Bruttoent-
schädigungen.
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Differenzbegründungen (zu Rechnung 2021)

21 Schulliegenschaften 
Das Vorhaben einer PV-Anlage auf den Dächern des SH Zentral 
wurde aufgrund näherer Überprüfung redimensioniert und soll 
2022 über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden.
61 Strassenverkehr 
Die Investitionsausgaben 2021 weisen einen Nettoaufwand unter 
Budget auf. Gleichwohl wurden mit über 1 Mio. Franken substan-
tielle Investitionen getätigt.
Im Projekt Zentrumsbereich und Ortsdurchfahrt wurde am 26. Sep-
tember 2021 durch die Bürgerschaft an der Urne der Baukredit 
über insgesamt 12,372 Mio. Franken erteilt. Die Planungskosten 
konnten deutlich unter Kredit abgeschlossen werden.
In der Neuen Eschenbacherstrasse wurde zwischen Spitzi und 
Grottenweg eine Hangsicherung erstellt und die Strasse erneuert.
Die Sandstrasse wurde im Anschluss an Werkleitungsbauten voll-
ständig erneuert.
In der Bürgitalstrasse erfolgte die Belagserneuerung. Die 
Schlussabrechnung ist ausstehend. 
Die Erneuerung des Schwarzen Stegs verzögert sich. Noch wird 
das geeignete Konzept gesucht.
74 Umwelt und Raumordnung 
Beim Goldbergbach wurde die Erstellung des Auflageprojekts aus-
gelöst.
71 Wasserversorgung
Abgeschlossen wurden zahlreiche Netzsanierungen: Sandstrasse, 
Reblaubenweg, Breitestrasse Süd und Rosengarten. Verzögern tut 
sich nach wie vor die Erneuerung des Reservoirs Lanzenmoos.
72 Abwasserbeseitigung 
Abgeschlossen wurden zwei Kanalisationserneuerungen: Sand-
strasse und Reblaubenweg. In Planung befindet sich die Erstellung 
des Trennsystems in der Oberseestrasse. Zurückgestellt wurde die 
Sanierung der Mürtschenstrasse bis neue Erkenntnisse aus der 
Generellen Entwässerungsplanung (GEP) vorliegen.

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Buch-
führung, die Jahresrechnung und die Amtsführung für das Rech-
nungsjahr 2021 sowie die Anträge des Rates über Budget und 
Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 geprüft.

Für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Gemein-
derat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die 
Amtsführung des Rates und der Verwaltung zu prüfen und zu 
beurteilen.

Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mit-
tels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. 
Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haus-
haltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide so-
wie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der 
Prüfung der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen 
für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die 
Jahresrechnung und die Amtsführung sowie die Anträge des 
Gemeinderates Schmerikon über Budget und Steuerfuss den 
gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende 
Anträge:
1.  Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Schme-

rikon sei zu genehmigen.
2.  Die Anträge des Rates über Budget und Steuerfuss für das 

Rechnungsjahr 2022 seien zu genehmigen.

Wir danken dem Gemeinderat und den Mitarbeitenden der Ver-
waltung für die gute Erfüllung ihrer Aufgaben.

Schmerikon, 22. Februar 2022

Die Geschäftsprüfungskommission
Stefan Wäckerlin, Präsident
Silvia Bracci
Thomas Eberle
Daniela Gull
Sylvia Keller, Schreiberin

Die Frage zur Urnenabstimmung vom 10. April 2022 
lautet:
Vorlage 1: Wollen Sie die Jahresrechnung 2021 beinhal-
tend Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz 
per 31. Dezember 2021 genehmigen und den Ertragsüber-
schuss dem Konto der kumulierten Ergebnisse der Vor-
jahre für zukünftige Aufwandüberschüsse gutschreiben?
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 BETREFFEND DER LEISTUNGSVEREINBARUNG MIT 
DEM VEREIN CHINDERHUS ROSENGARTEN

Der Verein Chinderhus Rosengarten betreibt in Uznach und 
Schmerikon je eine Kindertagesstätte (Kita). Der Standort Schme-
rikon ging im Herbst 2019 mit einer Gruppe à dreizehn Plätze in 
Betrieb und hat nach wenigen Monaten bereits Vollbestand 
 erreicht. Die Nachfrage ist so hoch, dass der Verein ab 2022  
zehn weitere Plätze anbietet. Die Mitwirkung der Politischen 
 Gemeinde Schmerikon basiert auf einer Leistungsvereinbarung, 
die befristet ist. Die Überführung in eine unbefristete Leistungs-
vereinbarung obliegt aufgrund der Kreditkompetenzen der Bürger-
schaft. Der Gemeinderat beantragt Zustimmung zur Vorlage.

Die Politische Gemeinde Schmerikon unterstützt schon seit vie-
len Jahren die familienergänzende Betreuung im Vorschulalter. 
Basierend auf Ratsbeschlüssen von 2005 übernahm die 
Gemeinde anteilmässig mit der Standortgemeinde Uznach das 
Betriebsdefizit der Kita Chinderhus Rosengarten im Uzner 
Rotfarb-Quartier. Zahlreiche Schmerkner Familien machten vom 
Angebot der externen Kinderbetreuung Gebrauch. 

Die steigende Nachfrage aufgrund verändernder gesellschaft-
licher Bedürfnisse bewogen den Gemeinderat sich um einen 
Kita-Standort im Siedlungsgebiet Schmerikon zu bemühen. So 
hat er im November 2016 der Bürgerschaft an der Urne eine 
entsprechende Vorlage zu einer Leistungsvereinbarung mit ei-
nem Anbieter von Kindertagesstätten (Child Care Corner) zur 
Abstimmung unterbreitet. Mit äusserst knappem Ergebnis 
(50,7 % Nein-Stimmen bei einer Beteiligung von 42 %) wurde die 
damalige Vorlage abgelehnt. Ohne Vereinbarung sah die Child 
Care Corner von einer Standorteröffnung in Schmerikon ab, da 
ihr die finanziellen Grundlagen fehlten.

Der Gemeinderat hat, bestärkt vom knappen Ergebnis und dem 
nachweisbaren Bedürfnis nach einem solchen Angebot, die Idee 
einer Kita in Schmerikon nicht aufgegeben. Mit dem Verein Chin-
derhus Rosengarten, Uznach, hat er einen überzeugenden und 
bereits bekannten Partner zur Umsetzung dieses Vorhabens ge-
funden.

Der Verein hat sich um einen Standort in Schmerikon bemüht, 
und diesen im ehemaligen Wohnhaus von Dr. Vorburger an der 
Allmeindstrasse 6 gefunden. Die neue Kita wurde aufgrund der 
Verfügbarkeit der für diese Einrichtung äusserst attraktiven Lie-
genschaft in kurzer Zeit umgesetzt. Der Gemeinderat unterzeich-
nete daher 2019, unter Ausschöpfung der ihm zustehenden Kre-
ditkompetenz, eine befristete Leistungsvereinbarung, um den 
Start zu ermöglichen und Erfahrungen zu sammeln. Mit der Ge-
nehmigung der Budgets 2020 und 2021 durch die Bürgerschaft, 
konnte die Vereinbarung befristet weitergeführt werden. 

Die Finanzierung des Angebots erfolgt weitestgehend durch 
die Familien nach Tariflisten in Abhängigkeit von deren wirt-
schaftlichem Leistungsvermögen. Die Gemeinde übernimmt, wie 
bereits zuvor seit dem 1. Januar 2019 für Schmerkner Familien 
am Standort Rotfarb, die Differenz zu den Vollkosten individuell. 
Durch diese subjektbezogene Bezuschussung kann der Verein ein 
ausgeglichenes Ergebnis generieren; die Gemeinde unterstützt 
unmittelbar nur die Leistungsbezüger aus der eigenen Gemeinde.

Die neue Kita wurde ein voller Erfolg. In Kürze wurde Vollbe-
stand erreicht. 2021 nutzten 24 Schmerkner Familien mit 29 Kin-
dern dieses Angebot. Die Nachfrage ist so hoch, dass der Verein 
2022 erwägt eine weitere Gruppe à zehn Plätze anzubieten. Das 
neue Angebot und die hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass 
Schmerikon in Kürze einen beachtlichen Stand bei der externen 
Kinderbetreuung erreicht hat und in einem St. Gallischen Bench-
marking (Monitoring familien- und schulergänzendes Betreu-
ungsangebot im Kanton St. Gallen vom 28.10.2021, durch 
 INFRAS) Spitzenplätze belegt. 

Hinsichtlich dem Versorgungsgrad im Vorschulbereich belegt 
Schmerikon den vierten Platz mit 15,8 %. Der Versorgungsgrad 
zeigt die Anzahl verfügbarer Vollzeitplätze im Verhältnis zur An-
zahl wohnhafter Kinder. Im gesamten Kanton liegt der Versor-
gungsgrad im Vorschulbereich bei 8,0 %. Das bedeutet, dass für 
8 von 100 Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren im Kanton ein 
Betreuungsplatz im Vorschulbereich zur Verfügung steht. In 
Schmerikon sind es knapp 16.
Bei der Betreuungsquote im Vorschulbereich erzielt Schmerikon 
den dritten Rang mit 34,9 %. Die Betreuungsquote zeigt die An-
zahl familienergänzend betreuter Kinder von 100 wohnhaften 
Kindern. Sie beträgt im kantonalen Mittel 16,3 %. Das bedeutet, 
dass rund 16 von 100 Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren im 
Kanton ein Betreuungsplatz im Vorschulbereich zur Verfügung 
steht. In Schmerikon sind es knapp 35. 
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Die hohe Bewertung sowohl im Versorgungsgrad als auch in der 
Betreuungsquote weist darauf hin, dass nicht nur das Angebot 
überdurchschnittlich ist, sondern dass auch die Nachfrage be-
steht. Dies bestärkt den Gemeinderat in seinem Bestreben, die 
Voraussetzungen zu schaffen, das Kita-Angebot in Schmerikon zu 
erhalten und erweitern. Denn ohne staatliche Unterstützung ist 
kein Angebot möglich, dass den Familien ermöglicht unter finan-
ziell tragbaren Bedingungen ihre Kinder extern betreuen zu 
 lassen.

Der Umweg über eine befristete Leistungsvereinbarung hat 
nicht nur den Start der Kita ermöglicht, sondern darüber hinaus 
auch Erfahrungen zu sammeln, nicht zuletzt über die finanzielle 
Auswirkung für die Gemeinde. Im Jahr 2021 zahlte die Gemeinde 
CHF 56’500 an den Verein Chinderhus Rosengarten zur Deckung 
der Ermässigungen an die Eltern, die sich aus der «Sozialtarifie-
rung» ergeben. Von den insgesamt 29 betreuten Kindern wur-
den 15 eine einkommensabhängige Ermässigung gewährt. Unter 
Berücksichtigung der beanspruchten Betreuungsstunden (rund 
27’000) ergibt sich für die Gemeinde eine mittlere Bezuschus-
sung von CHF  2.10 je Stunde, was rund 20 % der Vollkosten 
darstellt. Die Erhöhung der Anzahl Plätze um weitere zehn lässt 
bei Vollauslastung daher eine jährliche Belastung von 
CHF 100’000 erwarten. 

Aufgrund dessen, dass die jährlich wiederkehrenden Kosten 
CHF 50’000 übersteigen, obliegt es der Bürgerschaft über den 
wiederkehrenden Kredit zu befinden. Der vom Gemeinderat un-
terzeichnete Vertrag vom 29. September 2021 legt fest, dass 
dieser unbefristet gilt, vorbehältlich der Zustimmung der Bürger-
schaft anlässlich der ordentlichen Bürgerversammlung 2022. Bei 
Ablehnung endet er am 31. Dezember 2022.

Der Gemeinderat sieht das Bedürfnis der Kindertagesstätte als 
erwiesen und beantragt daher Zustimmung zur Vorlage.

Die Frage zur Urnenabstimmung vom 10. April 2022 
lautet:
Vorlage 2: Wollen Sie der Leistungsvereinbarung mit dem 
Verein Chinderhus Rosengarten vom 29. September 2021 
zustimmen?

LEISTUNGSVEREINBARUNG
Vom 29.09.2021 zwischen (Chinderhus Rosengarten), Gewer-
bezentrum Rotfarb 16, 8730 Uznach (Verein) und Politische 
Gemeinde Schmerikon, Hauptstrasse 16, 8716 Schmerikon 
(Gemeinde) betreffend familienergänzende Kinderbetreu
ung für Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde 
Schmerikon.

1.  PRÄAMBEL
Der Verein Chinderhus Rosengarten wurde im Jahr 1988 ge-
gründet und ist ein Anbieter von Angeboten in der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung.

2.  LEISTUNGSBESCHREIBUNG
2.1  Grundsätze
Die Gemeinde Schmerikon fördert mit der Auszahlung von Bei-
trägen an den Verein Chinderhus Rosengarten ein vielfältiges 
und qualitativ hochstehendes Angebot an Betreuungsplätzen, 
das sowohl den Bedürfnissen der Kinder und Eltern gerecht 
wird, als auch die Interessen des Gemeinwohls berücksichtigt, 
wie z.B. die Standortvorteile zu ergänzen oder Kinder mit einer 
hohen Sozialkompetenz einschulen zu dürfen.

Mit der vorliegenden Vereinbarung werden die Beiträge im 
Rahmen des heutigen Angebots des Vereins geregelt.

Der Verein Chinderhus Rosengarten hält sich an die kantona-
len Rahmenbedingungen. 

2.2  Leistungsbeschrieb
2.2.1 Leistungsumfang
Der Verein verpflichtet sich, Kitaplätze für Kinder bis Schulein-
tritt gemäss Betriebsbewilligung des Amts für Soziales des 
Kantons St. Gallen anzubieten.

2.2.2 Leistungsqualität
Die Qualität der Leistung des Vereins entspricht den Vorgaben 
von kibesuisse und QualiKita. Darüber hinaus werden sämtli-
che Vorschriften aus den übergeordneten Bestimmungen ge-
mäss Ziff. 6.1 dieser Vereinbarung eingehalten.

Die Aufnahme von Kindern erfolgt unabhängig von Herkunft, 
Religion oder politischer Einstellung der Eltern, sofern sich 
 daraus keine Nachteile für einen ungestörten Kitabetrieb 
 ergeben.

3.  FINANZIERUNG
3.1  Grundsatz
Die Gemeinde entrichtet Beiträge an die Kosten der Betreu-
ungsplätze nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Eltern gemäss Tarifliste. 

3.2  Minimal- und Maximaltarif
Die Beitragszahlung erfolgt gemäss den Tarifen des Vereins, 
die aufgrund einer Vollkostenrechnung pro Tag berechnet wer-
den. Die für die Beitragsberechnung geltende Tarifliste ist im 
Anhang zu dieser Leistungsvereinbarung festgehalten. Die El-
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 Rosengarten.

4.3  Einsitz in den Vorstand
Die Standortgemeinde Schmerikon delegiert ein Mitglied in 
den Vorstand als Beisitzer. Die / der Delegierte wahrt die Inter-
essen der Gemeinden.

5.  PERSONELLES
Die Personalpolitik ist Sache des Vereins. Grundlage hierzu ist 
das Betriebskonzept.

6.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN
6.1  Übergeordnete Bestimmungen
Die Einhaltung der Vorgaben aus den übergeordneten Bestim-
mungen wird durch den Verein sichergestellt und durch die zu-
ständige Stelle regelmässig überprüft. Dabei handelt es sich 
um folgende jeweils aktuellen Reglemente und Konzepte:
  Eidgenössische Verordnung über die Aufnahme von Kindern 

zu Pflege und Adoption (PAVO) und
  Richtlinien über die Bewilligung von Kitas des Amts für 

Soziales des Kantons St. Gallen.

6.2  Eintritt in die Rechtskraft
Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

6.3  Kündigung der Vereinbarung
Werden wichtige Bestandteile dieser Vereinbarung nicht einge-
halten so kann die Vereinbarung nach zweifacher Mahnung 
schriftlich mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

6.4  Ende der Vereinbarung
Der Vertrag ist, vorbehältlich der Zustimmung der Bürgerschaft 
anlässlich der ordentlichen Bürgerversammlung 2022, unbefris-
tet. Bei Ablehnung endet der Vertrag am 31. Dezember 2022.

tern bezahlen den Tarif gemäss Tarifliste. Die Gemeinde über-
nimmt die Differenz zwischen dem Elternbeitrag und dem Voll-
kostentarif. Erfordern es die Umstände, namentlich wenn die 
Tarifobergrenze nicht kostendeckend ist, passt der Verein die 
Tarifliste zur Stabilisierung an. Der Verein informiert die Ge-
meinde sechs Monate vor einer Tarifanpassung und begründet 
dies mit der Vollkostenrechnung.

3.3  Gemeindebeiträge
Die Tarifliste gilt für alle Gemeinden, mit denen der Verein 
Chinderhus Rosengarten eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen hat.

Der Verein stellt der Gemeinde jeweils Ende Juli und Ende 
Dezember eine Leistungsabrechnung zu (Aufstellung der bei-
tragsberechtigten Familien und Höhe der jeweiligen Beiträge). 
Die Zahlungen der Gemeinde an den Verein erfolgen innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsstellung.

3.1  Zuweisung des Gewinns und des Verlusts
Ein allfälliger Betriebsgewinn wird in die Betriebsverlustre-
serve eingelegt. Ein Betriebsverlust wird von den Standortge-
meinden im Verhältnis der bewilligten Plätze getragen, soweit 
die Betriebsverlustreserve nicht ausreicht. 

4.  LEISTUNGSSTEUERUNG
4.1  Überprüfung der Leistung
Der Verein liefert unaufgefordert folgende Informationen an die 
Gemeinde:
  Meldung über die Aufnahme von Kindern der Gemeinde 

und die Tarifeinstufung;
  Ordentlicher Jahresbericht und Jahresrechnung (bis Ende 

Mai).

4.2  Buchführung und Rechnungsrevision
Der Verein erstellt eine nach kaufmännischen Grundsätzen ab-
geschlossene Jahresrechnung und veranlasst deren fristge-



44 BERICHT UND ANTRAG DES GEMEINDERATES  
 BETREFFEND DIE VOLKSMOTION FÜR DEN 
 PROJEKTIERUNGSKREDIT FÜR DEN BAU DER 
 ENTLASTUNGSSTRASSE  ALLMEIND MIT DIREKTEM 
ANSCHLUSS AN DIE A15

Mit dem Fahrplan 2024 im Nachgang zum Bau der Doppelspur 
zwischen Schmerikon und Uznach durch die SBB wird der Bahn-
übergang Allmeind länger geschlossen bleiben als heute. Die 
Folge ist ein noch grösserer Rückstau im Dorf und die Erschwer-
nisse der Rettungsdienste, das Industrie- und Gewerbegebiet 
Allmeind zeitnah zu erreichen. Der Industrie- und Gewerbeverein 
Schmerikon IGVS hat daher eine Volksmotion lanciert, um den 
Bau der Entlastungsstrasse Allmeind mit direktem Anschluss an 
die A15 zügig an die Hand zu nehmen, unabhängig von der Rea-
lisierung der regionalen Verbindungsstrasse A15-Gaster. Der 
Gemeinderat beantragt Gutheissung der Volksmotion.

Der Industrie- und Gewerbeverein Schmerikon (IGVS) hat eine 
Volksmotion lanciert, mit welcher der Gemeinderat beauftragt 
wird, der Bürgerschaft Antrag zu stellen für einen Projektierungs-
kredit für den Bau der Entlastungsstrasse Allmeind mit direktem 
Anschluss an die A15. Die Unterschriftenbogen enthielten fol-
gende Begründung (Zitat):

«Mit der regionalen Verbindungsstrasse A15-Gaster wird auch 
der Anschluss Schmerikon an die A15 und damit die Entlastungs-
strasse aus dem Industrie- und Gewerbegebiet Allmeind erstellt. 
Der Bau dieser Strasse hängt unter anderem jedoch von der Zu-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uznach ab, 
sofern diese das Referendum ergreifen. Die Volksabstimmung ist 

auf Herbst 2022 terminiert. Sofern die Bürgerschaft der Ge-
meinde Uznach nicht Nein sagt, erfolgt anschliessend die 
 Projektgenehmigung im Kantonsrat und das fakultative Finanz-
referendum, um danach mit der öffentlichen Planauflage zu be-
ginnen. Vorausgesetzt, es werden keine langen Rechtsmittelver-
fahren geführt, kann mit einer Eröffnung der Strassen im Jahr 
2030 gerechnet werden.

Das dauert viel zu lang im Hinblick darauf, dass im Jahr 2023 
die Doppelspur Uznach-Schmerikon in Betrieb genommen wird. 
Mit der Inbetriebnahme der Doppelspur beträgt die Wartezeit bei 
geschlossener Schranke beim Bahnübergang Allmeind rund acht 
Minuten, und das 37 Mal pro Tag. Der Rückstau des gesamten 
Verkehrs in das Dorf ist vorprogrammiert, was zu einer Ein-
schränkung der Lebensqualität führt und zudem den Blaulicht-
organisationen die Zufahrt erschwert. Nicht auszudenken bei 
Personenunfällen, bei einem Brand oder anderen Vorkommnis-
sen, welche Rettungskräfte erfordern.

Mit dieser Volksmotion soll der Gemeinderat beauftragt wer-
den, von der Bürgerschaft einen Projektierungskredit bewilligen 
zu lassen, um die Planung der Entlastungsstrasse auf dem Ge-
meindegebiet von Schmerikon (siehe Nr. 2 im Plan nebenan) vo-
ranzutreiben. Sollte die Regionale Verbindungsstrasse A15-Gas-
ter an der Urne scheitern, kann das eigene Projekt ohne weitere 
Verzögerung dem politischen Prozess mit Baukredit und Einspra-
cheverfahren unterstellt werden. Wenn die Regionale Verbin-
dungsstrasse A15-Gaster eine Zustimmung erfährt, darf die Ei-
genprojektierung als Vorfinanzierung betrachtet werden und der 
Gemeinderat kann beim Kanton vorstellig werden, um den An-
schluss Schmerikon baulich zu priorisieren.»
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Die Frage zur Urnenabstimmung vom 10. April 2022 
lautet:
Vorlage 3: Wollen Sie die Volksmotion des Industrie- und 
Gewerbevereins IGVS mit dem Titel «Der Gemeinderat 
wird beauftragt, der Bürgerschaft Antrag zu stellen für 
einen Projektierungskredit für den Bau der Entlastungs-
strasse Allmeind mit direktem Anschluss an die A15» 
gutheissen?

Zustandekommen der Volksmotion
Die Volksmotion wurde von 397 Personen unterzeichnet und 
nach der in der Gemeindeordnung geforderten Stimmberechti-
gung verblieben 351 gültige Unterschriften, womit das erforder-
liche Quorum von 150 Unterschriften erreicht bzw. übertroffen 
worden ist.

Dieses Zustandekommen verpflichtet den Gemeinderat, der 
Bürgerversammlung und in diesem Fall mittels Urnenabstim-
mung, Gutheissung der Volksmotion, Gutheissung mit geänder-
tem Wortlaut oder Nichteintreten auf die Volksmotion zu bean-
tragen, was er hiermit tut. Die Zuständigkeit liegt bei der Bürger-
schaft, da der Finanzbedarf für den Projektierungskredit auf über 
1,0 Mio. Franken geschätzt wird.

Überlegungen des Gemeinderates
Für den Gemeinderat ist es unbestritten, dass nach der Eröffnung 
der Doppelspur Handlungsbedarf hinsichtlich der Verkehrssitua-
tion im Dorf bzw. der Erschliessung des Industriegebiets und 
damit für die rasche Zufahrt von Rettungsorganisationen gege-
ben ist, was er auch bekräftigt hat, indem alle Rechtsmittel bis 
vor Bundesverwaltungsgericht ausgeschöpft worden sind. Der 
Gemeinderat ist keineswegs erfreut über die Abhängigkeit von 
der Projektierung und den politischen Prozessen für die regionale 
Verbindungsstrasse A15-Gaster. Dennoch ist es eine Tatsache, 
dass beim Bau der A15-Gaster durch den Kanton, dieser den 
grössten Teil der Kosten (in Millionenhöhe) für den Anschluss 
Schmerikon trägt. Noch steht aber nicht fest, ob das Projekt die 
politischen Hürden meistert (Zustimmung der Bevölkerung in 
Uznach und Schmerikon, des Kantonsrates und Durchführung des 
fakultativen Finanzreferendums auf Stufe Kanton) und danach 
bei allfälligen Einsprachen von Direktbetroffenen und Umwelt-
verbänden die daraus entstehenden möglichen, langwierigen 
Rechtsmittelverfahren durch die Instanzen erfolgreich sind. Inso-
fern begrüsst der Gemeinderat, vorausschauend und in Abhän-
gigkeit des Terminplans des Strassenprojekts, der Bürgerschaft 
Gutheissung der Volksmotion zu beantragen mit der Absicht, 
danach innert der geforderten zwölf Monate eine Vorlage für 
einen Projektierungskredit auszuarbeiten. In Anbetracht der zu 
erwartenden Baukosten von über 10 Mio. Franken, beträgt die 
Kredithöhe für die Projektierung, wie bereits oben erwähnt, über 
1,0 Mio. Franken. Bei Annahme der Volksmotion am 10. April 
2022 ist der Gemeinderat beauftragt, der Bürgerschaft die 
Kredit erteilung mittels Gutachten an einer Bürgerversammlung 
vorzulegen. Er wird das entweder an einer ausserordentlichen 
Versammlung im Herbst 2022 oder an der ordentlichen Bürger-
versammlung im Frühjahr 2023 tun.



46

14000 Einwohnerkontrolle / Betreibungsamt

Die Gebührenerträge werden höher, auf dem 
Niveau Budget 21 erwartet. CHF 38’000

14001 Grundbuchamt

Die Gebührenerträge werden konservativer 
als das Vorjahresergebnis budgetiert. CHF − 25’000 

14080 KES Linth

Die Rechnung 2021 beinhaltete die 
Schlussrechnung 2021 und 2020; daher 
dürfte 2022 ein geringerer Aufwand 
anfallen. CHF 13’000

2 Bildung
Es wird eine Schlechterstellung von CHF − 65’409 erwartet. We-
sentliche Abweichungen:

21100 Kindergarten

NEU: Mobiliar zur Einrichtung eines neuen 
Klassenzimmers im SH Sand. CHF − 35’000

21700 Liegenschaften

NEU:
OSN Bodenbelag Singsaal
SH Sand Fallschutzplatten Spielplatz
OSS Aussentribünen
SH Zentral PV-Anlage (2021 als Investition 
angekündigt)

CHF − 13’000
CHF − 33’000
CHF − 14’000

 
CHF − 45’000

21921 Schulsozialarbeit

Betreuungsaufwand Tagesfamilien 
Linth gebiet zu Konto 5453 verschoben. CHF 23’000

21923 Schulanlässe, Freizeitangebote

Exkursionen, Reisen und Lager werden neu 
in den Schuleinheiten budgetiert.

21924 Schulgelder

Weiterer Anstieg aufgrund individueller 
Fälle. CHF − 122’000

BERICHT UND ANTRAG DES GEMEINDERATES ÜBER 
DAS BUDGET UND DEN STEUERPLAN 2022

Die Erfolgsrechnung des Jahres 2022 wird budgetiert mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 190’000. Damit würde eine 
Besserstellung gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 von CHF 
25’290 erzielt. Dem erwarteten Gesamtaufwand von CHF 
− 22’958’310 (gegenüber 2021 CHF − 947’432 höher), steht ein 
Gesamtertrag von CHF 23’148’310 (gegenüber 2021 um CHF 
972’722 höher) gegenüber. Diesem Ergebnis liegt wie im Vorjahr 
ein Steuerfuss von 116 % zu Grunde.

Differenzbegründungen (zu Rechnung 2021)
0 Allgemeine Verwaltung 
Es wird eine Besserstellung von CHF 39’592 erwartet. Wesentli-
che Abweichungen:

02100 Finanz- und Steuerverwaltung

Höhere Lohnkosten durch Personal-
aufstockung Finanzverwaltung um 40 %. CHF − 25’000

02210 Bauverwaltung

Durch Outsourcing der Bauverwaltung 
verschieben sich Lohnkosten zu Verkehr 
(50 %), Wasserversorgung (10 %), Abwasser 
(20 %) und Abfall (10 %). CHF 100’000 

02270 Informatik

Lizenzkosten für zusätzliche Programme der 
Finanzbuchhaltung. CHF − 38’000

02900 Verwaltungsgebäude

NEU: Aufgeschobene Erneuerung Ein-
gangstüre und Schliesssystem, zzgl. 
WC-Sanierung (2021 als Neu angekündigt). CHF − 33’000

1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Es wird mit CHF 9’571 Mehrertrag ein nahezu gleichbleibendes 
Resultat erwartet. Gleichwohl bestehen intern wesentliche Ab-
weichungen:

Erfolgsrechnung Rechnung 2021  Budget 2022 Abw. B22-R21 
Aufwand
Ertrag
Saldo

− 22’010’878 
22’175’588 

164’710 

− 22’958’310 
23’148’310 

190’000 

− 947’432 
972’722 

25’290 
0 Allgemeine Verwaltung − 1’600’692 − 1’561’100 39’592 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19’729 29’300 9’571 

2 Bildung − 9’178’151 − 9’243’560 − 65’409 
3 Kultur, Sport und Freizeit − 775’977 − 660’400 115’577 

4 Gesundheit − 757’019 − 704’400 52’619 

5 Soziale Sicherheit − 1’604’465 − 1’702’480 − 98’015 
6 Verkehr − 378’431 − 722’550 − 344’119 
7 Umweltschutz und Raumordnung − 333’226 − 390’500 − 57’274 
8 Volkswirtschaft − 31’835 − 36’000 − 4’165 
9 Finanzen und Steuern 14’804’776 15’181’690 376’914 

kursiv = Aufwandüberschuss / Schlechterstellung normal = Ertragsüberschuss / Besserstellung
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61900 Werkdienst / Werkhof

NEU: Geräte für Kommunalfahrzeug 
(Seitenausleger und neuer Salzstreuer)   CHF − 70’000 

7 Umweltschutz und Raumordnung 
Es wird eine Schlechterstellung um CHF − 57’274 erwartet. We-
sentliche Abweichungen:

71000 Wasserversorgung 

10 % Lohnkosten aus 02210 CHF − 14’000

72001 Abwasser / Kanalisation

20 % Lohnkosten aus 02210 CHF − 24’000

72001 Abwasser / Kanalisation

NEU: 
TV-Aufnahme gesamtes Netz
GEP Überarbeitung
Ausgewiesene Sanierungen über ER

CHF − 165’000
CHF − 60’000
CHF − 85’000

71000 Abfallentsorgung

10 % Lohnkosten aus 02210 CHF 14’000

77100 Friedhof

NEU: Ersatz der bestehenden 
 Aussenbeleuchtung CHF 40’000

79900 Raumplanung

NEU: Anpassung Schutzverordnung CHF − 35’000

8 Volkswirtschaft 
Es wird mit CHF − 4’165 ein nahezu gleichbleibender Aufwand 
erwartet.

9  Finanzen und Steuern 
Es wird eine Besserstellung von CHF 376’914 erwartet. Wesent-
liche Abweichungen:

91000 Gemeindesteuern

Einkommens- und Vermögenssteuern  
laufendes Jahr +3 %
Einkommens- und Vermögenssteuern  
vergangene Jahre

CHF 315’000

CHF 180’000

91010 Anteil an Kantonsanteilen

Quellensteuern
Grundstückgewinnsteuern
Gewinn- und Kapitalsteuern  
juristischer Personen

CHF − 20’000
CHF 84’000

CHF 8’000

91020 Sondersteuern

Grundsteuern
Handänderungssteuern

CHF 38’000
CHF − 176’000

93010 Finanzausgleich 1. Stufe

Sonderlastenausgleich Schule (zunehmende 
Anzahl Kinder) CHF 20’000

3 Kultur, Sport und Freizeit 
Es wird eine Besserstellung um CHF 115’577 erwartet. Wesent-
liche Abweichungen:

32900 Kultur

Der Beitrag an die Musikgesellschaft 
entfällt. CHF 10’000

34110 Hallenbad

In Erwartung des Pandemieendes werden  
bei gleichbleibenden Ausgaben Einnahmen 
auf dem Niveau vor Corona erwartet. CHF 210’000 

34200 Freizeit

NEU: Streetworkoutanlage zur Gesundheits-
förderung beim Chillout / Hallenbad. CHF 50’000 

4 Gesundheit 
Es wird eine Besserstellung um CHF 52’619 erwartet. Wesentli-
che Abweichungen:

41200 Regionales Pflegeheim

Infolge Schliessung entfallen jegliche 
Zahlungen. CHF 85’000

41210 Stat. Pflegerestfinanzierung

Es darf nicht dauerhaft mit den sehr 
niedrigen Kosten wie 2021 angefallen, 
gerechnet werden. CHF − 60’000 

42000 Ambulante Pflege (Spitex)

Durch den Wechsel von der Spitex Eschen-
bach-Schmerikon zur Spitex Linth, zzgl. 
Haushalthilfe Pro Senectute fallen insge-
samt geringere Aufwände an. CHF 50’000

5 Soziale Sicherheit 
Es wird eine Schlechterstellung um CHF − 98’015 erwartet. We-
sentliche Abweichungen:

54401 Jugendarbeit

NEU: Zaun beim Chillout  CHF − 10’000

54530 Pflegekinder (Tagesfamilien Linthgebiet)

Betreuungsaufwand Tagesfamilien 
Linth gebiet von Konto 21921 verschoben.  CHF − 23’000 

573 Asylwesen

Höhere Rückerstattungen für Integrations-
aufwand.  CHF 65’000 

6  Verkehr 
Es wird eine Schlechterstellung um CHF − 344’119 erwartet. 
Wesentliche Abweichungen:

61500 Gemeindestrassen

50 % Lohnkosten aus 02210
Zunahme der Abschreibungen

 CHF − 70’000
CHF − 60’000 
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Investitionsrechnung:
Übersicht der bestehenden und neuen Verpflichtungskredite

Bestehender Kredit Restkredit  NEU
61 Strassenverkehr (Beträge inkl. MwSt.)

–  Zentrumsbereich und Ortsdurchfahrt: Bauausführung CHF 12’372’000
(27.09.2021)

CHF 12’372’000

–  Schwarzer Steg / Oberseerundweg: Stegersatz und Beiträge an Agglo-Projekt, 
Planung

CHF 495’000
./.

CHF 430’000 1 
(Budget 2021)

CHF 366’923
./.

CHF 430’000

– Bürgitalstrasse: Belagserneuerung, Ausführung CHF 285’000 
(Budget 2021)

CHF 127’733

–  Allmeindstrasse: Abschnitt Bahnübergang – Seestrasse; Erstellung CHF 25’000
(Budget 2021)

CHF 13’420
CHF 280’000

–  Gedeckte Aabachbrücke, Baukostenbeitrag an Ortsgemeinde CHF 300’000
–  Oberseestrasse 2022, Belagserneuerung im Nachgang zu Werkleitungsbau, 

Ausführung
CHF 548’000

(Budget 2021)
CHF 548’000

–  Schulhausstrasse inkl. Verkehrsberuhigung; Begegnungszone CHF 30’000
(Budget 2019)

CHF 14’962

–  Entlastungsstrasse, Planung CHF 25’000
(Budget 2021)

CHF 25’000

74 Umwelt und Raumordnung – Beträge inkl. MwSt.

–  Goldberg- und Kürzibach: Sanierung Hochwasserschutz; Überarbeitung 
 Auflageprojekt

CHF 185’878
(Budget 2021)

CHF 11’532
CHF 30’000 2

71 Wasserversorgung – Beträge exkl. MwSt. 

–  Mürtschenstrasse: Netzsanierung, Ausführung CHF − 3’692
CHF 350’000

–  Alte Eschenbacherstrasse: Netzsanierung, Ausführung CHF 180’000
–  Sanierung Reservoir Lanzenmoos: Ausführung CHF 900’000

(Budget 2020)
CHF 846’303

72 Abwasserbeseitigung – Beträge exkl. MwSt.

–  Oberseestrasse 2022, Trennsystem, Ausführung CHF 513’000
(Budget 2021)

CHF 459’424

–  Mürtschenstrasse; Erneuerung Kanalisation, Projektierung CHF 30’000
(Budget 2021)

CHF 6’376

–  Sonderbauwerke 2021 (PS Helbling, PS «Stoll», RÜB Obstwachs); Sanierung zur 
Abtretung an AVO, Ausführung 

CHF 365’000
(Budget 2021)

CHF 293’422

1 Finanzieller Beitrag aus Aggloprogramm des Bundes via Agglo Obersee 
2 Erhöhung bestehender Kredit
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Die Frage zur Urnenabstimmung vom 10. April 2022 
lautet:
Vorlage 4: Wollen Sie dem Budget 2022 des allgemeinen 
Gemeindehaushaltes sowie dem Steuerplan 2022 mit 
 einem Steuerfuss von 116 %, einem Grundsteueransatz 
von 0,8 ‰ des Liegenschaftswertes und einer Feuer-
wehrersatzabgabe von 12 % zustimmen?

Steuerplan 2022

Aufwand  
Nettoaufwand  
(mit Abschreibungen und Zinsen) − 14’991’690
961 Zinsaufwand  
 (ohne Spezialfinanzierung, ohne FV) 2’300
Gesamtaufwand − 14’989’390
 
Ertrag  
9100 Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre 250’000
9101 Grundstückgewinnsteuern 1’100’000
9101 Quellensteuern 250’000
9101 Steuern juritischer Personen 800’000
9102 Grundsteuern 956’000
9102 Handänderungssteuern 500’000
9102 Weitere Gemeindesteuern 19’000
Steuererträge ohne Einkommens- und 
Vermögenssteuern laufendes Jahr 3’875’000
930 Finanz- und Lastenausgleich 41’800
963 Erträge Liegenschaften Finanzvermögen  
 ./. Zinsen 30’390
969 Erträge übrige Finanzvermögen 30’000
971 Erträge Rückverteilungen 2’000
Gesamtertrag ohne Einkommens- und 
Vermögenssteuern laufendes Jahr 3’979’390

Berechnung Steuerfuss  
Gesamtaufwand − 14’989’390
Gesamtertrag ohne Einkommens- und  
Vermögenssteuern laufendes Jahr 3’979’390
Ertragsüberschuss / Einlage ins Eigenkapital 190’000
Resultierender Steuerbedarf − 11’200’000
 
Einfache Steuer 9’655’172
Steuerfuss 116
Einkommens- und Vermögenssteuern  
laufendes Jahr 11’200’000



50



51

JAHRESRECHNUNG 2021
BUDGE T 2022





53

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

INHALTSVERZEICHNIS

 JAHRESRECHNUNG 2021 UND BUDGET 2022

 1 Bilanz 54

 2 Erfolgsrechnung
   Gliederung nach Sachgruppen,  

gestufter Erfolgsausweis 56
   Gliederung nach Funktionen 57

 3 Investitionsrechnung (nach Funktion) 
   Gliederung nach Sachgruppen 62
   Gliederung nach Funktionen 63

 4 Geldflussrechnung 64

 ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2021

 5 Kennzahlen 66

 6 Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 67

 7 Eigenkapitalnachweis 73

 8 Rückstellungsspiegel 74

 9 Beteiligungsspiegel 75

10 Gewährleistungsspiegel 78

11 Anlagespiegel 79

 ZUSÄTZLICHE ANGABEN

12 Kreditkontrolle (Verpflichtungskredite) 82

13 Leasingverbindlichkeiten 83

14 Finanzplan 84



54

Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2’349’935 4’997’577
101 Forderungen 3’164’057 3’150’897
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 122’180 167’320

Umlaufvermögen 5’636’172 8’315’794

107 Langfristige Finanzanlagen 466’441 466’441
108 Sachanlagen FV 4’807’000 4’807’000

Anlagevermögen 5’273’441 5’273’441

TOTAL FINANZVERMÖGEN 10’909’614 13’589’235

Verwaltungsvermögen

140 Sachanlagen VV 17’474’991 17’162’441
142 Immaterielle Anlagen 613’345 35’333
144 Darlehen 100’000 0
146 Investitionsbeiträge 328’384 354’623

TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN 18’516’720 17’552’397

TOTAL AKTIVEN 29’426’333 31’141’632

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

1 BILANZ

in CHF AKTIVEN
Kto. Bezeichnung 31.12.2021 01.01.2021
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in CHF PASSIVEN
Kto. Bezeichnung 31.12.2021 01.01.2021

Fremdkapital

200 Laufende Verbindlichkeiten
204 Passive Rechnungsabgrenzungen
205 Kurzfristige Rückstellungen

Kurzfristiges Fremdkapital

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Langfristiges Fremdkapital

TOTAL FREMDKAPITAL

Eigenkapital

291 Fonds im EK
293 Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen
294 Reserven
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

Zweckgebundenes Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

290 Spezialfinanzierungen im EK

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

Zweckfreies Eigenkapital

TOTAL EIGENKAPITAL

TOTAL PASSIVEN

4’539’844
38’029

176’573

4’754’446

12’857’527

12’857’527

17’611’973

2’526’479
308’473

1’326’000
534’440

0

4’695’393

7’118’967
7’118’967

7’118’967

11’814’360

29’426’333

844 4’930’986
029 74’510
573 373’998

46 5’379’494

527 13’822’308

7 13’822’308

3 19’201’802

479 2’816’659
473 308’473
000 1’326’000
440 534’440

0 0

93 4’985’573

967 6’954’257
967 6’954’257

67 6’954’257

0 11’939’830

3 31’141’632

Jahresgewinn 2021 (unverbucht) 164’710
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POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

2  ERFOLGSRECHNUNG: 
Gliederung nach Sachgruppen, gestufter Erfolgsausweis

in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung
in CHF

Betrieblicher Aufwand -21’901’326 -21’627’720 -22’761’780

30 Personalaufwand -10’078’069 -10’002’995 -10’135’830
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -4’748’865 -4’767’153 -5’446’880
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -784’174 -806’500 -908’600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -62’536 -67’900 -78’400
36 Transferaufwand -5’903’477 -5’606’772 -5’846’170
37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0
39 Interne Verrechnungen -324’205 -376’400 -345’900

Betrieblicher Ertrag 21’888’401 21’509’870 22’864’450

40 Fiskalertrag 13’856’974 13’649’000 14’275’000
41 Regalien und Konzessionen 0 0 0
42 Entgelte 4’654’850 4’363’520 4’678’470
43 Übrige Erträge 0 0 0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 352’716 509’600 748’880
46 Transferertrag 2’699’656 2’611’350 2’816’200
47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0
49 Interne Verrechnungen 324’205 376’400 345’900

Betriebsergebnis -12’925 -117’850 102’670

34 Finanzaufwand -109’520 -176’230 -196’530
44 Finanzertrag 287’156 297’080 283’860

Finanzergebnis 177’635 120’850 87’330

Operatives Ergebnis 164’710 3’000 190’000

gesetzlich vorgegebene Reservenveränderungen:
38 Einlagen in Reserven 0 0 0
48 Entnahmen aus Reserven 0 0 0

der Bürgerschaft beantragte Reservenveränderungen:
38 Einlagen in Reserven 0 0 0
48 Entnahmen aus Reserven 0 0 0

Ergebnis aus Reservenveränderungen 0 0 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 164’710 3’000 190’000
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POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

2  ERFOLGSRECHNUNG: 
Gliederung nach Funktionen

in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung -2’260’239 659’547 -2’265’290 654’300 -2’240’400 679’300
Nettoaufwand -1’600’692 -1’610’990 -1’561’100

1 Öffentliche Ordnung/Sicherheit/Verteidigung -1’584’577 1’604’306 -1’427’600 1’416’800 -1’420’000 1’449’300
Nettoaufwand 19’729 -10’800 29’300

2 Bildung -9’599’958 421’807 -9’138’220 296’620 -9’480’010 236’450
Nettoaufwand -9’178’151 -8’841’600 -9’243’560

3 Kultur, Sport und Freizeit -1’475’153 699’176 -1’446’200 659’000 -1’484’000 823’600
Nettoaufwand -775’977 -787’200 -660’400

4 Gesundheit -832’338 75’320 -869’250 69’350 -825’600 121’200
Nettoaufwand -757’019 -799’900 -704’400

5 Soziale Sicherheit -3’180’749 1’576’284 -2’788’860 1’124’980 -3’068’140 1’365’660
Nettoaufwand -1’604’465 -1’663’880 -1’702’480

6 Verkehr -1’350’663 972’232 -1’180’300 685’500 -1’362’050 639’500
Nettoaufwand -378’431 -494’800 -722’550

7 Umweltschutz und Raumordnung -2’452’715 2’119’489 -2’453’500 2’138’500 -2’828’680 2’438’180
Nettoaufwand -333’226 -315’000 -390’500

8 Volkswirtschaft -34’500 2’665 -44’400 2’700 -38’600 2’600
Nettoaufwand -31’835 -41’700 -36’000

9 Finanzen und Steuern -4’108’152 18’912’928 -190’330 14’759’200 -210’830 15’392’520
Nettoertrag 14’804’776 14’568’870 15’181’690

Total -26’879’043 27’043’753 -21’803’950 21’806’950 -22’958’310 23’148’310
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 164’710 3’000 190’000
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in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung -2’260’239 659’547 -2’265’290 654’300 -2’240’400 679’300
Nettoergebnis -1’600’692 -1’610’990 -1’561’100

01 Legislative und Exekutive -453’015 46’595 -461’800 43’500 -469’800 48’500

011 Legislative -84’008 2’812 -80’700 500 -78’700 500
012 Exekutive -369’007 43’783 -381’100 43’000 -391’100 48’000

02 Allgemeine Dienste -1’807’224 612’952 -1’803’490 610’800 -1’770’600 630’800

021 Finanz- und Steuerverwaltung -642’644 346’509 -624’500 334’800 -675’000 334’800
022 Allgemeine Dienste, übrige -1’090’507 254’923 -1’074’890 264’500 -982’000 291’000
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige -74’073 11’520 -104’100 11’500 -113’600 5’000

1 Öffentliche Ordnung/Sicherheit/Verteidigung -1’584’577 1’604’306 -1’427’600 1’416’800 -1’420’000 1’449’300
Nettoergebnis 19’729 -10’800 29’300

11 Öffentliche Sicherheit -35’015 4’879 -34’000 3’500 -34’000 3’500

111 Polizei -35’015 4’879 -34’000 3’500 -34’000 3’500

14 Allgemeines Rechtswesen -523’442 619’592 -508’000 570’200 -523’000 625’300

140 Allgemeines Rechtswesen -523’442 619’592 -508’000 570’200 -523’000 625’300

15 Feuerwehr -974’845 974’845 -835’600 835’600 -813’000 813’000

150 Feuerwehr allgemein -974’845 974’845 -835’600 835’600 -813’000 813’000

16 Verteidigung -51’274 4’990 -50’000 7’500 -50’000 7’500

161 Militärische Verteidigung -11’925 0 -16’800 0 -16’800 0
162 Zivile Verteidigung -39’349 4’990 -33’200 7’500 -33’200 7’500

2 Bildung -9’599’958 421’807 -9’138’220 296’620 -9’480’010 236’450
Nettoergebnis -9’178’151 -8’841’600 -9’243’560

21 Obligatorische Schule -9’588’458 418’807 -9’133’220 296’620 -9’475’010 236’450

211 Eingangsstufe (Kindergarten) -869’468 1’655 -794’700 4’000 -906’450 2’000
212 Primarstufe -1’890’984 97’554 -1’855’950 29’600 -1’935’500 26’850
213 Oberstufe -1’920’696 46’088 -1’900’283 34’700 -1’941’300 40’700
214 Musikschulen -161’498 0 -175’000 0 -160’000 0
217 Schulliegenschaften -1’527’677 85’916 -1’284’760 41’000 -1’338’200 21’600
218 Tagesbetreuung -184’240 67’378 -186’225 110’000 -161’600 92’000
219 Obligatorische Schule, übrige -3’033’896 120’216 -2’936’302 77’320 -3’031’960 53’300

29 Übriges Bildungswesen -11’500 3’000 -5’000 0 -5’000 0

299 Bildung, übrige -11’500 3’000 -5’000 0 -5’000 0
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in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Kultur, Sport und Freizeit -1’475’153 699’176 -1’446’200 659’000 -1’484’000 823’600
Nettoergebnis -775’977 -787’200 -660’400

32 Kultur, übrige -67’709 13’007 -123’200 0 -110’200 0

329 Kultur, übrige -67’709 13’007 -123’200 0 -110’200 0

34 Sport und Freizeit -1’407’444 686’169 -1’323’000 659’000 -1’373’800 823’600

341 Sport -1’379’831 681’840 -1’303’400 659’000 -1’304’200 823’600
342 Freizeit -27’614 4’329 -19’600 0 -69’600 0

4 Gesundheit -832’338 75’320 -869’250 69’350 -825’600 121’200
Nettoergebnis -757’019 -799’900 -704’400

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime -472’084 0 -518’000 0 -451’000 0

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime -472’084 0 -518’000 0 -451’000 0

42 Ambulante Krankenpflege -328’987 75’320 -317’850 69’350 -335’200 121’200

421 Ambulante Krankenpflege allgemein -256’162 6’227 -243’500 0 -249’000 40’000
422 Rettungsdienste -72’825 69’093 -74’350 69’350 -86’200 81’200

43 Gesundheitsprävention -31’267 0 -33’400 0 -33’400 0

433 Schulgesundheitsdienst -31’046 0 -33’000 0 -33’000 0
434 Lebensmittelkontrolle -220 0 -400 0 -400 0

49 Gesundheitswesen, übrige 0 0 0 0 -6’000 0

490 Gesundheitswesen, übrige 0 0 0 0 -6’000 0

5 Soziale Sicherheit -3’180’749 1’576’284 -2’788’860 1’124’980 -3’068’140 1’365’660
Nettoergebnis -1’604’465 -1’663’880 -1’702’480

51 Krankheit und Unfall -278’168 247’608 -360’000 232’700 -382’720 252’000

-278’168 247’608 -360’000 232’700 -382’720 252’000

52 Invalidität -2’186 0 -2’000 0 -2’200 0

-2’186 0 -2’000 0 -2’200 0

53 Alter + Hinterlassene -29’131 0 -26’600 0 -38’100 0

-25’136 0 -22’100 0 -22’100 0
535 Leistungen an das Alter -3’996 0 -4’500 0 -16’000 0

54 Familie und Jugend -486’779 111’281 -305’700 51’000 -539’000 98’000

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso -108’704 38’211 -70’000 33’000 -100’000 40’000
544 Jugendschutz -165’930 27’112 -147’700 0 -214’000 30’000
545 Leistungen an Familien -212’145 45’958 -88’000 18’000 -225’000 28’000

55 Arbeitslosigkeit -78’542 0 -30’000 0 -40’000 0

559 Arbeitslosigkeit, übrige -78’542 0 -30’000 0 -40’000 0

511 Krankenversicherungen

524 Leistungen an Invalide

531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
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in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

57 Sozialhilfe und Asylwesen -2’305’943 1’217’395 -2’064’560 841’280 -2’066’120 1’015’660

572 Wirtschaftliche Hilfe -1’205’031 703’064 -1’166’000 480’000 -1’116’000 570’000
573 Asylwesen -718’964 491’169 -535’960 361’280 -599’820 440’140
579 Fürsorge übrige -381’948 23’162 -362’600 0 -350’300 5’520

6 Verkehr -1’350’663 972’232 -1’180’300 685’500 -1’362’050 639’500
Nettoergebnis -378’431 -494’800 -722’550

61 Strassenverkehr -1’047’953 949’323 -864’600 665’500 -1’045’650 619’500

613 Kantonsstrassen, übrige -533 0 0 0 0 0
615 Gemeindestrassen -613’338 841’185 -407’500 520’000 -521’400 518’000
619 Werkhof, übrige -434’082 108’138 -457’100 145’500 -524’250 101’500

62 Öffentlicher Verkehr -290’557 22’910 -303’700 20’000 -299’700 20’000

622 Regional- und Agglomerationsverkehr -262’251 0 -275’700 0 -271’700 0
629 Öffentlicher Verkehr, übriges -28’306 22’910 -28’000 20’000 -28’000 20’000

63 Verkehr, übrige -12’153 0 -12’000 0 -16’700 0

631 Schifffahrt -12’153 0 -12’000 0 -16’700 0

7 Umweltschutz und Raumordnung -2’452’715 2’119’489 -2’453’500 2’138’500 -2’828’680 2’438’180
Nettoergebnis -333’226 -315’000 -390’500

71 Wasserversorgung -683’374 683’374 -582’700 582’700 -544’520 544’520

710 Wasserversorgung -683’374 683’374 -582’700 582’700 -544’520 544’520

72 Abwasserbeseitigung -869’997 869’997 -878’000 878’000 -1’195’340 1’195’340

720 Abwasserbeseitigung -869’997 869’997 -878’000 878’000 -1’195’340 1’195’340

73 Abfallwirtschaft -460’844 460’844 -576’300 576’300 -567’320 567’320

730 Abfallwirtschaft -460’844 460’844 -576’300 576’300 -567’320 567’320

74 Verbauungen -51’940 36’712 -50’800 40’000 -50’800 35’000

741 Gewässerverbauungen -51’940 36’712 -50’800 40’000 -50’800 35’000

75 Arten- und Landschaftsschutz -72’807 25’926 -74’600 31’500 -122’600 67’000

750 Arten- und Landschaftsschutz -72’807 25’926 -74’600 31’500 -122’600 67’000

77 Übriger Umweltschutz -139’209 30’285 -169’100 20’000 -191’100 24’000

771 Friedhof und Bestattung -120’921 30’285 -141’900 20’000 -166’400 24’000
779 Umweltschutz, übrige -18’288 0 -27’200 0 -24’700 0

79 Raumordnung -174’544 12’350 -122’000 10’000 -157’000 5’000

790 Raumordnung -174’544 12’350 -122’000 10’000 -157’000 5’000
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in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft -34’500 2’665 -44’400 2’700 -38’600 2’600
Nettoergebnis -31’835 -41’700 -36’000

81 Landwirtschaft -9’687 0 -8’100 0 -5’800 0

812 Strukturverbesserung -2’484 0 -3’100 0 -2’600 0
813 Produktionsverbesserung Vieh -7’202 0 -5’000 0 -3’200 0

82 Forstwirtschaft -13’776 2’035 -14’300 2’200 -14’300 2’100

820 Forstwirtschaft -13’776 2’035 -14’300 2’200 -14’300 2’100

83 Jagd und Fischerei -100 0 -100 0 -100 0

830 Jagd und Fischerei -100 0 -100 0 -100 0

84 Tourismus -9’715 0 -12’500 0 -12’000 0

8400 Tourismus -9’715 0 -12’500 0 -12’000 0

85 Industrie, Gewerbe, Handel -1’223 630 -9’400 500 -6’400 500

850 Industrie, Gewerbe, Handel -1’223 630 -9’400 500 -6’400 500

9 Finanzen und Steuern -4’108’152 18’912’928 -190’330 14’759’200 -210’830 15’392’520
Nettoergebnis 14’804’776 14’568’870 15’181’690

91 Steuern -3’972’322 18’607’287 0 14’449’000 0 15’075’000

910 Steuern -3’972’322 18’607’287 0 14’449’000 0 15’075’000

93 Finanz- und Lastenausgleich 0 21’400 0 21’400 0 41’800

930 Finanz- und Lastenausgleich 0 21’400 0 21’400 0 41’800

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -135’830 282’069 -190’330 284’800 -210’830 273’520

961 Zinsen -105’150 102’928 -84’200 86’500 -84’200 86’500
963 Liegenschaften des Finanzvermögens -30’680 153’894 -106’130 168’300 -126’630 157’020
969 Finanzvermögen, übrige 0 25’247 0 30’000 0 30’000

97 Rückverteilung 0 2’172 0 4’000 0 2’200

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0 2’172 0 4’000 0 2’200

Total -26’879’043 27’043’753 -21’803’950 21’806’950 -22’958’310 23’148’310
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 164’710 3’000 190’000
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POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

3  INVESTITIONSRECHNUNG: 
Gliederung nach Sachgruppen

in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung
in CHF

Investitionsausgaben -1’784’030 -3’537’000 -16’225’000

50 Sachanlagen -1’706’825 -3’430’000 -15’158’000
52 Immaterielle Anlagen -77’205 -107’000 -25’000
54 Darlehen 0 0 0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0
56 Eigene Investitionsbeiträge 0 0 -1’042’000

Investitionseinnahmen 261’104 1’236’000 2’826’000

60 Übertagung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 261’104 1’236’000 2’826’000
64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0
65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0

Nettoinvestitionen -1’522’926 -2’301’000 -13’399’000
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3  INVESTITIONSRECHNUNG: 
Gliederung nach Funktionen

in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022
Kto. Bezeichnung Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme

2 Bildung 0 0 -150’000 0 0 0
Nettoinvestitionen 0 -150’000

21 Bildung 0 0 -150’000 0 0 0

217 Schulliegenschaften 0 0 -150’000 0 0 0

3 Kultur, Sport und Freizeit -144 0 -25’000 0 -25’000 0
Nettoinvestitionen -144 -25’000

34 Sport und Freizeit -144 0 -25’000 0 -25’000 0

341 Sport -144 0 -25’000 0 -25’000 0

6 Verkehr -1’085’356 24’175 -1’882’000 450’000 -14’035’000 2’790’000
Nettoinvestitionen -1’061’182 -1’432’000 -11’245’000

61 Strassenverkehr -1’085’356 24’175 -1’882’000 450’000 -14’035’000 2’790’000

615 Gemeindestrassen -1’085’356 24’175 -1’882’000 450’000 -14’035’000 2’790’000

7 Umweltschutz und Raumordnung -1’095’271 633’671 -1’480’000 786’000 -2’165’000 36’000
Nettoinvestitionen -461’600 -694’000 -2’129’000

71 Wasserversorgung -282’089 146’001 -820’000 326’000 -1’376’000 36’000

710 Wasserversorgung -282’089 146’001 -820’000 326’000 -1’376’000 36’000

72 Abwasserbeseitigung -794’230 487’670 -630’000 460’000 -759’000 0

720 Abwasserbeseitigung -794’230 487’670 -630’000 460’000 -759’000 0

74 Verbauungen -18’952 0 -30’000 0 -30’000 0

741 Gewässerverbauungen -18’952 0 -30’000 0 -30’000 0

Total -2’180’771 657’846 -3’537’000 1’236’000 -16’225’000 2’826’000
Nettoinvestitionen -1’522’926 -2’301’000 -13’399’000

Die hier dargestellten Budgetzahlen zeigen sowohl die neuen Kredite und den Restbestand der bestehenden Verpflichtungskredite. 
Sie geben nicht wieder, welche Investitionsausgaben 2022 tatsächlich erfolgen.
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen
+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV
+ WB Beteilgungen VV
- Auflösung passivierte Anschlussbeiträge
+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen
- Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen

+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven)
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven)

+ Abnahme / - Zunahme Forderungen
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten

+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen ER

 - Aktivierung Eigenleistungen

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen

+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen IR

+ Aktivierung Eigenleistungen

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)

164’710

784’174
26’239

0
0

-116’590
0
0

62’536
-352’716

0
0

-13’160
45’139

0

-391’142
-36’481

-197’425
0

0

-24’716

-1’784’030
261’104

0
0

0
0

0

-1’522’926

-1’547’642

in CHF Rechnung 2021

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

4  GELDFLUSSRECHNUNG

-1’884’030

-1’622’926

-1’647’642
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in CHF Rechnung 2021

Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen
- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen

- Kursverluste / negative WB Finanzvermögen
+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen

- Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
- Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten

- Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 0
- Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)

Geldfluss aus Finanzierungstäigkeit

Total Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel)

Bestand Flüssige Mittel 1.1.
Bestand Flüssige Mittel 31.12.
Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)

-1’547’642

000
0
0

0
0

0
-1’000’000

) 0
0

-1’100’000

-2’647’642

4’997’577
2’349’935
-2’647’642

orrentguthaben) 0
den)

orrentguthaben) 0
den)

Finanzierungstätigkeit -1’000’000

-1’647’642

0
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5 FINANZKENNZAHLEN
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6 GRUNDLAGEN UND GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Angewendetes Regelwerk

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der 
Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen 
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden angewendet.

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2).

Bruttodarstellung
Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, 
ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.

Fortführung
Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend.

Periodenabgrenzung
Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.

Vergleichbarkeit
Die Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als 
auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.

Stetigkeit
Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums 
unverändert.

Verständlichkeit
Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

Wesentlichkeit
Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen 
ausgelassen werden.

Zuverlässigkeit
Die Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der wirtschaftliche 
Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die Informationen sollen willkürfrei 
und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit).
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100 Flüssige Mittel und 
kurzfristige Geldanlagen

Jederzeit verfügbare Geldmittel und 
Sichtguthaben

Nominalwert, Fremdwährungen sind zum 
Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet

Guthaben, die auf einem öffentlich-
rechtlichen oder privat-rechtlichen 
Anspruch der Gemeinde gegenüber 
Dritten beruhen. Es handelt sich dabei um 
Forderungen, die ihrer Natur nach 
kurzfristig realisierbar sind und deshalb 
entsprechend ihrer Fälligkeit in flüssige 
Mittel umgewandelt werden.
Forderungen werden verbucht, wenn die 
entsprechende Lieferung oder Leistung 
erbracht ist und der Nutzen an den Käufer 
beziehungsweise Leistungsbezüger 
übergegangen ist.
Finanzanlagen mit Laufzeiten von 90 
Tagen bis 1 Jahr
Sämtliche Finanzanlagen sind zu 
bilanzieren.

Forderungen oder Ansprüche aus 
Lieferungen und Leistungen des 
Rechnungsjahres, die noch nicht in 
Rechnung gestellt oder eingefordert 
wurden, aber der Rechnungsperiode 
zuzuordnen sind. 
Vor dem Bilanzstichtag getätigte 
Ausgaben oder Aufwände, die der 
folgenden Rechnungsperiode zu belasten 
sind.
Finanzanlagen mit Laufzeiten über 1 Jahr
Sämtliche Finanzanlagen sind zu 
bilanzieren.

Nominalwert

Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten107 Langfristige 
Finanzanlagen

104 Aktive Rechnungsab-
grenzungen

Kontengruppe

101 Forderungen Sollverbuchung, Bruttomethode, 
Nominalwert, Einzelbewertungsmethode

102 Kurzfristige 
Finanzanlagen

Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten 
in Fremdwährungen sind zum Tageskurs 
per Bilanzstichtag umgerechnet, 
Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert 
per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne 
Kurswert zum Verkehrswert oder zu 
Anschaffungs-/Herstellkosten

e 
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Definition und Bilanzierung Bewertung
100 Flüssige Mittel und 

kurzfristige Geldanlagen
Jederzeit verfügbare Geldmittel und 
Sichtguthaben

Nominalwert, Fremdwährungen sind zum 
Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet

Guthaben, die auf einem öffentlich-
rechtlichen oder privat-rechtlichen 
Anspruch der Gemeinde gegenüber 
Dritten beruhen. Es handelt sich dabei um 
Forderungen, die ihrer Natur nach 
kurzfristig realisierbar sind und deshalb 
entsprechend ihrer Fälligkeit in flüssige 
Mittel umgewandelt werden.
Forderungen werden verbucht, wenn die 
entsprechende Lieferung oder Leistung 
erbracht ist und der Nutzen an den Käufer 
beziehungsweise Leistungsbezüger 
übergegangen ist.
Finanzanlagen mit Laufzeiten von 90 
Tagen bis 1 Jahr
Sämtliche Finanzanlagen sind zu 
bilanzieren.

Forderungen oder Ansprüche aus 
Lieferungen und Leistungen des 
Rechnungsjahres, die noch nicht in 
Rechnung gestellt oder eingefordert 
wurden, aber der Rechnungsperiode 
zuzuordnen sind. 
Vor dem Bilanzstichtag getätigte 
Ausgaben oder Aufwände, die der 
folgenden Rechnungsperiode zu belasten 
sind.
Finanzanlagen mit Laufzeiten über 1 Jahr
Sämtliche Finanzanlagen sind zu 
bilanzieren.

Nominalwert

Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten107 Langfristige 
Finanzanlagen

104 Aktive Rechnungsab-
grenzungen

Kontengruppe

101 Forderungen Sollverbuchung, Bruttomethode, 
Nominalwert, Einzelbewertungsmethode

102 Kurzfristige 
Finanzanlagen

Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten 
in Fremdwährungen sind zum Tageskurs 
per Bilanzstichtag umgerechnet, 
Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert 
per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne 
Kurswert zum Verkehrswert oder zu 
Anschaffungs-/Herstellkosten

Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die 
Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die 
Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat.

Finanzvermögen
Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen.



69
Definition und Bilanzierung Bewertung
Grundstücke, Gebäude und Mobilien, 
die als Kapitalanlage oder für einen 
Wiederverkauf erworben werden 
(Förderung des Wohnungsbaus, 
Industrieansiedlung, Realersatz). Auch 
der übrige, vorsorgliche Landerwerb wird 
hier aktiviert (z.B. Grundstücke in der 
öffentlichen Zone, sofern noch kein 
baureifes Projekt vorhanden ist). In 
diesem Konto sind auch die Übernahmen 
von Grundstücken aus dem Verwaltungs-
vermögen, die nicht mehr für die 
öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt 
werden, zu verbuchen. 
Sämtliche Sachanlagen sind zu 
bilanzieren.

Kontengruppe
Verkehrswert108 Sachanlagen FV

Verwaltungsvermögen
Das Verwaltungsvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen.

Zugänge zum Verwaltungsvermögen können nur durch Aktivierung aus der Investitionsrechnung erfolgen. 
Abgänge erfolgen durch Abschreibung sowie durch Übertragung in das Finanzvermögen bei Veräusserung 
oder Entwidmung.

Definition und Bilanzierung Bewertung
Sachgüter, die für die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben benötigt werden 
(z.B. Strassen, Hochbauten, 
Wasserbauten, Mobilien)
Aktivierung der Investitionsausgaben, 
wenn sie die Aktivierungsgrenze 
übersteigen.
Nicht-physische Vermögensgegen-
stände wie Software, Lizenzen, 
Planungsausgaben (z.B. Ortsplanungen)
Aktivierung der Investitionsausgaben, 
wenn sie die Aktivierungsgrenze 
übersteigen.
Beiträge an Investitionen von Dritten, die 
durch finanzielle Hilfe der Gemeinde 
gefördert werden.
Aktivierung der Investitionsbeiträge, wenn 
sie die Aktivierungsgrenze übersteigen.

Kontengruppe
Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen

Sachanlagen VV140

Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen

Investitionsbeiträge146

142 Immaterielle Anlagen VV Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen
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Definition und Bilanzierung Bewertung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen oder anderen betrieblichen 
Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres 
fällig sind oder fällig werden können.
Laufende Verbindlichkeiten werden 
bilanziert, wenn ihr Ursprung in einem 
Ereignis der Vergangenheit liegt und der 
Mittelabfluss zur Erfüllung sicher oder 
wahrscheinlich ist.

201 Kurzfristige 
Finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungsgeschäften bis 1 Jahr 
Laufzeit.

Nominalwert

202 Steuerbezug Bilanzkonto für die Verbuchung von 
Steuertransaktionen

Nominalwert

Verbindlichkeiten aus dem Bezug von 
Lieferungen und Leistungen des 
Rechnungsjahres, die noch nicht in 
Rechnung gestellt oder eingefordert 
wurden, aber der Rechnungsperiode 
zuzuordnen sind.
Vor dem Bilanzstichtag eingegangene 
Erträge oder Einnahmen, die der 
folgenden Rechnungsperiode 
gutzuschreiben sind.
Durch ein Ereignis in der Vergangenheit 
erwarteter oder wahrscheinlicher 
Mittelabfluss in der folgenden (kurzfristig) 
oder einer späteren (langfristig) 
Rechnungsperiode.

Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn es 
sich um eine gegenwärtige Verpflichtung 
handelt, deren Ursprung in einem 
Ereignis der Vergangenheit liegt, der 
Mittelabfluss zur Erfüllung der 
Verpflichtung wahrscheinlich ist 
(Eintrittswahrscheinlichkeit über 50 
Prozent), die Höhe der Verpflichtung 
zuverlässig geschätzt werden kann und 
der Betrag wesentlich ist.

206 Langfristige 
Finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungsgeschäften über 1 Jahr 
Laufzeit.

Nominalwert

Kontengruppe

205,
208

Kurzfristige und 
langfristige
Rückstellungen

nach allgemein anerkannten Grundsätzen

200 Laufende 
Verbindlichkeiten

Sollverbuchung, Bruttomethode, 
Nominalwert

204 Passive Rechnungsab-
grenzungen

Nominalwert

Fremdkapital
Das Fremdkapital besteht aus Verbindlichkeiten zugunsten Dritter, die innerhalb eines Zeitraums 
zurückbezahlt werden müssen.
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Definition und Bilanzierung Bewertung
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 
(z.B. Abfallbeseitigung, Abwasserbe-
seitigung, Feuerwehr, Altersheim)
Sämtliche Spezialfinanzierungen sind zu 
bilanzieren.
Fonds im Eigenkapital (z.B. Energiefonds)

Sämtliche Fonds sind zu bilanzieren.
Reserven zur teilweisen oder 
vollständigen Finanzierung des 
zukünftigen Abschreibungsaufwands 
künftiger oder bereits getätigter 
Investitionsvorhaben
Sämtliche Vorfinanzierungen und 
zusätzliche Abschreibungen sind zu 
bilanzieren.
Reserven zur Glättung des Gesamter-
gebnisses der Erfolgsrechnung (z.B. 
Ausgleichsreserve, Reserve Werterhalt 
Finanzvermögen).
Sämtliche Reserven sind zu bilanzieren.

296 Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen

Saldo der Bilanzveränderung durch 
Neubewertung des Finanzvermögens 
beim Übergang auf RMSG.

Nominalwert

299 Bilanzüberschuss / -
fehlbetrag

Saldo aus den kumulierten Überschüssen 
und Defiziten der Erfolgsrechnung. Wird 
ein Fehlbetrag (negatives Vorzeichen) 
ausgewiesen, verbleibt der Posten auf der 
Passivseite.

Nominalwert

Kontengruppe
290 Spezialfinanzierungen im 

EK
Nominalwert

291 Fonds im EK Nominalwert

293 Vorfinanzierungen und 
zusätzliche 
Abschreibungen

Nominalwert

294 Reserven Nominalwert

Eigenkapital
Das Eigenkapital ist der rechnerische Betrag, um den die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten über-
steigen.

Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze



72

Nutzungsdauer
-
35 Jahre
70 Jahre
15 Jahre
50 Jahre
40 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
Nutzungsdauer
30 Jahre
25 Jahre
30 Jahre
-
7 Jahre
7 Jahre
7 Jahre
15 Jahre
4 Jahre
-
nach erwarteter Nutzungsdauer
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
5 Jahre
-
-
gemäss Anlagekategorie des 
finanzierten Objekts
15 Jahre

Planungskosten
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte
Software

Anlagekategorie

Passivierte Anschlussbeiträge

Investitionsbeiträge
Beteiligungen, Grundkapitalien
Darlehen
Übrige Immaterielle Anlagen

Mobilien
Waldungen, Alpen
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Hochbauten)
Gebäude, Hochbauten (Leichtbauweise)

Übrige Sachanlagen
Anlagen im Bau
Hardware
Spezialfahrzeuge
Fahrzeuge
Maschinen

Gebäude, Hochbauten (konventionelle Bauweise)

Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Tiefbauten)
Kanal- und Leitungsnetze
Übrige Tiefbauten (z.B. Friedhöfe, Plätze)
Wasserbau
Brücken, Kunstbauten (Leichtbauweise)
Brücken, Kunstbauten (konventionelle Bauweise)
Strassen, Verkehrswege
Böden
Anlagekategorie

Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze

Finanzvermögen
Wertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung gegenüber 
dem Buchwert eintritt.

Verwaltungsvermögen
Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Ratsbeschluss vom 4. Dezember 2018 linear über folgende  
Nutzungsdauern abgeschrieben:

Aktivierungsgrenze
Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Ratsbeschluss vom 4. Dezember 2018 CHF 75'000.00, wobei 
Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.



73

POLITISCHE GEMEINDE SCHMERIKON

7 EIGENKAPITALNACHWEIS

in CHF

Bilanz Bezeichnung 01.01.2021 Einlage Entnahme 31.12.2021

290010 Feuerschutz-Reserve für künftige Überschüsse 609’507 62’536 672’043
290011 Abwasserreinigung Reserve für künftige Überschüsse 1’211’157 -183’377 1’027’779
290012 Abfallbeseitigung Reserve für künftige Überschüsse 351’443 -46’945 304’498
290013 Wasserversorgung Reserve für künftige Überschüsse 644’552 -122’393 522’159
290 Spezialfinanzierungen im EK 2’816’659 62’536 -352’716 2’526’479
291001 Fonds für Friedhofverschönerungen 18’460 18’460
291002 Müller & Steiner AG: Dorfverschönerungsfonds 63’278 63’278
291003 Blöchliger Jakob: Dorfplatzverschönerungsfonds 12’532 12’532
291004 Blöchliger Jakob: Seeanlageverschönerungsfonds 12’533 12’533
291005 Parkplatzersatzabgaben 188’570 188’570
291006 Spielplatzersatzabgaben 13’100 13’100
291 Fonds im EK 308’473 0 0 308’473
293002 Zentrumsgestaltung 1’326’000 1’326’000
293 Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen 1’326’000 0 0 1’326’000
294000 Ausgleichsreserve 534’440 534’440
294 Reserven 534’440 0 0 534’440
299000 Jahresergebnis 164’710 164’710
299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 6’954’258 6’954’258
299 Bilanzüberschuss 6’954’258 164’710 0 7’118’968
29 Total Eigenkapital 11’939’830 227’246 -352’716 11’814’360
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8 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL

in CHF

Bilanz Bezeichnung  01.01.2021

Bildung 
bzw.

Erhöhung

Verwendung 
bzw.

Auflösung Umbuchung  31.12.2021

2050
Kurzfristige Rückstellungen aus 
Mehrleistungen des Personals 1

147’724 0 -6’845 22’283 163’162

2059 übrige kurzfristige Rückstellungen 226’273 0 -190’580 -22’283 13’411
205 Kurzfristige Rückstellungen 373’998 0 -197’425 0 176’573

Total Rückstellungen 373’998 0 -197’425 0 176’573

1 Es handelt sich um Guthaben aus Überzeit und Ferien der Mitarbeitenden per Bilanzstichtag.
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9 BETEILIGUNGSSPIEGEL

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgeführt. Wesentlich ist eine Beteiligung 
dann, wenn:

   - eine grössere kapitalmässige Beteiligung vorliegt;
   - höhere Betriebsbeiträge geleistet werden oder
   - die Gemeinde einen massgeblichen Einfluss auf die Steuerung hat.

Name Abwasserverband Obersee
Rechtsform Zweckverband
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Betrieb Abwasserreinigungsanlage und Fachstelle Abwasser
Anteil der Gemeinde Schmerikon Die Politische Gemeinde Schmerikon ist eine von fünf Gemeinden. 

Stimmbeteiligung nach Bevölkerung (2 von 14 Stimmen). 
Kostentragung nach Einwohnergleichwerten (aktuell ca. 19% des 
Nettoaufwandes).

Buchwert CHF 0.00 
Konto in der Finanzbuchhaltung 72000.361200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

Gemeinden (SG): Gommiswald, Kaltbrunn, Uznach; Gemeinde 
Tuggen (SZ)

Eigene Untergesellschaften Keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 575'397 (Anteil an Nettoaufwand)
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 3'004'885 (Nettoaufwand)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine

Name Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet
Rechtsform Zweckverband
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Betrieb Kehrichtverbrennungsanlage

Anteil der Gemeinde Schmerikon Die Politische Gemeinde Schmerikon ist eine von 28 Gemeinden. 
Stimmbeteiligung nach Bevölkerung (2 von 111 Stimmen). 
Kostentragung nach angeliefertem Kehricht der kommunalen 
Sammlung

Buchwert CHF 0.00
Konto in der Finanzbuchhaltung 73000.361200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

Kanton Glarus: 3 Gemeinden, Kanton Schwyz: 16 Gemeinden, 
Kanton St. Gallen: 9 Gemeinden

Eigene Untergesellschaften keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 107'132 (Verbrennungsgebühren)
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 14'861'903 (Verbrennungsgebühren)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine
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Name Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet
Rechtsform Zweckverband
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Betrieb Regionales Pflegeheim

Anteil der Gemeinde Schmerikon Die Politische Gemeinde Schmerikon ist eine von sieben 
Gemeinden. Stimmbeteiligung und Kostentragung nach 
Bevölkerung (1/4) und Belegung (3/4).

Buchwert CHF 0.00
Konto in der Finanzbuchhaltung 41200.361200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

7 Gemeinden des St. Galler Linthgebiets

Eigene Untergesellschaften keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 84'397 (Kostentragung Betriebskosten)

Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 1'149'177 (Nettoaufwand ohne Gemeindebeiträge)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine

Name Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Region 
Rechtsform Zweckverband
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Führung einer Behörde für Kindes- und Erwachsenenschutz

Anteil der Gemeinde Schmerikon Die Politische Gemeinde Schmerikon ist eine von 10 Gemeinden. 
Stimmbeteiligung 1/10. Kostentragung nach Bevölkerung (1/4) und 
Aufwand (3/4).

Buchwert CHF 0.00
Konto in der Finanzbuchhaltung 14080.361200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

Alle 10 Gemeinden des St. Galler Linthgebiets

Eigene Untergesellschaften keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 103'512 (Anteil an Nettoaufwand)
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 1'850'756 (Nettoaufwand)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine

Name Spitex Eschenbach - Schmerikon
Rechtsform Verein
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Ambulante Pflege und Haushalthilfe

Anteil der Gemeinde Schmerikon Die Politische Gemeinde Schmerikon ist Vereinsmitglied unter 
vielen. Tragung der Restkosten nach Bevölkerung (1/4) und 
Aufwand (3/4).

Buchwert CHF 0.00
Konto in der Finanzbuchhaltung 42100.361200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

Vereinsmitglieder. Zahlreiche Privatpersonen zzgl. der Gemeinden 
Eschenbach und Schmerikon.

Eigene Untergesellschaften keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 188'830 (Anteil an Nettoaufwand)
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 615'600 (Nettoaufwand)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine
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Name Feuerwehr Uznach - Schmerikon
Rechtsform kommunale Zusammenarbeit auf Vereinbarungsbasis
Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgaben Freiwillige Feuerwehr für die Gemeinden Uznach und Schmerikon

Anteil der Gemeinde Schmerikon Gleichberechtigte Enscheidbefugnisse. Tragung der Restkosten 
nach Bevölkerung und Gebäudeversicherungskapital.

Buchwert CHF 0.00
Konto in der Finanzbuchhaltung 15001.461200
Wesentliche weitere Miteigentümer an der 
Organisation

Politische Gemeinde Uznach

Eigene Untergesellschaften keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr CHF 154'456 (Anteil an Nettoaufwand)
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung CHF 418'943 (Nettoaufwand)
Aussagen zu spezifischen Risiken Keine

In Ergänzung zu den vorstehenden Angaben werden nachfolgend alle jene Finanzanlagen 
bzw. Beteiligungen aufgeführt, welche einen Buchwert aufweisen.

Name Elektrizitätswerk Schmerikon AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 6.70%
Buchwert / Konto Finanzbuchhaltung CHF 301'500.00 / 107001

Name Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen 
Anteil der Gemeinde Schmerikon 30 Genossenschaftsanteile (Kopfstimmrecht)
Buchwert / Konto in der Finanzbuchhaltung CHF 3'000 / 107002

Name Schweizerische Südostbahn AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 0.03%
Buchwert / Konto Finanzbuchhaltung CHF 2'940.00 / 107003

Name Abraxas Informatik AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 0.08%
Buchwert CHF 15'000.00 / 107004

Name Schweizer Zucker AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 0.02%
Buchwert CHF 768.60 / 107005

Name IG GIS AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 0.45%
Buchwert / Konto Finanzbuchhaltung CHF 250.00 / 107006

Name Energie Zürichsee Linth AG
Anteil der Gemeinde Schmerikon 0.01%
Buchwert CHF 5'910.00 / 107007
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10 GEWÄHRLEISTUNGSSPIEGEL

Im Gewährleistungsspiegel werden aufgeführt:

   - die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen die Gemeinde zugunsten 
     Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaften, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien;
   - weitere Tatbestände mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden.

Bei der Politischen Gemeinde Schmerikon bestehen per Bilanzstichtag folgende Sachverhalte, welche
im Gewährleistungsspiegel aufgeführt werden.

Bezeichnung geschätzer Betrag
per 31.12.2021 in CHF

Kommentar

Bürgschaft St. Galler Amtsbürgschaftsgenossenschaft, 
7324 Vilters 500’000.00

Total 500’000.00
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11  ANLAGESPIEGEL 
Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens (FV)

in CHF 1070 1071
Aktien und verzinsliche 

Finanzanlagen Anteilscheine Anlagen Total

Stand per 01.01.2021 329’369 137’073 466’441
Anschaffungen 0
Abgänge / Verkäufe 0
Wertberichtigungen 0
Umbuchungen 0
Stand per 31.12.2021 329’369 137’073 466’441

in CHF 1080 1084
Sachanlagen FV Grundstücke FV Gebäude FV Total

Stand per 01.01.2021 3’089’000 1’718’000 4’807’000
Anschaffungen 0
Abgänge / Verkäufe 0
Wertberichtigungen 0
Umbuchungen 0
Stand per 31.12.2021 3’089’000 1’718’000 4’807’000
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11  ANLAGESPIEGEL Verwaltungsvermögen (VV)
in 
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11  ANLAGESPIEGEL 
Passiverte Investitionsbeiträge

in CHF 2068
Beitragswerte Passivierte 

Anschlussbeiträge
Wasser und Abwasser

Total

Stand per 01.01.2021 1’748’846 1’748’846
Erhaltene Beiträge 151’809 151’809
Abgänge / Verkäufe 0
Umbuchungen 0
Stand per 31.12.2021 1’900’655 1’900’655

Kumulierte Auflösungen
Stand per 01.01.2021 -63’419 -63’419
Planmässige Auflösungen -116’589 -116’589
Ausserplanmässige Auflösungen 0
Abgänge / Verkäufe 0
Umbuchungen 0
Stand per 31.12.2021 -180’008 -180’008

Buchwert per 01.01.2021 1’685’427 1’685’427
Buchwert per 31.12.2021 1’720’647 1’720’647

Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht
aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den "Langfristigen Finanzverbindlichkeiten".
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12  KREDITKONTROLLE (Verpflichtungskredite)

Verpflichtungskredite sind als Objekt-, Rahmen- oder Zusatzkredite zu bewilligen und besonders zu
beschliessen. Sie sind insbesondere für Investitionsvorhaben und längerfristige Ausgaben gedacht.

Erfolgsrechnung

Es bestehen keine Verpfichtungskredite, welche die Erfolgsrechnung betreffen.

Investitionsrechnung

in CHF
Restkredit a*

Konto Projekt Betrag Beschluss Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
61500.52900 Zentrumsbereich Projektierung 670’000 BV / 03.04.17 448’488 7’249 77’205 16’669 168’224 n

Legende: BV = Bürgerversammlung

*  abgeschlossen; j = ja / n = nein

Rechnung 2021
Kumuliert

bis 31.12.2020bewilligter Kredit
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13 LEASINGVERBINDLICHKEITEN

Leasingverbindlichkeiten entstehen aus Leasing- und/oder Mietverpflichtungen, welche über einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr andauern. 

Per Bilanzstichtag bestehen bei der Politischen Gemeinde Schmerikon folgende Leasingverbindlichkeiten:

Lieferant/Dienstleister Laufzeit bis Kommentar Betrag in CHF
CHG-Meridian Schweiz AG, Baden-Dättwil Aug 2023 82 Stk. Tablet PC iPad für Schule 17’310.00
TA Triumph-Adler Schweiz AG, Embrach Sep 2025 Drucker/Scanner 24’087.00
Konova AG, Zug Sep 2024 E-Mitwirkungsplattform 8’885.00

Total 50’282.00
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14 FINANZPLAN

in CHF

Kto. Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026

Laufende Rechnung
Aufwand

0 Allgemeine Verwaltung -1’561’100 -1’568’906 -1’576’750 -1’584’634 -1’592’557
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29’300 29’447 29’594 29’742 29’890
2 Bildung -9’243’560 -9’335’996 -9’429’356 -9’523’649 -9’618’886
3 Kultur, Sport und Freizeit -660’400 -613’702 -616’771 -619’854 -622’954
4 Gesundheit -704’400 -714’966 -725’690 -736’576 -747’624
5 Soziale Sicherheit -1’702’480 -1’728’017 -1’753’937 -1’780’247 -1’806’950
6 Verkehr -722’550 -726’163 -729’794 -733’443 -737’110
7 Umweltschutz und Raumordnung -390’500 -392’453 -394’415 -396’387 -398’369
8 Volkswirtschaft -36’000 -36’180 -36’361 -36’543 -36’725
Veränderung Abschreibungen auf allg. Haushalt 0 -55’000 -62’000 -100’000 -127’000
Zwischensumme (mit Abschreibung und Zinsen) -14’991’690 -15’141’935 -15’295’480 -15’481’590 -15’658’284

961 Zinsaufwand 2’300 6’080 -6’837 -58’181 -80’163
Gesamtaufwand -14’989’390 -15’135’855 -15’302’316 -15’539’771 -15’738’448

Ertrag
9100  Eink. u. Verm.Steuer Vorjahre 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000
9101 Grundstückgewinnsteuern 1’100’000 1’100’000 1’100’000 1’100’000 1’100’000
9101 Quellensteuern 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000
9101 Steuern juritischer Personen 800’000 800’000 800’000 800’000 800’000
9102 Grundsteuern 956’000 994’240 1’034’010 1’075’370 1’118’385
9102 Handänderungssteuern 500’000 500’000 500’000 500’000 500’000
9102 weitere Gemeindesteuern 19’000 19’000 19’000 19’000 19’000
Steuererträge o.Eink. u. Verm.St. laufendes Jahr 3’875’000 3’913’240 3’953’010 3’994’370 4’037’385

930 Finanz- und Lastenausgleich 41’800 41’800 41’800 41’800 41’800
963 Erträge Liegenschaften Finanzvermögen 30’390 100’390 100’390 100’390 100’390
969 Erträge übrige Finanzvermögen 30’000 30’000 30’000 30’000 30’000
971 Erträge Rückverteilungen 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200
Gesamtertrag  o.Eink. u. Verm.St. laufendes Jahr 3’979’390 4’087’630 4’127’400 4’168’760 4’211’775

Berechnung Steuerfuss
Gesamtaufwand -14’989’390 -15’135’855 -15’302’316 -15’539’771 -15’738’448
Gesamtertrag  o.Eink. u. Verm.St. laufendes Jahr 3’979’390 4’087’630 4’127’400 4’168’760 4’211’775
Ertragsüberschuss / Einlage Eigenkapital 190’000 375’775 477’563 514’518 596’567
resultierender Steuerbedarf -11’200’000 -11’424’000 -11’652’480 -11’885’530 -12’123’240

Einfache Steuer 9’655’172 9’848’276 10’045’241 10’246’146 10’451’069
Steuerfuss 116 116 116 116 116
Eink. u. Verm.Steuer laufendes Jahr 11’200’000 11’424’000 11’652’480 11’885’530 12’123’240

Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital allg. HH
Fremdkapital 01.01 (Darlehen) 11’000’000 10’560’000 12’405’225 19’740’162 22’880’443
zzgl. Investitionen allg. Haushalt 410’000 2’936’000 8’534’500 4’414’800 924’998
./. Abschreibungen -660’000 -715’000 -722’000 -760’000 -787’000
./. Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung -190’000 -375’775 -477’563 -514’518 -596’567
Fremdkapital 31.12 10’560’000 12’405’225 19’740’162 22’880’443 22’421’874
Eigenkapital und Sondervermögen am 01.01 9’284’881 9’474’881 9’850’656 10’328’219 10’842’738





SCHMERIKON

SCHULE
SCHMERIKON

Einwohner am 31. Dezember 2020 2021 %
Ortsbürger 784 778 19.46
übrige Schweizer 2163 2224 55.61
Ausländer 989 997 24.93 
Total 3936 3999 100.00
Haushaltungen 1616 1789
Anzahl Gebäude 1360 1350

Gemeindeflächen in m2 per 31.12.2021
Anzahl Gebäudeeingänge 1350 
Anzahl projektierte Bauten (bewilligt) 27 
Gebäude 218’183 m2 
Befestigt (Strassen, Wege, Plätze,) 590’017 m2 
Humusiert (Garten, Wiesen, Acker, Ried) 2’336’766 m2 
Gewässer 1’976’823 m2 
Bestockt (Wald, Sträucher) 850’906 m2 
Vegetationslose (Fels, Deponien) 3’876 m2 
Total Bodenbedeckung 5’976’571 m2 

Schülerzahlen Knaben Mädchen Total
Kindergarten 44 44 88
Primarschule 115 113 228
Realschule 23 17 40
Sekundarschule 30 31 61
Total in Schmerikon 212 205 417
Kinder in auswärtigen Schulen 29 17 46
Total 2021 241 222 463


